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Am 5. September 2013 war es soweit: Nach fast achtwöchigem Schweigen 
reagierte das Schulministerium auf das Gutachten eines Teams von Bildungs- 
und Finanzwissenschaftlern zu den kommunalen Folgekosten der Inklusion 
– dem gemeinsamen Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder –, das 
die kommunalen Spitzenverbände am 15. Juli 2013 vorgelegt hatten. Dem 
Landtag und der staunenden Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, dass die darin 
enthaltenen Berechnungen letztlich nicht belastbar seien, die Inklusion werde 
die Kommunen schon nicht so viel kosten. Dies verwunderte nicht nur die Ver-
antwortungsträger in den Kommunen, sondern weite Teile der schulfachlich 
interessierten Öffentlichkeit in Nordrhein-Westfalen. Das Schulministerium hat 
offenbar das Konzept der „Low Budget-Inklusion“ entwickelt: Die Größe von 
Lerngruppen muss nicht verändert werden, auch wenn Schüler mit herausfor-
dernden Behinderungen inkludiert werden sollen, bauliche Umgestaltungen 
seien nicht oder kaum erforderlich, man benötige bei Umstellung auf ein dezentrales System auch nicht mehr Lehr- 
und Lernmittel oder Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen, die Schülerspezialverkehre seien signifikant zu redu-
zieren und die Kommunen sparten durch die Schließung von Schulen auch noch jede Menge Geld. Im Übrigen sei 
die tatsächliche Entwicklung auch dem Land nicht zuzurechnen, da die Kommunen ja eine große Gestaltungsfreiheit 
hätten, es auf den nicht prognostizierbaren Elternwillen ankomme und man für das Ansteigen von Ansprüchen aus 
Bundesgesetzen in Folge der Inklusion schließlich auch nichts könne. Zusammengefasste Botschaft: „Stellt euch nicht 
so an, es wird schon gehen. Im Übrigen ist Inklusion auch gar nichts Neues.“

Dies steht nun nicht nur im Widerspruch zu den Ergebnissen der Gutachter, deren Berechnungen äußerst konservativ 
sind und in einer „Basisvariante“ von ziemlich niedrigen Standards ausgehen, und der Verfassungsrechtslage, nach 
der sämtliche, auch mittelbare Kostenfolgen dem Landesgesetzgeber zuzurechnen sind, sondern auch zu zahlreichen 
Aussagen des Schulministeriums in Vergangenheit und Gegenwart im Hinblick auf die qualitativen Maßstäbe des 
Gemeinsamen Unterrichts. Noch im Mai 2013 wurde eine Rechtsverordnung veröffentlicht, in der gegenüber den 
Schulen in privater Trägerschaft beträchtliche Erwartungen zur Gestaltung des inklusiven Unterrichts formuliert wur-
den. In den Landeshaushalt 2013 hat die Landesregierung für die neun in Trägerschaft des Landes befindlichen Schu-
len insgesamt 100.000 Euro zur Bewältigung inklusionsbedingter Mehrbelastungen eingestellt. Der Verdacht drängt 
sich auf, dass es den Autoren der Landtagsvorlagen vor allen Dingen darum ging, die verfassungsrechtlich garantierte 
Konnexität – das Prinzip „Wer bestellt, bezahlt!“ – zu umgehen, dem Grunde wie der Höhe nach zu bestreiten. Dass 
dabei die Qualität der Inklusion entweder zu kurz kommt oder durch gewaltige Eigenleistungen aus den Etats der 
Kommunen zu erbringen ist, scheint dem Schulministerium gleichgültig zu sein. Diese Strategie führt jedoch zum 
Scheitern der Inklusion, wirkt sich somit zum Nachteil der betroffenen Kinder aus und ist deshalb aus kommunaler 
Sicht in keiner Weise akzeptabel.

Viele Kommunen haben schlichtweg kein Geld, um die erforderliche zusätzliche sächliche und personelle Ausstattung, 
die das Gutachten nachgewiesen hat, zu erbringen. Damit wird erfolgreiche Inklusion standortabhängig. Sollten sie 
genötigt werden, eine Finanzierung aus eigenen Mitteln vorzunehmen, würde zudem das Konzept des „Stärkungs-
pakts Stadtfinanzen“ der Landesregierung vollständig ad absurdum geführt. Die Bemühungen der betroffenen 
Kommunen, auf diesem Wege ihre finanzielle Handlungsfreiheit zurück zu gewinnen, wären vergeblich gewesen. 
Wenn das Land die benötigten Mittel nicht aufbringen kann, gibt es nur eine Lösung: Eine spätere Einführung des 
Anspruchs auf einen inklusiven Schulplatz. Eine Low Budget-Inklusion darf es nicht geben. Das wäre angesichts der 
Dimension dieser Reform ein bildungspolitischer Offenbarungseid des Landes.

 Dr. Martin Klein 
 Hauptgeschäftsführer  
 des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Schulische Inklusion in NRW –  
Low Budget-Inklusion?
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Die Umlageentwicklung bei den Krei-
sen, der Städteregion Aachen und 

den Landschaftsverbänden kann trotz 
eines gewaltigen Eigenkapitaleinsatzes 
nicht annähernd mit der eingetretenen 
Aufwandssteigerung schritthalten: Die 
seit 2009 eingetretene Zunahme des jähr-
lichen Gesamtaufwands der Kreise und 
Landschaftsverbände um 2,67 Mrd. Euro 
kann durch die Zunahme der Schlüssel-
zuweisungen (+124,6 Mio. Euro) und die 
des Aufkommens aus der allgemeinen 
Umlage (+784 Mio. Euro) selbst angesichts 
des seitherigen Eigenkapitaleinsatzes von 
1,02 Mrd. Euro nicht aufgefangen wer-
den. Zwischen Schlüsselzuweisungs- und 
Umlagesteigerung sowie Eigenkapitalein-
satz auf der einen und Aufwandsteige-
rung auf der anderen Seite klafft in den 
Haushaltsjahren 2010 bis 2013 eine Lücke 
von insgesamt 732 Mio. €. Die Steige-
rung der allgemeinen Umlage der Kreise 
in den Jahren 2009 bis 2013 entspricht 
gerade einmal der kumulierten Steigerung 
in drei einzelnen Sozialleistungsbereichen 
(Kosten der Unterkunft, Hilfe zur Pflege 
und Pflegewohngeld) und der Zunahme 
der Landschaftsumlagezahllast der Kreise 
im gleichen Zeitraum (+444 Mio. Euro). 
Steigerungen in sonstigen Sozialleistungs-
bereichen oder im Personal- und Sachauf-
wand aller anderen Verwaltungsbereiche 
werden dadurch nicht abgedeckt. Bei den 
Landschaftsverbänden ist die Lage entspre-
chend, denn in ihren Haushalten wird die 
Steigerung der Landschaftsumlage in den 
Jahren 2009 bis 2013 allein von der Stei-
gerung des größten Aufwendungsblocks, 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen, um 120 Prozent übertrof-
fen. Dass die damit vorliegende strukturel-
le Lücke durch Aufwandsreduzierungen an 
anderer Stelle ausgeglichen werden kann, 
ist angesichts ihres Umfangs illusorisch: 
Umso wichtiger ist es, den atemberauben-
den Eigenkapitalverzehr der Kreise und 
Landschaftsverbände zu stoppen.
Die Ergebnisse der durch den Landkreis-
tag Nordrhein-Westfalen durchgeführten 

Erhebung zur Entwicklung der Haushalte 
der 31 kreislichen Gebietskörperschaf-
ten (30 Kreise und Städteregion Aachen) 
sowie der beiden Landschaftsverbände 
(Landschaftsverband Rheinland und Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe) im Jahr 
2013 zeigen, dass die Umlageentwicklung 
trotz erheblichen Eigenkapitaleinsatzes 
nicht annährend mit der eingetretenen 
Aufwandssteigerung schritthält.

1.  Zur Gesamtlage 
der Haushalte

Die Kreise und die Städteregion Aachen 
(nachfolgend: die Kreise) hatten bereits 
während der Finanzmarktkrise trotz deut-
lich gestiegener Gesamtaufwendungen 
den wegbrechenden Umlagegrundlagen 
nur mit zurückhaltenden Umlagesatzer-
höhungen gegengesteuert, damit im Jahr 
2011 weniger an allgemeiner Kreisumlage 
eingenommen und dies durch kumulativen 
Eigenkapitaleinsatz zugunsten der kreis-
angehörigen Gemeinden in Höhe von 596 
Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2009 
bis 2012 ergänzt. Im Haushaltsjahr 2012 
hatten sie ausschließlich orientiert an den 
Steigerungen der Aufwendungen für sozi-
ale Leistungen reagiert. Insofern wurden 
angesichts flächendeckend steigender 
Umlagegrundlagen die Hebesätze abge-
senkt.
Diesen Kurs setzen sie im Haushaltsjahr 
2013 fort: Im zweiten Jahr in Folge sen-
ken sie den Hebesatz um durchschnittlich 
0,3 auf nunmehr 40,66 Hebesatzpunkte. 
Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 
liegt damit im zweiten Jahr in Folge unter 
dem durchschnittlichen des Haushaltsjahrs 
2007 (siehe Grafik 1, Seite 330).
Zwar führt dies angesichts der im Durch-
schnitt gestiegenen Umlagegrundlagen 
(2013/2012: +1,77 Prozent) (siehe Gra-
fik 2, Seite 330) zu einem um landesweit 
insgesamt 38 Mio. Euro bzw. 0,75 Prozent 
höheren Aufkommen an allgemeiner Kreis-
umlage, das sich folgendermaßen verteilt 
(siehe Grafik 3, Seite 331):

Die Gesamtaufwendungen der Kreise stei-
gen jedoch im Haushaltsjahr 2013 im Ver-
gleich zum Vorjahr um insgesamt um 395 
Mio. Euro bzw. 3,5 Prozent – in vielen Krei-
sen um bis zu 4 bis 7 Prozent – im Einzelfall 
sogar um bis zu 13 Prozent (siehe Grafik 
4, Seite 331). Die dargestellte leichte Stei-
gerung des Aufkommens der allgemeinen 
Kreisumlage unterschreitet damit die Stei-
gerung der Gesamtaufwendungen um 357 
Mio. Euro (90 Prozent). Die Steigerung des 
Aufkommens der allgemeinen Kreis- und 
Städteregionsumlage unterschreitet dabei 
erneut die der Landschaftsumlagezahllast 
der Kreise (2013: +57 Mio. Euro bzw. 2,7 
Prozent). Gleichzeitig steigen die „eige-
nen“ Aufwendungen der Kreise für sozi-
ale Leistungen schon in den drei einzelnen 
Blöcken
–  der Kosten der Unterkunft und Heizung 

nach dem SGB II 
(+1,68 Prozent; +27 Mio. Euro),

–  des Pflegewohngelds 
(+4,28 Prozent; +12 Mio. Euro) und

–  der Hilfe zur Pflege 
(+3,42 Prozent; +12 Mio. Euro)

und damit insgesamt um etwa 50 Mio. 
Euro. Der Anteil des um die gezahlte 
Landschaftsumlage bereinigten Kreisumla-
geaufkommens an der von den Gemeinden 
erhobenen Gesamtumlage geht damit wei-
ter zurück: Das benötigte Kreisumlageauf-
kommen geht zu inzwischen 43 Prozent 
auf die abzuführende Landschaftsumlage 
zurück, die im Jahr 2013 zu 54 Prozent 
durch die Kreise aufzubringen ist (Rhein-
land: 45 Prozent; Westfalen-Lippe: 66 Pro-
zent) (siehe Grafik 5, Seite 332).
Insgesamt entspricht damit die Steige-
rung der allgemeinen Umlage der Kreise in 
den Jahren 2009 bis 2013 gerade einmal 
der kumulierten Steigerung in drei einzel-
nen Sozialleistungsbereichen (Kosten der 
Unterkunft, Hilfe zur Pflege und Pflege-
wohngeld) und der Zunahme der Land-
schaftsumlagezahllast der Kreise im glei-
chen Zeitraum (siehe Grafik 6, Seite 333):
Steigerungen in sonstigen Sozialleistungs-
bereichen oder im Personal- und Sachauf-

Umlageentwicklung:  
Trotz intensiven Eigenkapitaleinsatzes 
kann Aufwandssteigerung nicht  
aufgefangen werden
Haushaltsentwicklung der Kreise und 
Landschaftsverbände im Jahr 2013
Von Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des 
Landkreistages NRW, und Dr. Christian von Kraack, 
Hauptreferent beim Landkreistag NRW
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(im Jahr 2009 setzte der LWL keine Aus-
gleichsrücklage ein), zu 61,67 Prozent im 
Jahr 2010, zu 62,23 Prozent im Haushalts-
jahr 2011, zu 46,74 Prozent im Haushalts-
jahr 2012 und zu 58,29 Prozent im Haus-
haltsjahr 2013. Zusammengenommen 
erfolgte bzw. erfolgt damit im Zeitraum 
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2013 ein 
kreisumlagemindernder Ausgleichsrück-
lagemitteleinsatz von etwa 887 Mio. Euro. 
Die im Zeitraum 2009 bis 2013 erzielte 
Umlagedämpfung im kreisangehörigen 
Raum entspricht damit im Volumen dem, 
das ein jährliches Gemeindefinanzierungs-
gesetz (GFG) für die Kreise bedeutet.
Was die allgemeine Rücklage angeht, so 
planen zwar drei Kreise Entnahmen im 
Haushaltsjahr 2013. Diese belaufen sich 
jedoch nur auf kumuliert 14,7 Mio. Euro 
und sind jeweils nicht mit Umlagedämp-
fungsmaßnahmen begründet, sondern 
dienen im Einzelfall dazu, in der Haushalts-
wirtschaft eines Vorjahrs erzielte Überdek-
kungen „wiedereinzusetzen“. 
Insgesamt ist festzustellen, dass 24 der 
31 Kreise und beide Landschaftsverbände 
auch im Haushaltsjahr 2013 keinen ori-
ginären/echten Haushaltsausgleich mehr 
erreichen, sondern diesen fiktiv, also über 
den Einsatz der Ausgleichsrücklage, her-
beiführen.

gleichsrücklagen verbraucht (Kreise: 533 
Mio. Euro; Landschaftsverbände: 378 Mio. 
Euro), werden sie auch im Haushaltsjahr 
2013 etwa 151 Mio. Euro an Ausgleichs-
rücklagemitteln einsetzen (Kreise: 107 
Mio. Euro; Landschaftsverbände: 44 Mio. 
Euro). Der Einsatz von Ausgleichsrücklage-
mitteln wird sich damit bis Ende 2013 auf 
fast 1,063 Mrd. Euro belaufen (Kreise: 640 
Mio. Euro; Landschaftsverbände: 422 Mio. 
Euro).
Die vereinnahmten Umlagen reichen damit 
offensichtlich seit etlichen Jahren nicht 
mehr aus, um eine dauerhaft gesunde 
Haushaltswirtschaft der Kreise und Land-
schaftsverbände sicherzustellen, auf die  
§ 9 Satz 1 KrO NRW sie verpflichtet.
Umlagemindernd wirken davon im 
kreisangehörigen Raum die eingesetzten 
Ausgleichsrücklagemittel der Kreise zu 100 
Prozent und die eingesetzten Ausgleichs-
rücklagemittel der beiden Landschaftsver-
bände entsprechend dem jeweiligen Anteil 
der Kreise an den Umlagegrundlagen des 
die Ausgleichsrücklagemittel jeweils einset-
zenden Landschaftsverbandes im jeweili-
gen Jahr. 
Landesweit betrachtet, wirkten die ein-
gesetzten Ausgleichsrücklagemittel der 
Landschaftsverbände damit kreisumlage-
mindernd zu 42,69 Prozent im Jahr 2009 

wand aller anderen Verwaltungsbereiche 
werden dadurch nicht abgedeckt. Bei den 
Landschaftsverbänden ist die Lage ent-
sprechend, denn in ihren Haushalten wird 
die Steigerung der Landschaftsumlage in 
den Jahren 2009 bis 2013 schon von der 
Steigerung der Aufwendungen für die Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Behin-
derungen um 120 Prozent übertroffen 
(siehe Grafik 7, Seite 333).
Die erreichte Verwaltungseffizienz ist 
dabei sehr hoch: So beträgt der Anteil der 
Aufwendungen für den Produktbereich 
01 (Innere Verwaltung) in den Kreisen/
der Städteregion im Haushaltsjahr 2013 
im Durchschnitt nur 8,37 Prozent der 
Gesamtaufwendungen.
Nicht zuletzt angesichts der die genann-
ten Aufwandssteigerungen im Bereich der 
Sozialleistungen deutlich unterschreiten-
den Anhebung des Aufkommens der Kreis-, 
Städteregions- und Landschaftsumlagen 
ist der Eigenkapitalverzehr der Kreise und 
Landschaftsverbände unverändert extrem:
Hatten Kreise und Landschaftsverbän-
de schon im Zeitraum vom 01.01.2009 
bis zum 31.12.2012 etwa 911 Mio. Euro 
ihrer sich Anfang 2009 auf kumuliert etwa 
1,28 Mrd. Euro (Kreise: 820 Mio. Euro; 
Landschaftsverbände: 460 Mio. Euro) 
belaufenden landesweit kumulierten Aus-

Grafik 5
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b) Zur ÖPNV-Umlage
Die ÖPNV-Umlage wird im Jahr 2013 noch 
in acht kreislichen Gebietskörperschaften 
erhoben (2012: 8; 2011: 9; 2010: 9; 2009: 
9). Das Aufkommen ist dabei in 4 dieser 
Gebietskörperschaften gestiegen und in 4 
Fällen gesunken. Landesweit ist im Haus-
haltsjahr 2013 ein Rückgang um 0,43 Pro-
zent (2012: +3,67 Prozent (2011/2010: 
+13,03 Prozent; 2010/2009: +3,81 Pro-
zent) auf landesweit nunmehr 59,4 Mio. 
Euro zu verzeichnen (2012: 59,8 Mio. 
Euro; 2011: 57,7 Mio. Euro; 2010: 51 Mio. 
Euro; 2009: 49,1 Mio. Euro) (siehe Grafik 
12, Seite 336).
Die besondere Verbesserung im Rhein-
Sieg-Kreis gegenüber dem Vorjahr ist 
dabei insbesondere auf geringere Defizit-
ausgleiche des Busverkehrs (Rhein-Sieg-
Verkehrsgesellschaft) zurückzuführen.

c) Zu sonstigen Sonder-/Teilkreisumlagen
Sonstige Sonder-/Teilkreisumlagen wer-
den im Haushaltsjahr 2012 in 14 Kreisen 
erhoben (2012:14; 2011: 15; 2010: 16; 
2009: 16). Ihre Gegenstände waren Schu-
len, Berufsschulen, Kreisfahrbüchereien, 
Musikschulen, Volkshochschulen, Entwäs-
serungsanstalten, die Abfallbeseitigung 
und die Drogenberatung. Wegen des 
jeweils eng begrenzten Gegenstandes ihrer 

mit Kreisjugendamt (alle außer den Kreisen 
Ennepe-Ruhr, Mettmann, Recklinghau-
sen und Rhein-Erft) im Jahr 2013 sogar 
rückläufig ausfällt: Es ist ein Rückgang 
im Vergleich zum Vorjahr um landesweit 
durchschnittlich 3 Prozent (2012/2011: 
+0,55 Prozent; 2011/2010: +3,7 Prozent; 
2010/2009: +8,22 Prozent) festzustellen 
– und dies, obwohl die Zahl der Gemein-
den, die die Kinder- und Jugendhilfe über  
die Kreise abwickeln, im letzten Jahr um  
6 auf insgesamt 229 gestiegen ist (siehe 
Grafik 9, Seite 335).
Die Spreizung der Entwicklung ist – wie in 
diesem Bereich gewohnt – entsprechend 
weit: Sie schwankt zwischen einer Aufkom-
menssteigerung in 16 kreislichen Gebiets-
körperschaften (um bis zu 13 Prozent) und 
einem Aufkommensrückgang in 11 Fällen 
(um bis zu 19 Prozent). Der außerhalb 
dieser Schwankungsbreite liegende Auf-
kommensrückgang im Kreis Gütersloh (71 
Prozent) hängt mit dem Ausscheiden von 
Gemeinden aus dem Bereich des Kreisju-
gendamtes in den vergangenen Jahren 
zusammen (siehe Grafik 10, Seite 335).
Der Satz der Jugendamtsumlage wurde 
dabei in 13 der betroffenen kreislichen 
Gebietskörperschaften gesenkt und in 13 
Fällen erhöht. In einem Fall ist er gleich-
geblieben (siehe Grafik 11, Seite 336).

Die Entwicklung der Haushalte der Kreise 
und Landschaftsverbände ist damit mehr 
als bedenklich: Die seit dem Haushaltsjahr 
2009 eingetretene Zunahme des jährlichen 
Gesamtaufwands der Kreise und Land-
schaftsverbände um 2,67 Mrd. Euro kann 
durch die Zunahme der Schlüsselzuwei-
sungen (+124,6 Mio. Euro) und die des 
Aufkommens aus der allgemeinen Umlage 
(+784 Mio. Euro) selbst bei zwischenzeit-
lichem Eigenkapitaleinsatz von 1,02 Mrd. 
Euro nicht annähernd aufgefangen werden 
(siehe Grafik 8, Seite 334).
Zwischen Schlüsselzuweisungs- und Umla-
gesteigerung sowie Eigenkapitaleinsatz auf 
der einen Seite und Aufwandsteigerungen 
auf der anderen Seite klafft damit in den 
Haushaltsjahren 2010 bis 2013 eine Lücke 
von insgesamt 732 Mio. €. Dass diese 
Lücke durch Ertragssteigerungen oder 
Aufwandsreduzierungen an anderer Stelle 
ausgeglichen werden kann ist schon ange-
sichts ihres Umfangs illusorisch.

2.  Zur Entwicklung der Teil-/
Sonderkreisumlagen

a) Zur Jugendamtsumlage
Bemerkenswert ist, dass das landesweite 
Aufkommens aus der Jugendamtsumlage 
in den 27 kreislichen Gebietskörperschaften 

Grafik 8
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haltsausgleich erreicht und ordnet für die-
sen Fall in entsprechender Anwendung des 
§ 76 GO NRW die Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzepts an. Dieser Ver-
weis kann regelungssystematisch jedoch 
– wegen der unbedingten Pflicht der Kreise 
zum Haushaltsausgleich im Plan – nur vor 
dem Hintergrund verstanden werden, dass 
§ 76 GO NRW auch eine HSK-Pflicht bei 
Nichterreichung des Haushaltsausgleichs 
im Jahresabschluss (Verringerung der all-
gemeinen Rücklage durch Entwicklungen 
der unterjährigen Haushaltswirtschaft) 
vorsieht (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW). 
Aus dem Verweis des § 56 b KrO NRW 
auf § 76 GO NRW kann daher nicht auf 
eine Zulässigkeit der Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage der Kreise im Plan 
geschlossen werden. Diese Auslegung fin-
det sich im Einklang mit der aktuellen Ent-
scheidung des Hessischen Verwaltungsge-
richtshofes (HessVGH) vom 14.02.2013 
– 8 A 816/12 (Landkreis Kassel ./. Land 
Hessen), nach der die Selbstverwaltung 
des Kreises ihre Grenze in den allgemeinen 
Gesetzen findet, die für Kreise wiederum 
die Pflicht zum Haushaltsausgleich vorse-
hen. Ein unauskömmlich dotierter Umla-
gesatz und geplanter Ausgleich des Defi-
zits über Liquiditätskredite verstößt gegen 
diese Pflicht und steht außerhalb des Rah-
mens des Selbstverwaltungsrechts.
Etwas anderes gilt angesichts der Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) vom 31.01.2013 – BVerwG 8 
C 1.12 (Ortsgemeinde Malbergweich ./. 
Landkreis Bitburg-Prüm) erst dann, wenn 
als mehr als 100 Prozent der Finanzkraft 
der Gemeinde durch die (Kumulation der) 
Umlage(n) abgeschöpft wird und dies 
nicht nur die Momentaufnahme eines Jah-
res, sondern strukturell dauerhafter Natur 
ist (Erdrosselungsgrenze). Spätestens dann 
wird es – unabhängig von der Frage der 
vom Land zu gewährleistenden finanziel-
len Mindestausstattung in Art. 79 der Lan-
desverfassung Nordrhein-Westfalen – die 
Aufgabe des Landes sein, die Zahlung der 
Sozialleistungen sicherzustellen.
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derungen um 120 Prozent übertroffen. 
Dass die damit vorliegende strukturelle 
Lücke durch Aufwandsreduzierungen an 
anderer Stelle ausgeglichen werden kann, 
ist angesichts ihres Umfangs illusorisch: 
Umso wichtiger ist es, den gravierenden 
Eigenkapitalverzehr der Kreise und Land-
schaftsverbände zu stoppen, wenn die 
Fähigkeit dieser Gebietskörperschaften zur 
Erbringungen der sozialen Leistungen – für 
die sie im kreisangehörigen Raum zu über 
80 Prozent des Ausgabevolumens zustän-
dig sind (u. a. in den Bereichen der Sozial-
leistungen für Langzeitarbeitslose, Pflege-
bedürftige, Geringverdienende, Erwerbs-
unfähige, Menschen mit Behinderungen, 
Menschen mit zu geringen Renten oder für 
Kinder und Jugendliche) – nicht in wenigen 
Jahren grundlegend gefährdet werden soll.
Dazu steht nicht mehr viel Zeit zur Verfü-
gung, denn von den in den Bilanzen zum 
01.01.2009 ausgewiesenen Ausgleichs-
rücklagen werden nach dem 31.12.2013 
nur noch Bruchteile übrig sein. Es wird 
daher alles davon abhängen, dem politi-
schen Druck zum Rückgriff auf die allge-
meine Rücklage standzuhalten. Rechtlich 
ist die Lage eindeutig, da die Kreise nach 
§ 56 Abs. 1 Satz 1 KrO NRW rechtlich 
gezwungen sind, eine Kreisumlage zu 
erheben, die die nach sonstigen Erträgen 
verbleibende Deckungslücke vollständig 
schließt („ist“ zu erheben; nicht: „kann“ 
erhoben werden). Denn die Vorschriften 
zur Haushaltswirtschaft der GO NRW sind 
auf die Kreise nach § 53 Abs. 1 KrO NRW 
nur entsprechend anzuwenden, soweit die 
KrO NRW nichts Abweichendes vorsieht. 
Die Vorschrift des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO 
NRW, die die Zulässigkeit der Inanspruch-
nahme der allgemeinen Rücklage im Plan 
abweichend von der Grundpflicht der 
Gemeinde zum originären oder fiktiven 
Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) 
zulässt, wird für Kreise durch die unbeding-
te Haushaltsausgleichspflicht der §§ 56 
Abs. 1 Satz 1 und 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. 
m. § 75 Abs. 2 GO NRW verdrängt. Daran 
ändert auch die Einführung des § 56 b KrO 
NRW (Haushaltssicherungskonzept – HSK) 
nichts: Diese Vorschrift geht zwar von einer 
Situation aus, in der ein Kreis keinen Haus-

Erhebung ist das Volumen dieser Sonder-/
Teilkreisumlagen stark volatil: Nachdem es 
im Vergleich zum jeweils vorhergehenden 
Haushaltsjahr im Haushaltsjahr 2010 um 
4 Prozent gestiegen war, war es 2011 um 
20 Prozent gefallen, 2012 wieder um 11 
Prozent und 2013 um 8 Prozent gestiegen. 
Mit einem landesweiten Volumen von im 
Haushaltsjahr 2013 29,4 Mio. Euro ist ihre 
Bedeutung jedoch nachrangig.

3. Bewertung

Die Umlageentwicklung bei den Kreisen, 
der Städteregion Aachen und den Land-
schaftsverbänden hält selbst bei intensi-
vem Eigenkapitaleinsatz nicht annährend 
mit der eingetretenen Aufwandssteige-
rung Schritt: Die seit 2009 eingetretene 
Zunahme des jährlichen Gesamtaufwands 
der Kreise (einschließlich der Städteregion 
Aachen) und der Landschaftsverbände um 
2,67 Mrd. Euro kann durch die Zunahme 
der Schlüsselzuweisungen (+124,6 Mio. 
Euro) und die des Aufkommens aus der all-
gemeinen Umlage (+784 Mio. Euro) selbst 
bei zwischenzeitlichem Eigenkapitaleinsatz 
von 1,02 Mrd. Euro nicht aufgefangen 
werden. Zwischen Schlüsselzuweisungs- 
und Umlagesteigerung sowie Eigenkapi-
taleinsatz auf der einen und Aufwandstei-
gerung auf der anderen Seite klafft in den 
Haushaltsjahren 2010 bis 2013 eine Lücke 
von insgesamt 732 Mio. €. Die Steige-
rung der allgemeinen Umlage der Kreise 
in den Jahren 2009 bis 2013 entspricht 
gerade einmal der kumulierten Steigerung 
in drei einzelnen Sozialleistungsbereichen 
(Kosten der Unterkunft, Hilfe zur Pflege 
und Pflegewohngeld) und der Zunahme 
der Landschaftsumlagezahllast der Kreise 
im gleichen Zeitraum (+444 Mio. Euro). 
Steigerungen in sonstigen Sozialleistungs-
bereichen oder im Personal- und Sachauf-
wand aller anderen Verwaltungsbereiche 
werden dadurch nicht abgedeckt. Bei den 
Landschaftsverbänden ist die Lage ent-
sprechend, denn in ihren Haushalten wird 
die Steigerung der Landschaftsumlage in 
den Jahren 2009 bis 2013 allein von der 
Steigerung der Aufwendungen für die Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Behin-
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die Einstellung ausreicht, sollte dem 
Dienstherrn überlassen werden. 

7.  Dienstherren sollten die Option erhal-
ten, von der laufbahnrechtlichen Vor-
gabe der Einstellung im Eingangsamt 
sowie von den Altersgrenzen abwei-
chen zu können, um besonders quali-
fiziertes Personal gewinnen zu können. 

8.  Ein Aufstieg in eine höhere Laufbahn-
gruppe muss weiterhin möglich blei-
ben, wenn ein gleichwertiges Quali-
fikationsniveau erreicht ist. Entspre-
chende Fort- und Weiterbildungen 
werden als sinnvolle Voraussetzungen 
für einen solchen Aufstieg angesehen. 
Zudem sollte durch den Erwerb anderer 
Qualifikationen (z. B. mehrere Bestbe-
urteilungen) ein Aufstieg ermöglicht 
werden. Die Bewertung, ob im Einzel-
fall ein gleichwertiges Qualitätsniveau 
für einen Aufstieg erreicht worden ist, 
sollte in der Verantwortung der kom-
munalen Dienstherren liegen. 

9.  Neben der Möglichkeit des prüfungs-
gebundenen Aufstiegs sollte es weiter-
hin die Möglichkeit eines prüfungser-
leichterten Aufstiegs geben. Unter eng 
begrenzten Voraussetzungen ist auch 
ein prüfungsfreier Aufstieg vorstellbar, 
der aber im Aufstieg in der nächst-
höheren Laufbahngruppe begrenzt 
sein muss. 

10.  Die neuen Bildungsabschlüsse (Bache-
lor und Master) müssen Eingang in das 
Laufbahnrecht finden. 

11.  Ein berufsbegleitend absolvierter 
Bachelor- bzw. Masterabschluss soll-
te als Möglichkeit für einen Aufstieg 
anerkannt werden können, wenn 
damit eine gleichwertige Qualifikation 
erreicht wird und der Abschluss für die 
ausgeübte berufliche Tätigkeit förder-
lich ist. Ob dies der Fall ist, muss der 
Beurteilung des Dienstherrn überlassen 
werden. Den Aufstieg muss der Dienst-

Die nordrhein-westfälischen Kommunen 
haben schon vor Jahren damit begon-

nen, ihre Verwaltungen sowohl intern als 
auch im Verhältnis zum Bürger grundle-
gend zu modernisieren. Eine korrespondie-
rende Weiterentwicklung des öffentlichen 
Dienstrechts hat bislang in Nordrhein-
Westfalen – anders als im Bund und in 
zahlreichen Bundesländern – noch nicht 
stattgefunden. Die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen haben ein hohes Interesse 
daran, dass die Reform des öffentlichen 
Dienstrechts nun konsequent vorangetrie-
ben wird und Nordrhein-Westfalen nicht 
hinter andere Bundesländer zurückfällt, 
die hier schon beträchtlich weiter voran 
geschritten sind. Dies umso mehr als die 
Auswirkungen des demographischen 
Wandels in den Kommunen längst spürbar 
sind. Neben den Herausforderungen für 
das derzeitige Personal und entsprechende 
Anforderungen an das Personalmanage-
ment bedeutet dies für die Kommunen, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
einer Situation rekrutiert werden müssen, 
in der das Arbeitskräfteangebot an Jünge-
ren schrumpft. Dieser sich abzeichnenden 
Konkurrenzsituation muss die Weiterent-
wicklung des öffentlichen Dienstrechts und 
auch des Besoldungsrechts Rechnung tra-
gen. Umso dringlicher ist es, dass nunmehr 
auch in Nordrhein-Westfalen eine Reform 
des öffentlichen Dienstrechts unter Aus-
schöpfung der mit der Föderalismusreform 
vor sechs Jahren gewonnenen Zuständig-
keiten eingeleitet wird. Aus Sicht der kom-
munalen Spitzenverbände sollte sich eine 
solche Reform an den folgenden Leitlinien 
orientieren:

I. Grundsätzliches

Den kommunalen Gebietskörperschaften 
sollten im Bereich des Dienstrechts künf-
tig mehr Eigenständigkeit und Selbstver-

antwortung sowie weitergehende Steue-
rungsmöglichkeiten zuerkannt werden; 
die Spielräume der Dienstherren für eine 
gezielte Personalförderung und -entwick-
lung sind zu erweitern.

II. Laufbahnrecht

1.  Die Laufbahngruppen sollten zusam-
mengefasst bzw. die Zahl der vier vor-
handenen Laufbahngruppen auf bspw. 
zwei verringert werden.

2.  Zugleich sollten die Zahl der Fachlauf-
bahnen in horizontaler Hinsicht redu-
ziert werden, indem unter fachlichen 
Gesichtspunkten verwandte Laufbah-
nen zusammengefasst werden, um 
die Verwendungsbreite der beamteten 
Mitarbeiter zu vergrößern und damit 
den Interessen der Dienstherren wie 
auch der Betroffenen gerecht zu wer-
den.

3.  Das Erreichen der Laufbahngruppen 
sollte weiterhin von bestimmten qua-
litativen Erfordernissen (Bildungsab-
schlüsse) abhängen.

4.  Die mit dem Entwurf eines Dienst-
rechtsanpassungsgesetzes verfolg-
te Ausrichtung des Aufstiegs an den 
tatsächlich geleisteten Dienstzeiten 
(Erfahrungszeiten) ist sachgerecht. 

5.  Die Ableistung eines Vorbereitungs-
dienstes sollte Grundvoraussetzung für 
die Einstellung in ein Beamtenverhält-
nis bleiben. Um allerdings die Durchläs-
sigkeit für „Seiteneinsteiger“ zu erhö-
hen, sollte der Vorbereitungsdienst 
zumindest teilweise durch berufliche 
Erfahrungen ersetzt werden können; 
das Erfordernis eines entsprechenden 
Bildungsabschlusses muss davon unbe-
rührt bleiben. 

6.  Die Entscheidung, ob ein Vorberei-
tungsdienst erforderlich ist oder ob die 
vorhandene berufliche Erfahrung für 

Thesenpapier der kommunalen  
Spitzenverbände zur Dienstrechtsreform  
in Nordrhein-Westfalen 

Parallel zur Beratung des zwischenzeitlich beschlossenen Dienstrechtsanpassungsgesetzes hat das Ministerium für Inneres und 
Kommunales in Abstimmung mit dem Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen darüber informiert, dass die zweite Stufe 
einer Weiterentwicklung des Dienstrechts mit einer Novelle der Laufbahnverordnung und der Vorlage eines sogenannten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes eingeleitet werden soll. Dazu sind zwischenzeitlich erste Gespräche mit den kommunalen Spitzen-
verbänden und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände geführt worden. Vor diesem Hintergrund haben 
die kommunalen Spitzenverbände auf Ebene der Geschäftsstellen in Anknüpfung an frühere Stellungnahmen ein Thesenpapier er-
arbeitet. Es erhebt nicht den Anspruch, sämtliche aktuellen Fragestellungen abschließend zu behandeln. Das Thesenpapier versteht 
sich vielmehr als eine zusammenfassende Darstellung der kommunalen Erwartungen an eine Dienstrechtsreform, die den Verantwor-
tungs- und Entscheidungsträgern der zuständigen Ministerien wie auch den Landtagsfraktionen und Gewerkschaftsvertretern im Sin-
ne eines Diskussionsbeitrages als Basis für vertiefende Erörterungen zugeleitet worden ist. Durch den Vorstand des Landkreistages 
Nordrhein-Westfalen wurde das Thesenpapier nach vorbereitender Beratung im Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal 
einstimmig verabschiedet. Es ist nachstehend dokumentiert und im Übrigen unter www.lkt-nrw.de abrufbar.
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IV. Sonstiges

1.  Ein flexibler Ausbau der Teilzeitbe-
schäftigung kann prinzipiell mitge-
tragen werden, solange damit keine 
individuellen Rechtsansprüche begrün-
det werden, die Teilzeitbeschäftigung 
vielmehr vor allem von dienstlichen 
Belangen abhängt. Mit dieser Maß-
gabe erscheint auch eine unterhälftige 
Teilzeitbeschäftigung als akzeptabel. 
An der Altersteilzeit sollte im Übrigen 
festgehalten werden, weitere von der 
Zustimmung des Dienstherrn abhängi-
ge Flexibilisierungen der Altersgrenze 
(z. B. auf der Basis von Lebensarbeits-
zeitkonten) sind vorstellbar. 

2.  Die Möglichkeit einer Teilzeitausbil-
dung insbesondere im mittleren Dienst 
sollte geschaffen werden. Dies könnte 
Personen mit familiären Verpflichtun-
gen die Möglichkeit einer Ausbildung 
eröffnen. 

3.  Sofern eine Gleichbehandlung der 
Beamtinnen und Beamten mit den 
Tarifbeschäftigten bei der Umsetzung 
des Bundesarbeitsgerichtsurteils zur 
altersabhängigen Urlaubsstaffelung 
gewünscht ist, ist dafür eine ausdrück-
liche Ermächtigungsgrundlage erfor-
derlich. Dafür wäre eine entsprechende 
Ergänzung des § 73 LBG NRW oder 
eine Änderung des § 18 II S. 1 der Frei-
stellungs- und UrlaubsVO geboten
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3.  Die Sonderzahlung sollte dem Beispiel 
des Bundes folgend ebenfalls in die 
Grundgehaltstabelle integriert werden. 

4.  Nordrhein-Westfalen ist es als erstem 
Bundesland gelungen, die Möglichkeit 
der leistungsorientierten Bezahlung für 
kommunale Beamtinnen und Beamte 
durch Änderung von § 6 Landesbe-
soldungsgesetz zu eröffnen. Der mit 
der Einführung verbundene Aufwand 
ist vertretbar, zumal sich im Laufe der 
Zeit eine positive, aufwandsmindernde 
Routine bei den Beteiligten einstellt. 
Grundsätzlich allen Kommunalverwal-
tungen sollte die Gleichbehandlung 
beamteter und tariflich Beschäftigter 
möglich sein. Bei der Beibehaltung als 
freiwillige Leistung an die Beamtinnen 
und Beamten stößt die Verwirklichung 
dieses Grundsatzes angesichts der 
schwierigen Haushaltslage vieler Kom-
munen an seine Grenzen bzw. ist nicht 
möglich. Eine gesetzliche Verpflichtung  
zur Gewährung leistungsbezogener 
Vergütungsbestandteile für Beamtinnen 
und Beamte wäre deshalb konsequent. 

5.  Es sollte entsprechend der Regelung 
in § 43 BBesG n.F. ein Personalge-
winnungszuschlag als Option für die 
Dienstherren eingeführt werden, damit 
diese einen spürbaren finanziellen 
Anreiz zur Gewinnung von Spezialisten 
setzen können. 

6.  Es sollten Verbesserungen beim Ein-
gangsamt für IT-Fachkräfte (Anhebung 
nach A 10) und Ingenieure (Anhebung 
nach A 11) erfolgen.

herr nach seinen Bedarfen steuern 
können. Aus einem berufsbegleitend 
absolvierten Bachelor- bzw. Masterab-
schluss darf kein Rechtsanspruch auf 
eine höherwertige Tätigkeit erwach-
sen. 

12.  Laufbahnbefähigungen des Bundes 
und anderer Länder sollten anerkannt 
werden, wobei allerdings die prakti-
sche Umsetzung einer solchen Aner-
kennung durch das mittlerweile stark 
divergierende Laufbahnrecht erschwert 
wird.

13.  Die dienstvorgesetzte Stelle sollte die 
Entscheidungsbefugnisse für mögliche 
Ausnahmen von laufbahnrechtlichen 
Vorgaben erhalten.

III. Besoldungsrecht

1.  Um den Kommunen die für die Gewin-
nung von Personal erforderlichen 
Handlungsspielräume zu eröffnen, 
sollten im Hinblick auf Eingangsämter 
sog. Bezahlungskorridore eingeführt 
werden. Dienstherren wäre damit bei-
spielsweise die Möglichkeit eröffnet, 
im höheren Dienst anstelle der Ein-
gruppierung in die Besoldungsgruppe 
A 13 auch eine Eingruppierung in die 
Besoldungsgruppen A 12 oder A 14 
vorzunehmen, um bei der Personalge-
winnung flexibel auf die Arbeitsmarkt-
lage reagieren zu können. 

2.  Stellenzulagen sollten weitestgehend 
abgeschafft und in die Grundgehalts-
tabellen integriert werden. 

Finanzausschuss des Landkreistages  
tagte im Kreis Höxter 

Der Finanzaus-
schuss des Land-

kreistages Nordrhein-
Westfalen führte am 
04./05. Juli 2013 eine 
Klausursitzung im 
Kreis Höxter durch. 
Im Mittelpunkt stan-
den dabei die fach-
lichen und finanziel-
len Aspekte der Wei-
terentwicklung der 
Eingliederungshilfe 
für behinderte Men-
schen und ein Strauß 
an landespolitischen 
Finanzthemen, so 
die Frage der Umset-
zung des sog. FiFo-
Gutachtens zur Wei-
terentwicklung des 
kommunalen Finanz-

ausgleichs, die Frage der Umsetzung der 
verteilungsrelevanten Daten des Zensus 
2011 und die in Nordrhein-Westfalen zu 
erwartenden Rückwirkungen einer mög-
lichen Reform des Länderfinanzausgleichs. 
Weitere Themen waren Entwicklungen im 
Bereich des Stärkungspakts Stadtfinanzen, 
insbesondere die vorgesehene „Solidari-
tätsumlage“, die Änderungen des Spar-
kassengesetzes Nordrhein-Westfalen, die 
umsatzsteuerliche Einordnung der öffent-
lichen Zusammenarbeit von Bund, Ländern 
und Kommunen vor dem Hintergrund 
der aktuellen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs sowie die Wirkungen der 
notwendigen Neuregelung der Einheits-
lastenabrechnung in Nordrhein-Westfalen 
für die Kreise und Landschaftsverbände.
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Die Mitglieder des Finanzausschusses des Landkreistages Nord-
rhein-Westfalen trafen sich im Kreishaus des Kreises Höxter.
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von Kreis und Pilotkommunen erarbeitet 
worden sind (vgl. in diesem EILDIENST-
Heft S. 346), erhöht die Attraktivität der 
Auseinandersetzung mit diesem landes-
weit bedeutsamen Thema auf breiter Basis, 
erweitert den Blick und bringt regionale 
Akteure zusammen.

Ergebnisse der Befragung

An der Befragung und Datenerhebung 
zum Thema Flächenverbrauch/ Flächen-
management nahmen 30 der insgesamt 
31 Kreise des Landes Nordrhein-Westfalen 
teil. Bei der Bewertung der Antworten ist 
zu berücksichtigen, dass es sich häufig um 
Antworten aus einzelnen Fachbereichen 
handelt. Der 15 Fragen umfassende Fra-
gebogen mit zum Teil vorgegebenen Ant-
wortfeldern bot die Möglichkeit der Mehr-
fachnennung, ebenso wie zusätzlichen 
Raum für eine individuelle Darstellung. Der 
Fragebogen kann unter www.lkt-nrw.de 
eingesehen werden.
Im Folgenden wird das Ergebnis der Befra-
gung im Detail vorgestellt.

Frage 1
Wird das Thema Flächenverbrauch/Flä-
chenmanagement in Ihrem Kreis aktuell 
diskutiert oder bearbeitet?
Abgesehen von zwei Kreisen haben die 
Teilnehmer aus allen Kreisen diese Frage 
positiv beantwortet. Damit wird deut-
lich, dass das Thema Flächenverbrauch/
Flächenmanagement generell – trotz eng 
begrenzter Zuständigkeiten – auch auf 
Kreisebene wahrgenommen wird. Unter 
Sonstige* wurden ergänzend Anbieter von 
Ökokonten, Industrieverband Kies und 
Sand, RVR und die Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung genannt.

Frage 2
Sind Ihnen aktuelle bundes- oder lan-
despolitische Ziele zur Flächenreduktion 
bekannt?

Die Kommunen in Nordrhein-West-
falen werden aktuell und in Zukunft 

verstärkt mit neuen und oftmals komple-
xen Planungserfordernissen konfrontiert: 
Die Reduzierung des Flächenverbrauchs, 
Ressourceneffizienz, der Klimaschutz und 
die Klimaanpassung sowie der demo-
grafische Wandel sind dabei wichtige  
Kernthemen. Nicht zuletzt entscheidet 
sich eine nachhaltige Entwicklung in NRW 
zukünftig auch am Umgang mit den Frei-
flächen, das heißt im Besonderen mit den 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen. In 
den vergangenen Jahrzehnten ist in vielen 
Landesteilen eine ausgeprägte Konkur-
renzsituation um die begrenzte Ressource 
Fläche entstanden: Nutzungen und Funk-
tionen wie Wohnen und Gewerbe, Land- 
und Forstwirtschaft, Freizeit und Erho-
lung, Wirtschaft und Naturschutz stellen 
erhebliche Ansprüche an die Fläche. Die 
Ansprüche von Wirtschaft und Ökologie, 
an die Attraktivität der Region und die 
Lebensqualität für die Menschen bei der 
Flächennutzung müssen besser als bisher 
ausbalanciert und dabei die typischen prä-
genden Landschaftsstrukturen weiterent-
wickelt werden. Innerstädtische Siedlungs-
bereiche sollen entwickelt und Leerstände 
verhindert werden. Gezielte Maßnahmen, 
beispielsweise entlang der Flüsse, müssen 
vor den zerstörerischen Folgen des Klima-
wandels, wie zum Beispiel Hochwasser, 
schützen. Um diese und andere Fragen 
zukunftsfähig zu beantworten, müssen 
nachhaltige Antworten gefunden wer-
den, die über Ressort- und Verwaltungs-
grenzen hinweg getragen werden. Für 
alle Planungsverantwortlichen gilt es, sich 
diesen Herausforderungen zu stellen, um 
sich damit eine gute Position für zukünf-
tige Entwicklungen zu verschaffen. Eine 
Auseinandersetzung und strategische Pla-
nung im Themenfeld Fläche erfordert und 
ermöglicht eine integrierte Betrachtung 
der genannten Herausforderungen und 
dadurch die Entwicklung von zukunfts-
fähigen Lösungsansätzen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat klare 
Zielvorgaben für den zukünftigen Flä-
chenverbrauch erarbeitet: Während auf 
Bundesebene der aktuelle Verbrauch von 
Flächen von 77 Hektar pro Tag (2010) auf 
30 Hektar pro Tag im Jahr 2020 reduziert 
werden soll1, ist für Nordrhein-Westfalen 

ein Zielwert von 5 Hektar pro Tag defi-
niert2  (gegenüber 9 bis 15 Hektar in den 
Jahren 2008 bis 2010). Langfristig strebt 
die Landesregierung sogar einen „Netto-
Null-Flächenverbrauch“ an. Zur Errei-
chung des Zielwerts sollen die Kommunen 
zukünftig durch Anreizsysteme für die von 
ihnen erbrachten Leistungen zum Natur-
schutz oder zur Flächenschonung belohnt 
beziehungsweise gefördert werden. 
2011/2012 befragte vor diesem Hinter-
grund die Arbeitsgruppe Agenda 21 des 
Landkreistages Nordrhein-Westfalen die 
Kreise in NRW nach ihren Strategien und 
Handlungsansätzen im Flächenmanage-
ment. Die Ergebnisse zeigen ein den spe-
zifischen Eigenarten und Zuständigkeiten 
der Kreise entsprechend sehr differenzier-
tes Bild. 
Die Zuständigkeit im Planungsbereich, 
insbesondere die Bauleitplanung, liegt bei 
den Städten und Gemeinden. Lediglich im 
Bereich der Landschaftsplanung obliegen 
den Kreisen pflichtige Planungsaufgaben. 
Die Landrätin beziehungsweise der Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de hat zudem nach § 5 Landesplanungsge-
setz NRW dafür Sorge zu tragen, dass die 
Ziele der Raumordnung bei Planungen und 
Maßnahmen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 
6 ROG beachtet und die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
in Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungen berücksichtigt werden. Die Ergeb-
nisse der Erhebung sind im Rahmen dieser 
begrenzten Zuständigkeiten zu sehen.
Die immense Bedeutung des Themas  
„Flächenmanagement“ auch für die 
Kreisebene wird jedoch daran deutlich, 
dass nur zwei der Kreise im Land auf die 
Frage, ob das Thema Flächenverbrauch/ 
Flächenmanagement aktuell diskutiert 
oder bearbeitet wird, mit „nein“ geant-
wortet haben. Die weitere Auswertung 
zeigt, dass die Verschneidung mit verschie-
denen regionalspezifischen Themenstel-
lungen bei der Bearbeitung der Problema-
tik ebenso eine Rolle spielt wie Fragen der 
Finanzierbarkeit von Aktionsplänen. Eine 
Förderung von Projekten wie beispiels-
weise im Kreis Borken, wo unter der Regie 
von Wissenschaftsladen Bonn und Landes-
arbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. 
(LAG 21) unter dem Slogan „Region in der 
Balance“ gemeinsame Maßnahmenpläne 
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Erhebung „Nachhaltige Flächenentwicklung  
in den Kreisen“ – Thesen und Forderungen
Autoren: AK Agenda 21 des Landkreistages NRW

Der Text stellt die Auffassung des Arbeitskreises Agenda 21 dar und ist Diskussionsgrundlage für die weiteren Gremienberatungen 
innerhalb des Landkreistages NRW. 

1   Festgelegt in der am 17. April 2002 von der 
Bundesregierung beschlossenen nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie "Perspektiven für 
Deutschland".

2   Koalitionsvertrag 2012 – 2017, NRWSPD – 
Bündnis 90/Die Grünen NRW, „Verantwor-
tung für ein starkes NRW – Miteinander die 
Zukunft gestalten“.
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sondere der Landschafts- und Freiraum-
schutz, der Erhalt von land- und forstwirt-
schaftlicher Nutzfläche sowie Bodenschutz 
genannt. Aber auch weitere Aspekte, wie 
zum Beispiel Bauleit- und Regionalpla-
nung, Brachflächenrecycling und Klima-
schutz spielen als Motiv eine Rolle. 
Im Ergebnis ergibt sich für die Handlungs-
motive der Kreise in NRW folgendes Bild:  
Unter Sonstiges wurden der Artenschutz, 
Wasserwirtschaft und insbesondere 
die Gewässerbewirtschaftung aufge-
führt.  

Frage 5
Gibt es hierfür einen strategischen Ansatz?
Rund die Hälfte der Kreise verfügt nach 
den eingegangenen Antworten bereits 
über eine strategische Ausrichtung. Die Art 
der strategischen Ausrichtung lässt sich wie 
folgt ableiten:  

Als Hauptmotive für die Befassung mit der 
Thematik Flächenverbrauch wurden insbe-

Die aktuellen bundes- und landespoliti-
schen Ziele, (30 ha/d Bundesebene und 5 
ha/d Landesebene) sind im Wesentlichen 
in allen Kreisen bekannt. In diesem Kontext 
wurden als weitere Ziele, Instrumente und 
Ansätze zur Flächenreduktion genannt:
– Allianz für die Fläche 
–  Vorgaben im Regional- und Landesent-

wicklungsplan, Raumordnungsgesetz 
–  REFINA (Forschung für die Reduzierung 

der Flächeninanspruchnahme) 
–  Innenentwicklung vor Außenentwick-

lung  
– Eingriffsregelungen des LANUV 
Auch die LAG 21 und der Entwurf eines 
neuen Regionalplans wurden in diesem 
Zusammenhang erwähnt.

Frage 3
Falls dieses Thema vor Ort aktuell ist: Wer 
befasst sich schwerpunktmäßig damit?
Bis auf drei Kreise, die diese Frage unbe-
antwortet ließen, ergab die Auswertung, 
dass sich nach zwei Dritteln der Angaben 
schwerpunktmäßig das Umweltamt mit 
dem Thema befasst. Daneben wurde in 
18 Antworten die Landschaftsbehörde, 16 
Mal die Bodenschutzbehörde und 17 Mal 
das Planungsamt als – zumindest auch – 
zuständige Stelle im Kreis angeführt. Neun 
Teilnehmer benannten zudem die Dezer-
nenten/ Fachbereichsleiterebene. Die 
Zuständigkeit der Wirtschaftsförderung 
wurde zwei Mal angeführt. Lediglich eine 
Antwort sah für diesen Themenbereich 
eine direkte Zuständigkeit im Geschäfts-
bereich des Landrates oder auch des 
Regionalforums3.  

Frage 4
Welche Motive/Ziele liegen der Befassung 
mit dem Thema zugrunde? 
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forum.html.
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in Form von Veröffentlichungen, eigenen 
Veranstaltungen sowie Veranstaltungen 
mit Multiplikatoren. Als Multiplikatoren 
wurden hier der Naturschutz, Städte und 
Gemeinden, die Land- und Forstwirtschaft 
sowie Planer und Architekten genannt.
Aufgrund der Sperrigkeit des Themas, 
seiner Vielschichtigkeit, der fehlenden 
strategischen Ansätze sowie der oft nicht 
vorhandenen politischen Ansätze auf 
Kreis ebene ist es nicht verwunderlich, dass 
dieses Thema auch in der Öffentlichkeits-
arbeit meist nicht eigenständig und umfas-
send behandelt wird. Der Flächenver-
brauch wird noch häufig ausschließlich in 
Zusammenhang mit flächenbetreffenden 
Fragestellungen aus Planung, Naturschutz 
und Landwirtschaft diskutiert und öffent-
lich gemacht.
Um eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
durchführen zu können, sollten die Maß-
nahmen und Herausforderungen, die 
sich aus der Bewertung der Antworten 
insbesondere der Fragen 4 bis 6 ergeben 
haben, bereits in Umsetzung sein. Ziel der 
Öffentlichkeitsarbeit sollte sein, bezüglich 
der komplexen Zusammenhänge aufzu-
klären und über die weitreichenden und 
in der Regel nicht mehr oder nur noch mit 
erheblichen Anstrengungen korrigierbaren 
Folgen zu informieren.

Frage 10
Übernimmt der Kreis Aufgaben der Bau-
leitplanung für die Städte und Gemein-
den?
Flächenbezogene Planungsleistungen für 
den kreisangehörigen Raum werden von 
Kreisen wenn überhaupt dann nur punktu-
ell wahrgenommen. So gaben 87 Prozent 
an, dass der Kreis keine Aufgaben aus dem 
Bereich der Bauleitplanung für die Städte 
und Gemeinden übernimmt. Auch bei den 
Kreisen, die solche Aufgaben wahrneh-
men, erfolgt dies lediglich partiell, in der 
Regel nur bei regionalen oder interkom-
munalen Fragestellungen wie zum Beispiel 
der Ausweisung von Konzentrationszo-
nen für Windenergieanlagen oder Abgra-
bungskonzeptionen sowie bei Fachpla-
nungen wie beispielsweise der Übernahme 
des Ausgleichsflächenmanagements als 
Teilaufgabe der Bauleitplanung. Da die 
Herausforderungen an eine abgestimmte 
Planung in der Zukunft noch zunehmen 
werden, wäre ein stärkerer, ausgleichender 
Einfluss der Kreisebene auf die gemeind-
lichen Planungen sinnvoll. 
Wünschenswert wäre als Sicht des AK 
Agenda 21, dass umfassende, für das 
Kreisgebiet bedeutsame Planungen und 
Projekte der Städte und Gemeinden durch 
den Kreis im Sinne eines abgestimmten 
Handelns moderiert und koordiniert wür-
den, ohne dass damit ein Eingriff in die 

darauf aufbauend eine entsprechende Ziel-
vereinbarung.

Frage 7
Auf welchen Datengrundlagen ist das 
Thema aufgebaut?
Die überwiegende Anzahl von Kreisen ver-
fügt über Datengrundlagen zum Thema, 
allerdings nicht nach einem einheitlichen 
Standard und auch nicht immer alle Aspek-
te berücksichtigend. Zu den Datengrund-
lagen gehört in fast Dreiviertel der Kreise 
ein allgemeines Geoinformationssystem, 
gefolgt von dem Landschaftsplan mit 
etwas über 60 Prozent; jeder zweite Kreis 
hat zudem das Altlastenkataster als Grund-
lage genannt. Weitere genannte Daten-
grundlagen waren:
– Karten der schutzwürdigen Böden,
– Bodenbelastungskarten
– Realnutzungskartierung
– Reserveflächenerhebung
– Baulückenkataster
– Brachflächenkataster
–  sowie unter „Sonstiges“ beispielsweise 

Leerstandsanalysen oder Bodenfunk-
tionskarten.

Zur Vereinheitlichung der Datengrundlage 
wäre es aus Sicht des AK Agenda 21 mög-
licherweise vorteilhaft, über ein landesein-
heitliches Erfassungssystem zu verfügen. 
Dies könnte helfen, vor Ort in sinnvollen 
Zeitabständen eine Weiterentwicklung zu 
erkennen und entsprechend zu agieren. 
Ein solches Erfassungssystem sollte im Ide-
alfall auf bekannten Daten aufbauen, nicht 
zu einem Mehraufwand vor Ort führen 
und mit wenigen Indikatoren auskommen.

Frage 8
Gibt es spezielle statistische Auswertun-
gen oder Untersuchungen?
In Ergänzung zu den Antworten auf Frage 
7 gab fast zwei Drittel der Teilnehmer an, 
dass es keine speziellen statistischen Aus-
wertungen und Untersuchungen zur nach-
haltigen Flächenentwicklung gibt.
Bei den vorliegenden Auswertungen und 
Untersuchungen handelt es sich vorwie-
gend um solche zum „Freiflächenver-
brauch im historischen Zeitverlauf“, an 
zweiter Stelle um „Auswertungen des 
Siedlungsflächenwachstums und der Ver-
siegelung“ sowie um Betrachtungen der 
Relation von Siedlungsflächen zur Einwoh-
ner- oder Arbeitsplatzentwicklung.

Frage 9
Gibt es Öffentlichkeitsarbeit zu diesem 
Thema?
In der Mehrzahl der Kreise (63 Prozent) 
gibt es keine spezielle Öffentlichkeitsar-
beit zur nachhaltigen Flächenentwicklung. 
Die restlichen Kreise gaben an, Öffent-
lichkeitsarbeit durchzuführen und zwar 

Unter Sonstige wurden folgende Ziele/
Motive genannt:
– Landschafts- und Artenschutz 
–  Wasserwirtschaft – insbesondere Grund-

wasserbewirtschaftung 
–  Erarbeitung eines Kreisentwicklungskon-

zeptes 
– Regionalplanaufstellung 

Frage 6
Gibt es hierfür politische Aufträge /
Be schlüsse?
In 20 Kreisen gibt es nach den ausgewerte-
ten Angaben keine politische Beschlussfas-
sung und damit möglicherweise auch keine 
politischen Diskussionen im engeren Sinne 
zu dem Thema Flächenverbrauch. Dies ist 
auf den ersten Blick auch nicht verwunder-
lich, da wie oben dargestellt das Thema 
nicht in den originären Selbstverwaltungs-
bereich der Kreise fällt. 
Zudem ist aufgrund der Vielschichtigkeit 
des Themas eine Gesamtzuständigkeit in 
einer Organisationseinheit einer Verwal-
tung mit zugeordnetem Fachausschuss 
nicht gegeben.
Bei den zehn Kreisen, die eine politische 
Befassung konstatiert haben, ist auffällig, 
dass eine solche Befassung derzeit in der 
Mehrzahl zu einzelnen Fragestellungen 
stattfindet und kein übergreifender, stra-
tegischer oder gesamtpolitischer Anspruch 
dahinter steht. Dies wird deutlich erkenn-
bar, wenn man sich die Auflistung der 
politischen Beschlüsse und deren Tenor 
genauer anschaut:
–  Konzentration der Ausgleichsmaßnah-

men in den Auenbereichen beziehungs-
weise in/an Gewässern

–  gewichtete Bewertung schutzwürdiger 
Böden in der Eingriffsbeurteilung

–  Bericht über den Flächenverbrauch im 
Fünfjahresturnus

–  Konzeption zur Flächenverbrauchsredu-
zierung im Rahmen Neuaufstellung des 
Regionalplans soll entwickelt werden

–  Projekt RegioGrün-Charta zur Entwick-
lung und Sicherung von Freiflächen

–  Umsetzung der Ziele und Projekte des 
Kreisentwicklungsprogramms

–  Errichtung eines Gewerbeflächenpools 
und eines Abgrabungskonzeptes

– Projekt „Region in der Balance“
Unter Berücksichtigung der auch politisch 
notwendigen Steuerungsfunktion bei viel-
fältigen Kreisentwicklungsthemen, wie 
dem demografischen Wandel, der Wahr-
nehmung der Selbstverwaltungsaufgabe 
Landschaftsplanung, der Ausweisung von 
interkommunalen Gewerbeflächen, der 
Ausweisung von Flächen für regionale, 
regenerative Energien etc. erscheint nach 
Auffassung des Arbeitskreises Agenda 
21 ein regelmäßiges Berichtswesen zum  
Flächenverbrauch sinnvoll, genauso wie 
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ren immer noch günstiger ist, unbebaute 
Freifläche zu entwickeln, als Brachflächen 
zu reaktivieren und zu sanieren. Hier sind 
neue Wege und Ansätze gefragt, die als 
Chance für den Erhalt von Flächen zu 
sehen sind. Die vielfältigen Ideen zeigen, 
dass die Bedeutung des Themas erheb-
liches Potential für neue Ansätze und 
gleichzeitig Raum für Diskussionen bietet, 
die es zu erarbeiten und zu nutzen gilt.

Frage 14 
Könnte aus Ihrer Sicht ein Zertifizierungs-
system in Anlehnung an den EEA (Euro-
pean Energy Award) Prozess mit Indikato-
ren dazu beitragen, den Flächenverbrauch 
zu reduzieren? 
Die Erfolgschancen eines Zertifizierungs-
systems werden von einem Großteil der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen (68 Pro-
zent) eher zurückhaltend eingeschätzt. 
Nach dieser Einschätzung eignet sich ein 
Zertifizierungssystem vor allem als Werbe-
träger beziehungsweise zur Imagepflege, 
denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz wer-
den als abstrakte Ziele generell begrüßt. 
Allerdings wird die Wirkung als eher gering 
bewertet. Gleichwohl ist diese Frage auch 
positiv beantwortet worden (25 Prozent 
der Antworten). Danach könnten entspre-
chende Bewertungsmethoden mit aktiven 
Anreizen dazu beitragen, das Bewusstsein 
für die Problematik in der Öffentlichkeit zu 
fördern und somit zusätzlich Motiva tion 
zu schaffen. Als Möglichkeit wird daher 
vorgeschlagen, ein Zertifizierungssystem 

begrenzt; überwiegend (86,2 Prozent) 
herrscht daher die Auffassung, dass ergän-
zende gesetzliche Regelungen zu den 
vorhandenen Instrumenten des Bau- und 
Bodenschutzrechts erfolgversprechend 
wären. Die Auswertung der hier gemach-
ten Angaben macht deutlich, dass mit 72,4 
Prozent eine gezielte Städtebauförderung 
für die Flächenreaktivierung aus Sicht der 
teilnehmenden Kreise als aussichtsreichste 

Möglichkeit gewertet wird; erst danach 
folgen eine Flächenverbrauchssteuer und 
Eingriffsregelungen.
In diesem Zusammenhang wurden des 
Weiteren folgende mögliche Anreize bei-
spielhaft genannt:
–  gezielte Städtebauförderung für Flä-

chenreaktivierung (Altbauten, Woh-
nungsbauförderung, Leerstands- und 
Baulückenförderung, Abrissprämie für 
Schrottimmobilien) (72,4 Prozent),

–  Einführung einer Flächenverbrauchs-
steuer (31 Prozent),

–  Eingriffsregelung mit Ersatzgeldzahlung 
(17,2 Prozent),

–  sowie unter Sonstiges beispielsweise eine 
Honorierung für Freiflächenschutz oder 
ein regionales Flächenbedarfskonto. 

Es müssen demnach neben der Mög-
lichkeit von Sanktionen und zusätzlichen 
gesetzlichen Regelungen vor allem sinn-
volle Anreize geschaffen werden, um das 
Ziel der Flächenreduktion in den Fokus zu 
rücken. Eine bedeutende Rolle spielt dabei 
der Aspekt, dass es aus Sicht der Investo-

planerische Zuständigkeit der Gemeinden 
erfolgen müsste. 

Frage 11
Wer ist im Kreis für die Entwicklung und 
Vermarktung von Gewerbeflächen verant-
wortlich?
Grundsätzlich obliegt die Vermarktung 
und Entwicklung von Gewerbeflächen den 
Städten und Gemeinden.
In Abstimmung mit Städten und Gemein-
den sind aber auch 50 Prozent der Kreise 
federführend im Rahmen der Wirtschafts-
förderung bestrebt, die Entwicklung und 
Vermarktung von Gewerbeflächen voran-
zutreiben. Eine untergeordnete Rolle spielt 
die Vermarktung auf regionaler Ebene 
oder im Rahmen entsprechender Koopera-
tionsmodelle wie zum Beispiel durch inter-
kommunalen Zusammenschluss oder mit-
tels einer Kooperation von Kommune und 
privaten Unternehmern.  

Frage 12
Sind aus Ihrer Sicht die gesetzlichen Instru-
mente des Bau- und Bodenschutzrechts 
ausreichend zur Reduzierung des Ver-
brauchs? 
Im Abwägungsprozess werden nach Ein-
schätzung einiger Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen die Ziele Landschafts-, Frei-
raum- und Bodenschutz häufig nicht aus-
reichend gewichtet und im Wettbewerb 
der Kommunen teilweise auch als Hemm-
nisse gesehen. Gerade durch die Ansied-
lung gewerblicher Betriebe erhöht sich das 
Gewerbesteueraufkommen und damit die 
Gestaltungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten der jeweiligen Kommune, woraus 
gleichzeitig ein Standortvorteil gegenüber 
einer Nachbargemeinde resultiert. 
Wegen dieser nachvollziehbaren Interes-
senkonflikte sind die Teilnehmer der Abfra-
ge überwiegend der Meinung, dass die 
aktuellen bundes- und landespolitischen 
Ziele zur Flächenreduktion das Bewusstsein 
zum Thema Flächenverbrauch nicht deut-
lich genug in den Fokus stellen (64,3 Pro-
zent). Nur ein Drittel der aus den Kreisen 
eingegangenen Antworten (35,7 Prozent) 
bezeichnet die vorhandenen Instrumente 
des Bau- und Bodenschutzrechts als zufrie-
denstellend. Eine Möglichkeit der Einfluss-
nahme auf die Reduzierung des Flächen-
verbrauchs ist durch den Kreis als Träger 
öffentlicher Belange allenfalls im Rahmen 
des Verfahrens zur vorbereitenden Bauleit-
planung gegeben. 

Frage 13 
Könnten fiskalische Elemente dazu beitra-
gen, den Flächenverbrauch zu reduzieren? 
Nach den eingegangenen Meinungen 
sind freiwillige Prozesse zwar begrüßens-
wert, in ihren Erfolgsmöglichkeiten jedoch 
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gen Gebietskörperschaften ist das Thema 
Reaktivierung von Brachen virulent. Hier 
fehlen Steuerungselemente, um Planun-
gen vorrangig auf bereits in Anspruch 
genommenen Böden zu platzieren. Fragen 
nach Kosten und Risiken stehen für Inve-
storen nach wie vor an erster Stelle.  Die 
bestehenden Anreize, Brachen in Anspruch 
zu nehmen, reichen nicht aus.Im Zusam-
menspiel zwischen Kreis und Städten und 
Gemeinden werden vereinzelt  Verein-
barungen  oder Konzepte auf freiwilliger 
Basis erarbeitet. Solche mehr oder weniger 
verbindlichen Vereinbarungen sind gute 
Ansätze, haben derzeit jedoch lediglich 
Modellcharakter. Die Ergebnisse sind auf 
lange Sicht abzuwarten und auszuwerten.
Nach Auswertung der Ergebnisse zeigen 
die eingegangenen Antworten Einigkeit 
dahingehend, dass die neuen Ansätze als 
Motor und gleichzeitig als bedeutende 
Chance für den Erhalt der Fläche verstan-
den werden müssen. Dabei erscheint es 
wichtig, dass Grundlagen geschaffen wer-
den, die ohne Ausweitung der Regularien 
mehr Anreize für Nachhaltigkeit schaffen.

Der Arbeitskreis Agenda 21 des Land-
kreistages NRW bearbeitet im Auftrag 
des Umwelt- und Bauausschusses des 
Landkreistages NRW konkrete Themen 
und Projekte mit Bezug zur nachhalti-
gen Entwicklung. Folgende Mitglieder 
haben an der Erhebung zur nachhaltigen 
Flächenentwicklung in den Kreisen mit-
gewirkt: Ludwig Holzbeck (Kreis Unna), 
Wolfgang Schulze (Kreis Gütersloh), 
Jutta Emming/Friedhelm Kahrs-Ude/
Wilhelm Neurohr (Kreis Recklinghau-
sen), Dr. Robert Bininda (Rhein-Erft-
Kreis), Gerd Wölwer (Rheinisch-Bergi-
scher Kreis), Edith Gülker (Kreis Borken), 
Catrin Siebert (Kreis Wesel), Dr. Andrea 
Garrelmann (Landkreistag NRW).
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die Sanierungskosten bei der Reaktivierung 
von Industriebrachen als Hindernis wirken.
Insgesamt erscheint auch das Problembe-
wusstsein in Bezug auf Freiflächen und ihre 
Bedeutung für Landwirtschaft, Grundwas-
serschutz, Naturschutz und Erholung gera-
de in ländlichen Regionen oft noch nicht 
genügend ausgeprägt, möglicherweise 
weil die Flächenverbrauchsproblematik oft 
nicht auf den ersten Blick deutlich ist. 
Diese Problemlage wird durch teilweise 
falsche Anreize unterstützt: Ein markantes 
Beispiel ist die steuerliche Begünstigung 
des Neubaus vor der Modernisierung von 
Bestandsgebäuden. Daneben stellt auch 
die mangelhafte Datenlage ein Hindernis 
bei der Aufarbeitung des Problems dar. 

Zusammenfassung

Die Handlungsmöglichkeiten der Kreise 
bezogen auf die Steuerung der Flächen-
entwicklung sind begrenzt; ein unmittelba-
rer Einfluss  der Kreise auf die Planungen ist 
nicht gegeben. Die Umsetzung der Inhalte 
von Landschaftsplänen bildet dabei eine 
Ausnahme. Die Umfrage bestätigt ein-
drucksvoll: Ein durch die Kreise gesteuerter 
nachhaltiger Umgang mit der Ressour-
ce Fläche ist aufgrund der bestehenden 
Rechtslage derzeit kaum realisierbar.
Gleichwohl setzen sich fast alle Kreise mit 
diesem Thema auseinander, allerdings mit 
stark unterschiedlicher Intensität und mit 
regional stark streuenden Themenschwer-
punkten. Es gibt keinen einheitlichen 
Ansatz, hier mit den Kommunen gemein-
same Strategien im Umgang mit der Res-
source Fläche zu entwickeln.
Fast übereinstimmend wird festgestellt, 
dass es nur gelegentlich Bestrebungen der 
kreisangehörigen Kommunen gibt, eigene 
Planungen mit Nachbarkommunen oder 
mit dem Kreis abzustimmen. Hier lässt die 
eigene Entwicklung häufig regionale Kon-
zepte nicht zu.  Eine größere Bereitschaft 
der Städte und Gemeinden, regionale 
Aspekte in ihre Planungen einzufließen 
zu lassen, wäre wünschenswert. In eini-

zu entwickeln, welches auf ein auf das 
Gemeinwohl und die langfristige Sicherung 
der Lebensgrundlagen ausgelegtes Boden-
management abzielt (zum Beispiel welcher 
Boden/welche Fläche ist für welche Nut-
zung vorzugsweise geeignet?) und sich 
gleichzeitig als Werbeträger eignet. Hierbei 
sollten vergleichbare Kriterien und Bewer-
tungsmaßstäbe Berücksichtigung finden 
sowie besondere Anreize für standortbe-
dingte Sonderfälle geschaffen werden, 
zum Beispiel für Städte und Gemeinden 
die größtenteils über sanierungsbedürftige 
Flächen verfügen.
Allerdings ist zunächst zu prüfen, ob ein 
derartiges Zertifizierungssystem als Anrei-
zinstrument der geeignete Rahmen ist, um 
das Bewusstsein für einen aktiven Flächen-
schutz zu erhöhen. In erster Linie bleibt 
daher die Aufgabe (wie bereits im Rahmen 
des zu Frage 13 abgehandelten Themas), 
Ursachenforschung zu betreiben und die 
Auswirkungen des steigenden Flächen-
bedarfs zu ermitteln. 

Frage 15
Was sind aus Ihrer Sicht die größten 
Hemmnisse zur Umsetzung eines nachhal-
tigen Flächenmanagements?
Neben mangelnden gesetzlichen Grund-
lagen, zum Beispiel einer nicht ausreichen-
den Entscheidungs- und Regelungskompe-
tenz der Bodenschutzbehörden zur Boden-
nutzung, wurden insbesondere fehlende 
personelle Kapazitäten, nicht ausreichende 
Förderinstrumente und nicht zuletzt der 
hohe Planungsaufwand und die Kosten für 
ein aktives Flächenrecycling als Hemmnisse 
benannt.
Im Vergleich zu der Entwicklung früherer 
Jahre lassen sich zudem hohe Ansprüche 
an den Freiraum für Verkehrsinfrastruktur, 
Wohnbauland, Gewerbe- und Industrie 
sowie Freizeiteinrichtungen verzeichnen, 
wobei die größtmögliche Abschöpfung 
von Wertzuwächsen im Vordergrund 
steht. Das bedeutet gleichzeitig, dass Alt-
standorte häufig bei der Ermittlung des 
Flächenpotentials außen vor bleiben, weil 
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KlimAix –  
Gewerbeflächen im Klimawandel   
Von Ruth Roelen, Leiterin Mobilität und  
Raumentwicklung, StädteRegion Aachen

Das Projekt klimAix der StädteRegion Aachen beschäftigte sich mit der Anpassung gewerblicher Flächen und Immobilien an die 
Folgen des Klimawandels. Im Rahmen des Projektes wurde ein Leitfaden erstellt, der praxisnah aufzeigt, inwieweit Gewerbegebiete 
und –betriebe anfällig gegenüber Klimafolgen sind und mit welchen Anpassungsmaßnahmen ihre Verwundbarkeit reduziert werden 
kann. Der inhaltliche Fokus liegt auf Extremwetterereignissen, da gerade diese hinsichtlich ihrer Wirkfolgen über eine deutliche 
baulich-räumliche Komponente verfügen und somit für viele Gewerbeflächen ein erhebliches Gefahrenpotenzial bergen.



345

nisse mit Vertretern der Modellkommunen 
diskutiert. Ziel war es, Fragen der Akzep-
tanz und der Realitätsnähe dieser Maßnah-
men aus planerischer und kommunalwirt-
schaftlicher Sicht zu erörtern, Maßnahmen 
abzuleiten und Umsetzungspotenziale 
einer dem Klimawandel gerecht werden-
den Gewebeflächenplanung auszuloten. 
Mit Hilfe eines Workshops wurden Mul-
tiplikatoren – dazu gehörten unter ande-
rem IHKs und  Wirtschaftsförderungen – 
informiert. Die Leitfadenbroschüre wurde 
neben der Druckfassung zusätzlich für 
einen Internetauftritt aufbereitet, auf dem 
auch der VulnerabilitätsCheck platziert 
wurde. Flächeneigentümer, Gewerbetrei-
bende und Beschäftigte standen im Fokus 
der Öffentlichkeitsarbeit. Die politischen 
Gremien der StädteRegion Aachen wurden 
während der gesamten Projektlaufzeit in 
regelmäßigen Abständen über den Stand 
der Arbeiten informiert. 
In der Folge des Projektes klimAix und des 
Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) 
legt die StädteRegion Aachen den Fokus 
auf die Erarbeitung und Umsetzung von 
Anpassungsstrategien. Die wichtigsten 
Adressaten sind dabei die regionalen 
Kommunen. Ziel ist es, die kommuna-
len Verwaltungen mit den notwendigen 
Grundlagen auszustatten, um die aktuellen 
Änderungen des Baurechts angemessen 
berücksichtigen zu können, die die Belan-
ge von Klimaschutz und Klimaanpassung 
in der Bauleitplanung, aber auch in der 
Städtebauförderung deutlich hervorheben. 
Es ist auch beabsichtigt, eine gemeinsame 
Datenbasis zu schaffen, aufgrund derer 

del sowie ihre Handlungsbereitschaft 
zur Anpassung auszuloten. Anhand aus-
gewählter Unternehmen und Modell-
gebiete wurden betriebs- beziehungsweise 
gebietsspezifische Schadenspotenziale und 
Anfälligkeiten identifiziert. Übertrag bare 
Gewerbeflächen wurden typisiert und 
deren Unterscheidungskriterien definiert. 
Anschließend wurde eine Auswahl von 
repräsentativen Testgebieten in der Region 
festgelegt, die Gegenstand der pilothaften 
Anwendung der Verwundbarkeitsanalyse 
wurden. Damit können Unternehmen eine 
lage- und betriebsspezifische Grobabschät-
zung der eigenen Anfälligkeit gegenüber 
Klimafolgen und Extremwettern vorneh-
men. Der VulnerabilitätsCheck dient als 
Wegweiser für den Maßnahmenkatalog, 
der allen beteiligten Akteuren die grundle-
genden planerischen, baulich-technischen 
und organisatorischen Handlungsoptionen 
einer präventiven Anpassung an Klima-
ereignisse aufzeigt. In der anschließenden 
Projektphase wurde die Anwendbarkeit 
exemplarisch anhand der ausgewählten 
Flächen in der StädteRegion Aachen getes-
tet. Dazu wurden zunächst Interviews mit 
Vertretern aus Unternehmen geführt. Ziel 
der Gespräche war es, Erkenntnisse über 
die Gewerbegebiete beziehungsweise die 
dort ansässigen Betriebe zu gewinnen, um 
diese bei der beispielhaften Anwendung 
des Checks in den Testgebieten berück-
sichtigen zu können. Darüber hinaus sollte 
das Risikobewusstsein der Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Vulnerabilitäten und ihre 
Erwartungen an den Leitfaden ausgelotet 
werden. Anschließend wurden die Ergeb-

Aktuelle Klimamodelle gehen davon 
aus, dass sich manche Folge des Kli-

mawandels selbst im Falle intensiver Emis-
sionsminderungen nicht mehr abwenden 
lassen. Neben der allmählichen Zunahme 
der Durchschnittstemperaturen und den 
Veränderungen in der Niederschlagsvertei-
lung werden dabei vor allem zunehmende 
Häufigkeiten und Intensitäten von Wet-
terextremen wie Starkregen, Hitzewellen 
oder Stürmen prognostiziert. Gemeinsam 
mit dem Institut für Stadtbauwesen und 
Stadtverkehr der RWTH Aachen und unter 
Mitarbeit der regionalen Wirtschaftsförde-
rer, der Energieversorger und des Katastro-
phenschutzes der StädteRegion Aachen, 
wurden im Projekt klimAix Strategien ent-
wickelt und zusammengetragen, mit denen 
gewerblich genutzte Flächen und Immo-
bilien in der Region an die zunehmenden 
Extremwetterereignisse angepasst werden 
können. Kernziel des Modellprojektes war 
es, einen Leitfaden für eine klimawandel-
gerechte Gewerbeflächenentwicklung zu 
entwickeln, diesen mit relevanten Akteu-
ren aus Unternehmen, Verbänden und 
Kommunen zu diskutieren und modellhaft 
an Untersuchungsgebieten mit verschie-
denen Eigenschaften und Rahmenbedin-
gungen zu testen. Sechs unterschied liche 
Gewerbegebiete in der StädteRegion 
Aachen wurden als Testflächen untersucht. 
Bei der Auswahl dieser Modellgebiete wur-
den unterschiedliche Gewerbeflächen in 
Bezug auf Lage, Größe, Dichte, Planungs-
stand, Nutzung, et cetera berücksichtigt. 
Anhand von Indikatoren zur räumlichen 
Exposition sowie zu baulichen und pro-
zessualen Eigenschaften von Betrieben, 
wurde neben der Leitfadenbroschüre ein 
im Internet bereitgestellter „Vulnerabi-
litätsCheck“ (Verwundbarkeitsanalyse) 
entwickelt, der es Unternehmen ermög-
licht, eine Grobeinschätzung der eigenen 
Verwundbarkeit gegenüber Klimafolgen 
vorzunehmen. Gleichzeitig wurde ein 
Maßnahmenkatalog zusammengestellt, 
der unterschiedliche bauliche und organi-
satorische Anpassungsmöglichkeiten auf-
zeigt und Synergien beziehungsweise Kon-
flikte identifiziert, die die Umsetzung dieser 
Maßnahmen mit sich führen. Die erarbei-
teten Empfehlungen sowie die Inhalte des 
Leitfadens sind auch auf andere Regionen 
beziehungsweise Gewerbeflächen über-
tragbar. Zielgruppen des Leitfadens sind in 
erster Linie Gewerbetreibende sowie die an 
der Gewerbeflächenentwicklung beteilig-
ten Akteure wie Stadtplanung, Kammern, 
Wirtschaftsförderung und dergleichen.
Zunächst wurden die Betroffenheit und 
die Bedürfnisse der an der Gewerbeflä-
chenentwicklung Beteiligten identifiziert, 
um das Chancen- und Risikobewusstsein 
der Akteure gegenüber dem Klimawan-
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Extremwetter können erhebliche Schäden anrichten. Auch die Entwicklung von Gewerbe-
gebieten muss dem prognostizierten Klimawandel angepasst werden. 

Quelle: Fotolia_Liane Remmler
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Mit dem Ziel 
einer „Regi-

on in der Balance“ 
hat sich der Kreis 
Borken bereits seit 
2008 auf den Weg 
zu einem scho-
nenden Umgang 
mit der Fläche 
gemacht. Auf eine 
Initiative des Kreis-
umweltausschus-
ses hat der Kreis 
Borken zusammen 
mit Vertretern der 
Landwirtschaft 
eine Grundsatz-

merksamkeit zu erhöhen, wird über die 
Einführung eines Labels, ähnlich der Öko-
profit-Zertifizierung, zur Auszeichnung 
vorbildlicher Unternehmen („klimarobu-
ster Betrieb“) in der Region nachgedacht.
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ) hat sich mit klimAix beschäf-
tigt und das Projekt bei der Erstellung eines 
Leitfadens zur Rentabilität von Anpas-
sungsmaßnahmen berücksichtigt. Die 
Erkenntnisse der Expertise des UFZ sind 
in Form zielgruppengerechter Handlungs-
empfehlungen in den Leitfaden einge-
flossen, da sie erheblich zur Überzeugung 
der Unternehmen beitragen können. Das 
Bewertungsverfahren des UFZ stellt den 
betrieblichen Entscheidungsträgern eine 
erste grobe Grundlage für die Auswahl der 
wirtschaftlichsten Anpassungsmaßnahme 
zur Verfügung. 
Das Forschungsprogramm ExWoSt (Expe-
rimenteller Wohnungs- und Städtebau) 
– „Urbane Strategien zum Klimawandel 
– Kommunale Strategien und Potenzi-
ale“ wurde vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung 
(BMVBS) finanziell unterstützt.
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die Klimafolgenprüfung in der Bauleitpla-
nung der städteregionsangehörigen Kom-
munen erarbeitet werden. Um die Auf-

vorbereitende Klima- und Vulnerabilitäts-
analysen durchgeführt werden können. 
Weiterhin sollen Verfahrenshinweisen für 

Schwerpunkt: Flächenverbrauch / nachhaltiger Umgang mit FlächeSchwerpunkt: Flächenverbrauch / nachhaltiger Umgang mit Fläche

Die Erarbeitung des Leitfadens war ein komplexes Unterfangen.

Region in der Balance – Nachhaltiges 
Flächenmanagement im Kreis Borken 
Von Stefan Kranz, Fachbereich Natur und Umwelt, 
Kreis Borken

Im Kreis Borken haben sich erstmalig in Deutschland verschiedene Verwaltungsebenen – nämlich der Kreis 
Borken und vier seiner Kommunen – gemeinsam mit den aktuellen und zukünftigen Planungserfordernissen 
Flächenverbrauch, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie demographischer Wandel beschäftigt. Durch Erar-
beitung gemeinsamer Leitlinien wurden Ziele für die Region formuliert und in speziellen Handlungsprogram-
men Maßnahmen zur deren Erreichung benannt. Mit diesen Instrumenten versetzen sich der Kreis und die 
Kommunen in eine gute Position, um die zukünftigen Entwicklungen in diesen Handlungsfeldern zu meistern.

Eine zunehmende Konkurrenz um die Fläche hat eingesetzt. Sied-
lung, Verkehr, Landwirtschaft, Naturschutz und  Energiegewin-
nung, sie alle brauchen Fläche. Quelle: Dr. Hermann Terhalle, Vreden 2011

erklärung erarbeitet. „Die Reduzierung des 
Flächenverbrauchs bedarf einer gemeinsa-
men Initiative, zu der wir alle Handelnden 
in der Region aufrufen. Mit möglichst vie-
len Partnern wollen wir dieses wichtige Ziel 
erreichen“ hieß es in der Erklärung, die am 
3. November 2008 unterzeichnet wurde. 
Als wichtige Instrumente und Aufgaben-
bereiche wurden darin die kooperative 
Landschaftsplanung, die kommunale Bau-
leitplanung mit dem Vorrang der Innen- 
vor der Außenentwicklung sowie der Erhalt 
leistungsfähiger Böden genannt. Zu diesem 
Zeitpunkt standen der Freiraumschutz und 
die Reduzierung des Flächenverbrauchs im 
Vordergrund. Nach einer Machbarkeitsstu-
die des Kreises Borken im Jahr 2010, die 
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und Maßnahmen für ein nachhaltiges Flä-
chenmanagement enthielten. Die gemein-
samen Leitlinien für die „Region in der 
Balance“ umfassen ein dreiseitiges Papier, 
in dem die strategischen Ziele im Sinne 
einer Selbstverpflichtung dargestellt sind. 
Sie sind rahmengebend für die zukünftige 
nachhaltige Entwicklung und beschreiben 
einen Zustand, der in den nächsten zehn 
bis 15 Jahren erreicht sein soll. Diese Leit-
linien wurden Ende 2012 vom Kreistag und 

den Räten der vier beteiligten Kommunen 
beschlossen. Die Leitlinien beinhalten bei-
spielsweise eine konsequente Ausrichtung 
auf die Innenentwicklung, Innenstädte 
und Wohnraum attraktiv für Jung und Alt 
zu gestalten, eine bedarfsgerechte Gewer-
beflächenentwicklung, die Münsterländer 
Parklandschaft zu erhalten und zu gestal-
ten, die Klimaschutzziele des Landes NRW 
durch eigenes Handeln zu unterstützen 
oder durch innerstädtische Grünflächen 
und naturnaher Gestaltung der Gewässer 
dem Klimawandel zu begegnen.
Durch den umfassenden Beteiligungspro-
zess bei der Aufstellung dieser Leitlinien 
und der politischen Beschlussfassung, gel-
ten diese als verabredete Grundsätze für 
zukünftiges kommunales Handeln und 
müssen nicht immer neu diskutiert wer-
den. Dies beschleunigt zukünftige Ent-
scheidungsprozesse. Als weiteren wichti-
gen Baustein des Projektes wurden für den 
Kreis Borken sowie für die vier beteiligten 
Kommunen Handlungsprogramme auf-
gestellt, in denen konkrete Maßnahmen 
zur Zielerreichung genannt sind. Das Ziel 
des Handlungsprogramms ist es, von der 
abstrakten Ebene der Leitlinien durch die 

ce“ und der Handlungsprogramme für 
die einzelnen Projektpartner begann mit 
einer kreisweiten Zukunftswerkstatt, in 
der Visionen für das Jahr 2030 gesammelt 
wurden. Zuvor wurde eine Stärken-Schwä-
chen-Chancen-Risiken-Analyse durch-
geführt. In zwei weiteren Workshops auf 
kreis- und kommunaler Ebene wurden die 
Visionen zu Zielen und Maßnahmen kon-
kretisiert und mit einer Ressourcenplanung 
hinterlegt.

Regelmäßige Austauschtreffen der verwal-
tungsinternen Kernteams dienten dazu, die 
Inhalte in Vorbereitung auf die Workshops 
miteinander Abzustimmen und Synergien 
zu nutzen. Durch den stark beteiligungs-
orientierten Ansatz auf Ebene der Kommu-
nen und des Kreises entstanden gemeinsa-
me Leitlinien und Handlungsprogramme 
für die einzelnen Projektpartner, die Ziele 

vom Wissenschaftsladen Bonn e. V. (WILA 
Bonn) und der Landesarbeitsgemeinschaft 
Agenda 21 NRW e. V. (LAG 21) durch-
geführt wurde, hat sich das Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MKUNLV 
NRW) dazu entschieden, das landesweite 
Modellprojekt „Region in der Balance – 
Nachhaltiges Flächenmanagement unter 
Berücksichtigung von Klimaschutz und Kli-
maanpassung“ zu fördern. In einem zwei-
jährigen Prozess von April 2010 bis April 
2013 haben der Kreis Borken und die vier 
Pilotkommunen Ahaus, Gescher, Gronau 
und Raesfeld gemeinsam mit Akteuren aus 
der Landwirtschaft, Naturschutz und Wirt-
schaft sowie politischen Vertretern aller 
Parteien zukunftsfähige Lösungs ansätze 
erarbeitet. Die Projektsteuerung und wis-
senschaftliche Begleitung des Prozesses 
wurde vom WILA Bonn in Kooperation mit 
der LAG 21 übernommen.
Für den Kreis Borken bietet das Projekt die 
Chance, die strategischen Ziele zum Flä-
chenmanagement der Entwicklungsstrate-
gie für den Kreis Borken „Kompass 2025“ 
sowie die Ansätze des Klimaschutzkonzep-
tes zu vernetzen und zu konkretisieren. 
Ergänzt wurde das Themenfeld um den 
Bereich Demografischer Wandel, wobei 
hier ein Bezug zum Demografiekonzept 
des Kreises hergestellt wird. Die Ablauf-
planung zur Einführung des nachhaltigen 
Flächenmanagementsystems wurde in vier 
Hauptschritten vorgenommen: Organi-
sation, Analyse, Beteiligungsprozess zur 
Erarbeitung der Leitlinien und der Hand-
lungsprogramme sowie der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess mit Transferaktivitä-
ten. Darauf aufbauend wurden beim Kreis 
Borken sowie in den vier Kommunen die 
organisatorischen Strukturen für eine kon-
tinuierliche Zusammenarbeit festgelegt.
Der Beteiligungsprozess zur Erarbeitung 
der Leitlinien für die „Region in der Balan-
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Die Aufbauorganisation im Kreis Borken ist klar strukturiert.
©WILA Bonn / LAG 21 NRW 2012

Durch den Ablauf des Beteiligungsprozesses wurden Leitlinien und Handlungsprogram-
me geschaffen.  ©WILA Bonn / LAG 21 NRW 2012 
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und die vier Kommunen Ahaus, Gescher, 
Gronau und Raesfeld endet damit jedoch 
nicht die Arbeit, sondern es setzt jetzt die 
Umsetzungsphase ein. Für den Kreis und 
jede Projektkommune wurde ein Flächen-
bericht erstellt, der neben einer Projektbe-
schreibung, den Leitlinien und dem Hand-
lungsprogramm auch noch eine Reihe von 
Kernindikatoren enthält. Mit Hilfe dieser 
Kernindikatoren aber auch durch den 
Bericht zur Umsetzung und Fortführung 
des Handlungsprogramms werden die 
Ergebnisse des Projektes weiterhin doku-
mentiert. Es ist vorgesehen, die Flächenbe-
richte regelmäßig fortzuschreiben. Weiter-
hin hat das Projekt beim Kreis Borken eine 
zielgerichtete Entwicklung eingeleitet, die 
unter dem Namen „Region in der Balan-
ce“ mit eigenem Logo weitergeführt und 
verstetigt werden soll. Eine Broschüre zur 
Projektdokumentation „Nachhaltiges Flä-
chenmanagement im Kreis Borken unter 
Berücksichtigung von Klimaschutz und Kli-
maanpassung“ sowie der Flächenbericht 
des Kreises Borken und die Flächenberichte 
der vier Pilotkommunen stehen als Down-
load auf der Homepage des Kreises Borken 
(http://www.kreis-borken.de/kreisverwal-
tung/natur-und-landschaft/region-in-der-
Balance/nachhaltiges-flaechenmanage-
ment) zur Verfügung.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  61.12.02

pensation und zu Ökokonten verbessern, 
flächendeckende Landschaftsplanung, 
Sanierungsberatungen fortführen, Teilnah-
me am European Energy Award oder die 
Schaffung von Retentionsräumen.
Das geförderte Projekt wurde am 19. 
März 2013 mit einer Transfertagung, die 
großes Interesse fand, im Schloss Raes-
feld abgeschlossen. Für den Kreis Borken 

Ableitung von konkreten Maßnahmen und 
der Festlegung von Verantwortlichkeiten, 
Umsetzungszeiträumen und nötigen per-
sonellen und zeitlichen Ressourcen auf 
die Umsetzungsebene zu gelangen. Das 
Handlungsprogramm des Kreises Bor-
ken umfasst beispielsweise Maßnahmen 
wie GIS-gestützte Analysekarten erstel-
len, Informationsvermittlung zur Kom-
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Durch den Ablauf des Beteiligungsprozesses wurden Leitlinien und Handlungsprogram-
me geschaffen.  ©WILA Bonn / LAG 21 NRW 2012 

Das Kreuz mit dem Flächenverbrauch 
Von Christoph Schwarz, Umweltdezernent,  
Rhein-Sieg-Kreis

Mit dem Flächenverbrauch ist das so eine Sache. Eigentlich will ihn keiner, aber wenn es konkret wird, dann 
kommt man irgendwie nicht daran vorbei. Flächenverbrauch passt gut in die Reihe der Themen, die – mit erho-
benem Zeigefinger vorgetragen – in keiner Grundsatzrede fehlen dürfen. Natürlich will niemand eine zersiedelte 
Republik. Je mehr man sich aber der einzelnen Fläche und dem einzelnen Vorhaben nähern, desto mehr ver-
blasst die Erinnerung an das Grundsätzliche. 

Das Ergebnis ist unbestechlich: Der 
Flächenverbrauch geht nahezu unge-

bremst weiter. Das ist landesweit mit 
einem aktuellen täglichen Verbrauch von 
zehn Hektar der Fall1, und auch im Rhein-
Sieg-Kreis ist die Situation nicht anders. Der 
Kreis besitzt bei einer Fläche von insgesamt 
1.100 Quadratkilometer einen Anteil an 
Siedlungs- und Verkehrsflächen, der von 
19 Prozent im Jahr 1992 auf etwa 21,5 
Prozent im Jahr 20112 gestiegen ist. Das 
sind insgesamt etwa 2.700 Hektar oder 
400 Quadratmeter pro Tag. Allein in den 
letzten sechs Jahren hat die bebaute Fläche 
im Rhein-Sieg-Kreis um etwa 4 Prozent 
zugenommen3, obwohl im Rhein-Sieg-

Kreis 15 Prozent der Fläche unter Natur-
schutz und weitere 52 Prozent unter Land-
schaftsschutz stehen. Die Fußballfelder, die 
immer bemüht werden, um die Größe des 
Problems deutlich zu machen, haben also 
unverändert Konjunktur. Es stellt sich die 
Frage, warum es nicht mit der Begrenzung 
des Flächenverbrauchs klappt. 
Eine möglich Erklärung dazu liefert die 
kommunale Seit. Städte, Gemeinden und 
Landkreise konkurrieren untereinander 
um Einwohner und Gewerbebetriebe. Die 
Finanzpolitik ist so angelegt, dass sie Kom-
munen mit mehr Einwohnern über Schlüs-
selzuweisungen und mit mehr Gewerbe-
betrieben über Gewerbesteuer belohnt. 

Zwangsläufig müssen die Kommunen alle 
guten Vorsätze über Bord werfen, wenn 
es um das finanzielle Überleben geht. Der 
Ansatz „viel hilft viel“ ist auch in der Flä-
chenpolitik der Kommunen nach wie vor 
stark verwurzelt. Das Gefühl, mit viel Flä-
chenreserve auf der sicheren Seite zu sein, 
ist weit verbreitet. Es ist überdies noch 
nicht gelungen, wissenschaftlich abgesi-

1  Schnitt des Jahres 2012, Angaben des Lan-
des-Umweltministeriums.

2   Angaben des Fachbereichs Statistik des Rhein-
Sieg-Kreises.

3   Angaben des Instituts für Landes- und Stadt-
entwicklung, Dortmund.
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sich automatische Baurechte innerhalb 
der Linien ergeben. Im Rhein-Sieg-Kreis 
gab es vor einigen Jahren einen Versuch 
in diese Richtung, indem Kommunen und 
Landschaftsbehörden gemeinsam an Orts-
lagenabgrenzungen gearbeitet haben. 
Ein guter Ansatz, der aber auch mit der 
nötigen rechtlichen Konsequenz versehen 
werden müsste. Was die genannte Ober-
grenze des Flächenverbrauchs angeht, 
wäre es an der Zeit, die schon formulier-
ten allgemeinen Ziele, zum Beispiel das der 
Bundesregierung von 30 Hektar/Tag bun-
desweit für neue Inanspruchnahmen, das 
bis 2020 erreicht sein soll, festzuschreiben 
und nach dem oben genannten Muster 
bis auf kommunale Ebene herunterzubre-
chen. Dazu braucht man aber verlässliche 
Berechnungsmethoden, die noch fehlen, 
und einen rechtlichen Rahmen, der dies 
gewährleistet. Die Landkreise könnten in 
diesem Zusammenhang eine ganz neue, 
bedeutende Rolle spielen. Sie könnten 
nämlich die Funktion erhalten, regionale 
Flächenpotentiale in ihrem Gebiet zu vertei-
len. Die Landkreise sind schon weit genug 
entfernt vom Kirchturmsdenken, aber auch 
nicht so weit weg wie eine Landesbehörde 
mit ihrem zwangsläufig fehlenden Ortsbe-
zug.  Ein weites Feld also und ein schwieri-
ges dazu. Die Kommunen brauchen weder 
Sonntagsredner noch Weltuntergangspro-
pheten, sondern griffige, auf die heutige 
Zeit angepasste Instrumente. Dann wiegt 
das Kreuz mit dem Flächenverbrauch auch 
nicht mehr so schwer. 
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grundlegende Daseinsvorsorge nur auf-
rechterhalten, wenn sie für andere Leistun-
gen für das Allgemeinwohl als Wohnen 
und Arbeiten, nämlich zum Beispiel Frei-
zeit und Erholung, Land- und Forstwirt-
schaft, Natur und Landschaft, eine finan-
zielle Gegenleistung erhalten. Der Druck 
auf ländliche Kommunen, über Flächen-
verbrauch an Zuweisungen zu gelangen, 
würde so abnehmen. Das ist im Übrigen 
schon eine alte Forderung des ländlichen 
Raumes, die allerdings bisher kein Gehör 
gefunden hat. Daraus abgeleitet ließe 
sich für jede Region oder für jede Kom-
mune einen Flächenpool entwickeln, aus 
dem mit einem Zielhorizont von zehn bis 
15 Jahren geschöpft werden kann, und 
der gleichzeitig eine Obergrenze darstellt. 
Es bliebe dann der Kommune überlassen, 
wie schnell sie diese Kulisse ausschöpft. 
Es wäre auch zu prüfen, ob auch die 
Entscheidung, wo die Inanspruchnah-
me erfolgt, stärker in kommunale Hände 
gelegt werden kann. Abgesehen von den 
sowieso schon bestehenden gesetzlichen 
Restriktionen für viele Gebiete wäre die 
Kommune nämlich gehalten, zentrumsori-
entiert zu planen. Neue Siedlungsansätze 
erfordern großen Flächenverbrauch durch 
neue Erschließung und rauben deshalb viel 
vom Vorrat. In den Niederlanden hat man 
offenbar gute Erfahrungen mit sogenann-
ten „roten Linien“ gemacht, die die maxi-
male Ausdehnung von bebauten Flächen 
markiert und nicht überschritten werden 
darf, auch das ist eine bedenkenswerte 
Methode. Vielleicht ließen sich von Land-
schafts- und Baubehörden gemeinsam 
solche „roten Linien“ finden, ohne dass 

cherte Berechnungsmethoden zu finden, 
die eine realistische Bedarfsabschätzung 
ermöglichen. Erhöhter Flächenverbrauch 
gilt als Allzweckwaffe gegen den demogra-
fischen Faktor. Schrumpft die Bevölkerung 
bereits, wird argumentiert, dass viel Bau-
land auf üppig zugeschnittenen Grund-
stücken benötigt wird, um die Bevölkerung 
zu halten beziehungsweise neue Bürger zu 
gewinnen. Wächst die Bevölkerung, wird 
die gestiegene Nachfrage angeführt und 
weitere Baugrundstücke gefordert. Eine 
Ausgangslage, die viele „Speckgürtel-
Kommunen“ kennen. Baulanderschlie-
ßung ist für viele Grundeigentümer eine 
finanziell lohnenswerte Nutzungsalterna-
tive. Bei Problemen zum Beispiel in der 
Landwirtschaft, einen Hofnachfolger zu 
finden, ist die Vermarktung als Bauer-
wartungsland verlockend, wenn die Lage 
des Grundstücks das hergibt. Landes- und 
Regionalplanung sind zudem immer noch 
in alten Planungsmustern gefangen. Letzt-
lich ist für die Kommunen nur entschei-
dend, welche Bereiche im Regionalplan 
wie dargestellt sind. Das führt dazu, dass 
die Kommunen um möglichst viele Dar-
stellungen kämpfen, um einen möglichst 
breiten Spielraum und viele Reserven zu 
erhalten. Das ist das Aus für alle ehrenwer-
ten, aber nicht darstellbaren allgemeinen 
Zielsetzungen.
Es wird deutlich, dass es viele Ursachen 
gibt, deshalb gibt es auch keine einfachen 
Lösungen, sondern lediglich erste Denk-
ansätze. Ergänzungsfunktionen ländlicher 
Räume müssen sich in der Finanzausstat-
tung der Kommunen bemerkbar machen. 
Die ländlicheren Kommunen können ihre 
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Der „Masterplan Grün“ zeigt,  
wo es lang geht 
Von Thomas Kemme, Projektmanagement und  
Dr. Reimar Molitor, Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied, Region Köln/Bonn e.V.

In der Region Köln/Bonn wurde in den vergangenen Jahren im Rahmen eines informellen und kooperativen Pla-
nungsprozesses ein regionales Kulturlandschaftsnetzwerk entwickelt und im so genannten „Masterplan Grün“ 
schriftlich verankert. Über wichtige analytische Grundlagenarbeit hinaus dient der Masterplan der Region als 
eine wichtige qualitative Leitlinie von der Qualifizierung und Ausgestaltung großer interkommunaler Projekte 
bis zur Realisierung konkreter Maßnahmen vor Ort. Durch diese Lenkungsfunktion, verbunden mit einem hohen 
Maß an fachlicher und regionaler Akzeptanz, vermag der „Masterplan Grün“ – trotz seines informellen Charak-
ters – mittelbaren Einfluss zu nehmen auf die regionale Freiflächeninanspruchnahme.

Die Region Köln/Bonn – das sind die 
drei kreisfreien Städte Leverkusen, 

Köln und Bonn sowie der Rhein-Erft-Kreis, 
der Rheinisch-Bergische Kreis, der Ober-
bergische Kreis, der Rhein-Sieg-Kreis und 
der Rhein-Kreis Neuss – ist wie kaum eine 

zweite Region in Nordrhein-Westfalen 
durch das räumliche Ineinandergreifen der 
städtischen Zentren am Rhein und den 
vielfältigen Landschaftsräumen links und 
rechts des Stroms geprägt. Zwischen dem 
Bayerkreuz im Norden und dem Drachen-

fels im Süden, dem rheinischen Braunkoh-
lenrevier im Westen und der bergischen 
Talsperrenlandschaft im Osten spannt 
sich ein äußerst vielfältiger Raum auf, der 
zugleich Wohn-, Arbeits- und Erholungs-
raum von über 3,5 Millionen Menschen ist. 
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jekte umgesetzt werden. Abgeleitet aus 
dem Gesamtprojekt „RegioGrün“ wurde 
am westlichen und nordwestlichen Stadt-
rand von Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) ein 
gestaltetes und räumlich differenziertes 
Parkband realisiert, das neben der Erho-
lungs- und Spielfunktion gleichzeitig die 
landwirtschaftliche Nutzung integriert und 
weiterhin ermöglicht. Mit der Realisierung 
dieses Landschaftsparks wurde einer mög-
lichen weiteren Flächeninanspruchnahme 
für Siedlungszwecke eine gestaltete und 
in der Öffentlichkeit hoch akzeptierte Flä-
che entgegengesetzt. Dabei ist der Park als 
ein Generationenprojekt angelegt, der in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
schrittweise auf rund 100 Hektar wachsen 
und Pulheim weiter umschließen wird.
Ein ähnliches Projekt konnte am Stadtrand 
von Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) umge-
setzt werden, wo ein rund acht Hektar gro-
ßer Landschaftspark den gestalteten Über-
gang von der Siedlungsfläche der Stadt 
zum landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Raum der Kölner Bucht markiert. Gleich-
zeitig ist der Park ist an die RegioGrün-
Erlebnisroute angebunden, die vom Volks-
garten in Köln zum Bonner Hofgarten 
führt. Neben den Stadt-Umland-Bezie-
hungen und der Befassung mit den Stadt-
rändern liegt ein weiterer Schwerpunkt 
des „Masterplans Grün“ darin, Entwick-

lungslinien für die ländlicheren Teilräume 
der Region Köln/Bonn zu formulieren. 
Wiederum aufbauend auf interkommunal 
getragenen Gesamtprojekten konnten in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel wich-
tige Entwicklungsimpulse entlang der Sieg 
in Eitorf und Windeck-Schladern gesetzt 
oder das Projekt „Ohler Wiesen“ in Wip-

ist der „Masterplan 
Grün“ die Matrix 
und Leitlinie für 
eine zukunftswei-
sende Gestaltung 
und Entwicklung in 
der Region Köln/
Bonn. Gleichzei-
tig versteht sich 
der „Masterplan 
Grün“ als Motiva-
tor zu einer ver-
stärkten interkom-
munalen Koope-
ration und Zusam-
menarbeit, so dass 
ihm auch eine star-
ke kommunikative 
Rolle zufällt.

Im Juni 2013 wurde die dritte Fortschrei-
bung des „Masterplans Grün“ im Rahmen 
einer Fachveranstaltung offiziell vorge-
stellt. Aufgrund seines informellen Charak-
ters entfaltet der „Masterplan Grün“ keine 
unmittelbare Bindungswirkung auf den 
unterschiedlichen Ebenen der formalen 
Raum- und Flächenplanung, mithin auch 
nicht auf die konkrete Inanspruchnahme 
von Freiflächen. Gleichwohl fungiert der 
Masterplan im Sinne eines Qualitätskom-
pass als wichtige Grundlage für konkrete 
Projekte und Maßnahmen. Beispielsweise 

zur Neugestaltung der Stadtränder und 
der Stadtkonturen, was wiederum Auswir-
kungen auf den planerischen Umgang mit 
der Siedlungsstruktur und insofern auch 
auf die Flächeninanspruchnahme hat. Im 
Rahmen des NRW-Landesstrukturpro-
gramm Regionale 2010 konnten in diesem 
Zusammenhang einige beispielhafte Pro-

Gleichzeitig unterlag dieser Raum in den 
vergangenen Jahrzehnten großen, sich 
dynamisch und räumlich differenziert aus-
geprägten Wandlungs- und Anpassungs-
prozessen, was eine kontinuierlich hohe 
Freiflächeninanspruchnahme und damit 
einhergehend den Verlust von Raumiden-
titäten und –qualitäten zur Folge hatte. Ein 
Ende dieser Entwicklung ist trotz entspre-
chender politischer Zielsetzungen bislang 
noch nicht absehbar. Im regionalen Maß-
stab mangelte es am Blick auf das große 
Ganze und die eigenen lokalen Potenziale.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich 
die Region Köln/Bonn seit mittlerwei-
le mehr als zehn Jahren sehr intensiv mit 
ihrem Raum, insbesondere mit ihren regio-
nalen Kulturlandschaften als die grundle-
gende „blau-grüne“ Infrastruktur. Maß-
geblich begleitet wird dieser Prozess durch 
den beim Region Köln/Bonn e.V. ansässi-
gen Arbeitskreis Natur und Landschaft, in 
dem neben Vertretern der oben genann-
ten Gebietskörperschaften auch die drei 
regionalen Naturparke, die zwei regionalen 
Forstämter, die Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen, der Landschaftsver-
band Rheinland sowie die Bezirksregierung 
Köln vertreten sind. Mit dem so genannten 
„Masterplan Grün“ wurde durch diesen 
Arbeitskreis ein informelles Planungsin-
strument aus der Taufe gehoben, das auf 
Grundlage einer eingängigen Raumanalyse 
die regionalen Landschaftsräume mitein-
ander in Beziehung setzt und verknüpft, 
wichtige sektorale Anforderungen an den 
Raum in Form von Fachbeiträgen for-
muliert, daraus Chancen, Potenziale und 
Konfliktfelder ableitet und Empfehlungen 
ausspricht. Im Ergebnis ist ein regionales 
Netzwerk der Kulturlandschaften entstan-
den, dessen oberstes Ziel in der Erhaltung 
und Entwicklung einer vielfältigen und 
facettenreichen „StadtLandschaft“ mit 
klar definierten Räumen und Identitäten 
besteht. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz 
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Die Titel unterstreichen die Intentionen vom „Masterplan Grün“. 

Der erste Bauabschnitt des Nordparks Pulheim lädt zur Erholung ein. Foto: bbzl Berlin
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perfürth realisiert werden. Diese Projekte 
dienen der Aufwertung und integrierten 
Innenentwicklung von Klein- und Mittel-
städten, deren Stärkung wiederum weitere 
Impulse und Investitionen der öffentlichen 
wie privaten Hand im Innenbereich nach 
sich ziehen und damit die zumindest in 
Fachkreisen unbestrittene Zielsetzung der 
Innen- vor Außenentwicklung in reales 
Handeln übersetzen.
Diese Beispiele verdeutlichen, wie die Aus-
sagen des „Masterplans Grün“ auf inte-
grierte und interkommunale Gesamtpro-
jekte transferieren und in einer nächsten 
räumlichen Zoomstufe auf konkrete Projek-
te und Maßnahmen angewendet werden 
und dadurch das Wachstum der Zwischen-
städte gelenkt und eine neue Einheit aus 
Stadt und Landschaft geschaffen werden 
kann. Der „Masterplan Grün“ kann dem-
nach als ein qualitatives Instrument einer 
integrierten regionalen Raumentwicklung 
verstanden werden, der ergänzend zu den 
formalen Planungen auf Ebene der Regio-
nalplanung und der kommunalen Bauleit-
planung wirkt und dadurch eine mittelbare 
Bindungswirkung auf die entsprechenden 
Entscheidungsträger in Verwaltung und 
Politik entfaltet. Nicht zuletzt die Tatsache, 
dass der „Masterplan Grün“ seitens der 
Bezirksregierung Köln als ein Fachbeitrag 
im Rahmen der Neuaufstellung des Lan-
desentwicklungsplans eingebracht wurde, 
unterstreicht seine Bedeutung und Schnitt-
stelle zur formalen Planung.
Innerhalb der Region Köln/Bonn wird der 
„Masterplan Grün“ in den kommenden 
Jahren die Grundlage einer noch stärker 
integriert zu betrachteten Raumentwick-
lung darstellen, woran weitere regionale 
und fachlich tangierte Arbeitsgremien teil-
haben und sich einbringen werden.
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So kann städtebauliche Aufwertung aussehen. In diesem Falle betrifft sie das Gebiet in 
Eitorf zwischen dem Zentrum und der Sieg. Foto: Region Köln/Bonn e.V.

Das neu gestaltete, innerstädtische Freizeitareal „Ohler Wiesen" in Wipperfürth verfügt 
über eine direkte Anbindung an den Bahntrassenweg. Foto: Volker Barthel

Meilenstein, 
ein ganz besonderes Zertifikat  
Von Dr. Klaus Reuter, Geschäftsführer,  
und Dipl.-Ing. Melanie Schulte,  
wissenschaftliche Mitarbeiter bei der Landesarbeits-
gemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. in Dortmund. 

Das Zertifizierungssystem „Meilenstein“ bewertet die Flächeninanspruchnahme der vergangenen Jahre ebenso 
wie die zukünftige strategische Ausrichtung der Kommunen in NRW in Hinblick auf ökonomische und ökolo-
gische Rationalität.

Die kontinuierliche und hohe Inan-
spruchnahme neuer Flächen für Sied-

lungs- und Verkehrszwecke ist nicht nur 

grund zukünftiger demografischer Verän-
derungen und den Herausforderungen des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

aus ökologischen Gründen unvereinbar 
mit einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung, sondern ist auch vor dem Hinter-
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Handlungsprogramms erhöht. Mittlerweile 
wurde das Nachhaltige Flächenmanage-
mentsystem in über 20 Kommunen und 
einem Kreis in NRW erfolgreich eingeführt. 
Im Sinne einer weiteren Verstetigung die-
ses positiven partizipativen Ansatzes zur 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
auf ein ökologisch und ökonomisch ver-
trägliches Maß, sieht die Landesregierung 
die Auszeichnung flächensparender Kom-
munen im Rahmen eines objektiven Zerti-
fizierungsverfahrens vor. In diesem Zusam-
menhang hat die LAG 21 NRW zusammen 
mit dem Institut für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung (ILS) sowie der 
Kommunal- und Abwasserberatung NRW 
(KuA; heute KommunalAgentur NRW) in 
den Jahren 2010 und 2011 im Auftrag des 
MKULNV NRW das Zertifizierungssystem 
„Meilenstein“ entwickelt. 
Dieses Zertifizierungssystem bewertet 
anhand quantitativer und qualitativer 
Indikatoren die vergangene Flächeninan-
spruchnahme ebenso wie die strategisch-
organisatorische Ausrichtung der teil-
nehmenden Kommunen in Hinblick auf 
zukünftige Flächenentwicklungen. Dabei 
werden mittels statistischer Verfahren für 
alle Kommunen in NRW vergleichbare 
Maßstäbe gesetzt. Diese Herangehens-
weise erlaubt eine vergleichende Bewer-
tung zwischen beispielsweise städtisch und 
ländlich geprägten, oder auch zwischen 
wachsenden und schrumpfenden Kommu-
nen, indem je nach Ausgangslage die zur 
Bewertung herangezogenen Indikatoren 
eine entsprechende Gewichtung erfahren. 
Nach seiner Konzipierung und testweisen 
Durchführung in den vier Modellkommu-
nen Emsdetten, Porta Westfalica, Rem-
scheid und Schwerte steht den Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen ein valides 
Zertifizierungssystem zur Bewertung und 
Auszeichnung ihrer Flächenpolitik zur Ver-
fügung.
Das Zertifizierungssystem „Meilenstein“ 
zielt dabei aber nicht nur auf die Ergebnisse 
der Auditierung und die Verleihung eines 
Zertifikats in den Kommunen ab, sondern 
ist von Anfang an als interaktiver und quer-
schnittsorientierter Prozess zu verstehen. 
In den klar definierten und aufeinander 
aufbauenden Phasen des Zertifizierungs-
prozesses sind fachbereichsübergreifende 
Arbeitsgruppen in der Verwaltung zu eta-
blieren, die sich dezidiert mit der kommu-
nalen Datenlage auseinandersetzen, die 
vergangene Flächenentwicklung von ihren 
jeweiligen fachlichen Standpunkten aus 
reflektieren und bewerten und auch im 
gemeinsamen Dialog Ziele und Maßnah-
men für eine Verbesserung der Flächen-
situation entwickeln. 
Durch diesen inklusiven Ansatz wer-
den interne Kommunikationsstrukturen 

zum formalrechtlichen Instrumentarium 
organisatorische und prozessuale Innova-
tionen zur objektiven Hinterfragung der 
eigenen Flächeninanspruchnahme an die 
Hand zu geben, wurde mit der Entwick-
lung des „Nachhaltigen kommunalen Flä-
chenmanagementsystems“ unterstrichen. 
Dieses wurde in den Jahren 2008 bis 2011 
von der Landesarbeitsgemeinschaft Agen-
da 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) zusammen 
mit weiteren wissenschaftlichen Partnern 
im Auftrag des MKULNV NRW entwickelt 
und in 16 Kommunen eingeführt. Auf der 
Grundlage eines partizipativen Prozesses, 
bei dem Politik, Verwaltung und zivilge-
sellschaftliche Akteure gemeinsam und auf 
Augenhöhe die vergangene Flächeninan-
spruchnahme vor dem Hintergrund der 
sozioökonomischen und demografischen 
Entwicklungen kritisch hinterfragen, wird 
für einen mittel- bis langfristigen Zeitho-
rizont ein Handlungsprogramm entwor-
fen. Dieses Handlungsprogramm baut auf 
eingehenden Analysen des Status Quo 
und den prognostizierten soziodemografi-
schen und sozioökonomischen Entwicklun-
gen auf und formuliert strategische Ziele,  

welche wiederum mit umsetzungsbezo-
genen Maßnahmen konkretisiert wer-
den. Die Maßnahmen selbst werden mit 
Umsetzungszeiträumen, Zuständigkeiten 
und sonstigen notwendigen Ressourcen 
hinterlegt. Durch die gemeinsame Ent-
wicklung des Handlungsprogramms durch 
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
können ganz unterschiedliche Akteure 
ihre jeweiligen Expertisen und Ressourcen 
in die Umsetzung der Maßnahmen des 
Handlungsprogramms einbringen, was 
zum einen die Möglichkeiten zur Umset-
zung verbessert und zum anderen auch 
die Legitimität des Prozesses und des 

auch in ökonomischer und sozialer Hin-
sicht nicht länger tragfähig. Der derzeitige 
Verbrauch liegt bei rund zehn Hektar pro 
Tag in NRW. 
Die Landesregierung in NRW hat diese 
Problematik erkannt und strebt bis zum 
Jahr 2020 die Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke auf fünf Hektar pro Tag an 
und orientiert sich dabei an den Flächen-

zielen der Bundesnachhaltigkeitsstrategie, 
welche eine Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme auf drei Hektar pro Tag 
in Deutschland vorsieht. Neben den not-
wendigen formalrechtlichen Leitplanken 
zur Erreichung dieses Ziels, beispielsweise 
durch die Instrumente der Landes – und 
Regionalplanung, will die Landesregierung 
auch mittels inzentiver Instrumente die 
Kommunen und Kreise, als flächenpoliti-
sche Hauptakteure, zu einem nachhalti-
geren Umgang mit der Ressource Fläche 
motivieren. 
Das Bestreben der Landesregierung, den 
Kommunen und Kreisen in NRW zusätzlich 
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Die Grafik verdeutlicht den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Nordrhein-
Westfalen von 1996 bis 2012 und zeigt den Zielwert für 2020.
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Verbesserung. Die LAG 21 NRW wird 
in Zusammenarbeit mit dem ILS und im 
Auftrag des MKULNV NRW das Zertifi-
zierungssystem „Meilenstein“ den Kom-
munen in NRW ab Sommer/Herbst 2013 
offiziell anbieten. 
Detaillierte Informationen werden den 
interessierten Kommunen und Kreisen im 
Rahmen einer Auftaktkonferenz am 17. 
September 2013 im Wissenschaftspark 
Gelsenkirchen mitgeteilt, ebenso wie die 
genauen Teilnahmerichtlinien und Bewer-
bungsformalien. Dabei ist es vorgesehen, 
dass zunächst fünf Kommunen im Laufe 
eines Jahres den Zertifizierungsprozess 
durchlaufen und an dessen Ende das Zer-
tifikat erhalten. Schon jetzt können sich 
interessierte Kommunen und Kreise über 
die Homepage www.meilenstein-nrw.de 
über das Verfahren und die Kriterien der 
Zertifizierung informieren.
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gestärkt und somit 
schon die ersten 
Schritte hin zu 
einem nachhalti-
gen Flächenma-
nagementansatz 
gemacht. Bei Kom-
munen, die bereits 
ein Nachhaltiges 
Flächenmanage-
mentsystem eta-
bliert haben, wird 
der Erfolg des Pro-
zesses quantifiziert 
und öffentlich-
keitswirksam aus-
gezeichnet. Durch 
eine regelmäßige 
Selbstkontrolle und 
externe Überprü-
fung entsteht ein 
dauerhaft ange-
legtes System zur 
kontinuierlichen 
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Der Ablauf des Zertifizierungsprozesses ist klar definiert und auf-
einander aufbauend.

LebensWerte, eine Nachhaltigkeits-
strategie für den Kreis Unna 
Von Andrea Dittrich-Wesbuer, ILS und  
Ludwig Holzbeck, Fachbereichsleiter Natur und  
Umwelt, Kreis Unna

Der Kreis Unna und seine zehn kreisangehörigen Kommunen haben in den vergangenen Jahren in zahlreichen 
Handlungsfeldern Beiträge zur Stärkung einer nachhaltigen Kreisentwicklung geleistet. Trotz einer Vielzahl von 
Erfolgen ist es bisher nicht gelungen, eine nachhaltige Entwicklung als integriertes Leitbild politischen und 
zivilgesellschaftlichen Handelns im Kreis zu verankern. Im Rahmen der Fördermaßnahme „ZukunftsWerkStadt" 
des BMBF hat der Kreis Unna nun eine kreisweite integrierte Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet, die von einem 
regelmäßigen Nachhaltigkeitsbericht mit evaluierbaren Indikatoren begleitet wird. 

Ausgehend von bisher vielfältigen sek-
toralen Ansätzen einer nachhaltigen 

Kreisentwicklung und deren Analysen 
wurde im Rahmen des Forschungsprojek-
tes unter Federführung des Kreises Unna 
und in Kooperation mit dem Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
(ILS) und der Landesarbeitsgemeinschaft 
Agenda 21 NRW (LAG 21) als Kernteam in 
einem breit angelegten Beteiligungs- und 
Diskussionsprozess die Nachhaltigkeitsstra-
tegie entwickelt. Die direkte Einbindung 
der Bürger in einem querschnittsorientier-
ten Partizipationsprozess, in welchem auch 
institutionelle Akteure, die Verwaltung und 
Politik mit einbezogen wurden, spielte bei 
der Strategieformulierung eine tragende 
Rolle. Insbesondere in der Anfangsphase 
des Projektes war der breite partizipative 
Ansatz ein Garant für einen transparen-
ten und vertrauensvollen Prozess. Dieser 
wurde unter anderem durch öffentliche 

Veranstaltungen und Bürgerbefragung in 
den Innenstädten kreisangehöriger Kom-
munen unterstützt. Zudem wurde eine 
eigene Website geschaltet, auf der Inter-
essierte sich nicht nur informieren, sondern 
über thematische Online-Umfragen auch 
konkret in den Prozess einbringen konn-
ten. Die Projektwebsite ist an den Inter-
netauftritt des Kreises Unna angegliedert 
und soll als Informations- und Diskussions-
plattform weiter fortgeführt und gepflegt 
werden. Dabei wurde in der Gestaltung 
der Seiten wie in der Kommunikation ins-
gesamt darauf geachtet, die Inhalte der 
Nachhaltigkeitsstrategie ansprechend und 
verständlich aufzubereiten. Der Slogan 
„LebensWerte“ spielt dabei bewusst mit 
unterschiedlichen Deutungsebenen. Auf 
der einen Seite geht es darum, die Quali-
täten des Kreises Unna für seine Bewohner 
in den Fokus zu rücken. Auf der anderen 
Seite impliziert der Slogan auch den wis-

senschaftlichen Anspruch der Nachhaltig-
keitsstrategie, nämlich die Messbarma-
chung der Lebenswerte durch Indikatoren. 
Wesentlicher strategischer Eckpunkt der 
Nachhaltigkeitsstrategie war neben der 
Einbeziehung der Bürger die Institutiona-
lisierung einer prozessbegleitenden Steue-
rungsgruppe. Dadurch, dass ausgewiesene 
sektorale Experten querschnittsorientiert an 
der Formulierung der Strategie mitgewirkt 
haben, konnte eine große fachliche Basis 
bei der Zielformulierung und Indikatoren-
entwicklung gelegt werden. Die prozess-
begleitende Steuerungsgruppe setzte sich 
dabei unter anderem aus Geschäftsführern 
lokaler Stadtwerke, der Verkehrsbetriebe 
oder Wohnungsbaugesellschaften sowie 
aus Dezernenten zweier kreisangehöriger 
Kommunen und auch aus Vorsitzenden 
von Vereinen und Verbänden zusammen.
Die an der Entwicklung der Nachhal-
tigkeitsstrategie beteiligten Akteure aus 
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hungsweise konkretisiert. Stellvertretend 
für das Indikatorensystem ist ein Leitindi-
kator dargestellt, der für das Leitziel beson-
dere Relevanz besitzt. Um die Durchset-
zungskraft der Nachhaltigkeitsstrategie 
zu erhöhen wurde darauf geachtet, dass 
auf der Ebene der Teilziele wenn mög-
lich quantitative Angaben zu Zielwerten 
gemacht werden. So wird im Leitziel zum 
Vorrang der Bestandsentwicklung auf der 
Teilzielebene konkret definiert, dass bei der 
die Neuinanspruchnahme von Siedlungs-
flächen das Verhältnis Innen- zu Außen-
entwicklung bei Gewerbeflächen eins zu 
eins und bei Wohnen drei zu eins betragen 
soll. 
Dass dies ein ambitioniertes Vorhaben ist, 
zeigt die nähere Betrachtung des Leitindika-
tors. Die verwendeten Daten des Flächen-
informationssystems Ruhr (RuhrFIS) erge-
ben für die Vergangenheit (Betrachtungs-
zeitraum 1996 bis 2006) ein Verhältnis der 
Innen- und Außenentwicklung in beiden 
Nutzungsarten von etwa eins zu drei. Die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
setzt damit insbesondre im Bereich Woh-
nen große Anstrengungen voraus. Weitere 
Teilziele unterstützen die Bestandsorien-
tierung der Siedlungsentwicklung. So der 
Aufbau eines Gewerbeflächenmonitorings 
und Gewerbeflächenflächenkatasters oder 
auch die Zielvorgabe, Nachverdichtungs-
potenziale im Innenbereich zu nutzen. Das 
zweite Leitziel im Bereich Fläche knüpft 
an die Flächensparziele des Bundes und 
des Landes NRW an und will die Flächen-
neuinanspruchnahme auf ein Mindestmaß 
begrenzen. Das konkretisierende Teilziel 
nennt hier eine Zielzahl von 40 Hektar im 
Jahr bis 2020. Diese Zahl wurde in Anleh-
nung an das Fünf Hektar-Ziel der Landes-
regierung NRW ermittelt. Hierzu konnte 
ein vom ILS im Rahmen des Zertifizierungs-
verfahrens „Meilenstein – Zertifikat für flä-
chensparende Kommunen“ geschaffenes 
eigenes Berechnungsverfahren genutzt 
werden (vgl. www.meilenstein-nrw.de). 
Analysen des Leitindikators der Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke zeigen, dass der Kreis 
Unna hier auf dem richtigen Weg ist. So 
betrug der Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre etwa 55 Hektar im Jahr mit erkenn-
barer Tendenz nach unten. Der Wille zur 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
wird auch im Teilziel der Vermeidung von 
Umwidmungen von Flächen unterstützt, 
das neben natürlichen Flächen auch aus-
drücklich die landwirtschaftliche Fläche als 
schützenswert benennt. Auf die nachhalti-
ge Gestaltung der Siedlungsflächen zielen 
die weiteren Teilziele. Vor allem die Erhö-
hung des Flächenanteils des Ökolandbaus 
auf 20 Prozent ist hier als konkreter Ziel-
wert hervorzuheben. Die Einigung auf der-

organisatorischen Voraussetzungen im 
Kreis Unna so zu verbessern, dass für jeden 
ein passendes Bildungsangebot zugänglich 
ist. Im Bereich Wirtschaft steht die öko-
nomische Leistungsfähigkeit des Kreises 
im Vordergrund, die über zukunftsfähige 
Arbeitsplätze in einer grünen Wachstums-
ökonomie gesichert werden soll. Eng damit 
verbunden ist das Themenfeld Beschäfti-
gung, wo die Zielsetzungen der Erhöhung 
der Beschäftigung unter der Prämisse 
getroffen wurde, gleichzeitig die Qualität 
der Arbeitsplätze zu steigern, um die sozio-
kulturelle Teilhabe gewährleisten zu kön-
nen. Im Themenfeld Klima werden sowohl 
Ziele für den Klimaschutz sowie Zielstellun-
gen getroffen als auch die notwendigen 
Anpassungsschritte an die Folgen des Kli-
mawandels behandelt. In der Mobilität sol-
len umweltverträglichen Fortbewegungs-
formen im Kreis Unna in Zukunft klare 
Priorität gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr eingeräumt werden. Ziel 
der Politik im Bereich Fläche ist schließlich, 
die Siedlungsentwicklung im Bestand zu 
forcieren und die unbedingt notwendigen 
Neuinanspruchnahmen von Siedlungsflä-
chen zu reduzieren. 
Die beiden flächenbezogenen Leitziele 
werden durch Teilziele ergänzen bezie-

Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
haben ein Zielsystem für sechs Themenfel-
der aufgestellt, in welchem sowohl quali-
tative Ziele als auch quantitative Zielwerte 
für bestimmte Zeiträume festgelegt wur-
den. Bei den insgesamt 13 Leitzielen und 
43 Teilzielen wurde insbesondere auf die 
Anschlussfähigkeit an bereits existierende 
Initiativen im Kreis geachtet und auch die 
vertikale Integration zu bestehenden Nach-
haltigkeitsstrategien auf anderen admini-
strativen Ebenen berücksichtigt. Jedem der 
Leitziele und der angegliederten Teilziele 
ist mindestens ein Indikator zugeordnet, 
der den Grad der Umsetzung des jeweili-
gen Ziels möglichst passend abbildet, um 
zukünftig die nachhaltige Entwicklung im 
Kreis mess- und somit auch evaluierbar zu 
machen. Mit Hilfe des Indikatorensystems 
kann in den regelmäßig zu veröffentlichen-
den regionalen Nachhaltigkeitsberichten 
der Status Quo der nachhaltigen Entwick-
lung in den sechs Themenfeldern evalu-
iert und die Maßnahmen zur Zieleinhal-
tung fortlaufend angepasst werden. Das 
Themenfeld Bildung orientiert sich an der 
Bildungskarriere eines Menschen und the-
matisiert die Bandbreite von der vorschuli-
schen Bildung bis hin zur Erwachsenenbil-
dung. Ziel ist es, die infrastrukturellen und 
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Eine Vielzahl von Akteuren bilden das Kernteam und die Steuerungsgruppe.
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Mehr unter
www.lvr.de und
www.vielseitig.lvr.de

Der LVR arbeitet als Kommunalverband mit rund 
16.000  Beschäftigten für die etwa 9,6 Millionen Men-
schen im Rheinland. Der LVR erfüllt rheinlandweit 
Aufgaben in der Behinderten- und Jugendhilfe, in 
der Psychiatrie und der Kultur. Er ist der größte 
Leistungsträger für Menschen mit Behinderun-
gen in Deutschland, betreibt 41 Förderschulen, 
zehn Kliniken und drei Netze Heilpädagogischer 
Hilfen sowie elf Museen und vielfältige Kultur-
einrichtungen. Er engagiert sich für eine inklu-
sive Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Seit 
60 Jahren bestimmt die Landschaftsversamm-
lung Rheinland die Leitlinien der Arbeit des LVR. 
„Qualität für Menschen“: Danach handeln wir, 
danach leben wir.
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artige quantitative Werte aber auch quali-
tative beziehungsweise normative Ziele in 
der Nachhaltigkeitsstrategie hat im The-
menfeld Fläche wie in den anderen fünf 
Themenfeldern viele Diskussionen und 
vorbereitenden Schritte erfordert. Dass dies 
in nur einem Jahr Projektlaufzeit gelungen 
ist, ist vor allem dem Engagement und 
Kooperationswillen der beteiligten Akteu-
re zu verdanken, woran es in der weiteren 
Zukunft der Nachhaltigkeitsstrategie anzu-
knüpfen gilt. Auch wenn vieles erreicht 
wurde, ist das Ende der Forschungsinitia-
tive „ZukunftsWerkStadt“ im Kreis Unna 
gleichzeitig der Beginn eines langfristigen 
Prozesses zur Implementierung der regio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie auf allen 
relevanten zivilgesellschaftlichen, admini-
strativen und politischen Ebenen. Insbe-
sondere die Entwicklung und Umsetzung 
konkreter Maßnahmen zur Erreichung 
der definierten Ziele – insbesondere unter 
Maßgabe konkreter Finanzierungsmög-
lichkeiten – muss mit den Akteuren vor Ort 
in den Kommunen erfolgen und erfordert 
weiterhin große Anstrengungen. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  61.12.02

Die Grafik verdeutlicht den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Nordrhein-
Westfalen von 1996 bis 2012 und zeigt den Zielwert für 2020.

Die Bodenfunktionskarte  
als Planungshilfe  
Von Dipl.-Geografin Anke Sonnenschein,  
Projektbearbeitung, Kreis Mettmann

Flächenmanagement und Brachflächenrecycling sind wesentliche Bestandteile in der aktuellen Diskussion zum vorsorgenden  
Bodenschutz. Im Vordergrund steht die kontrovers diskutierte Frage, mit welchen Maßnahmen der derzeitig hohe Flächenverbrauch 
reduziert und Boden als begrenzte Ressource erhalten werden kann. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei, dass durch die Bebauung 
und Flächenversiegelung Böden mit ihren vielfältigen Funktionen als Lebensraum und Wasserspeicher verloren gehen und in die-
sem Sinne auch als Funktionsträger verbraucht werden. Bodenfunktionskarten können in der kommunalen Planungspraxis als ein  
wesentliches Lenkungsinstrument dienen.

In der kommunalen Planungspraxis stellt 
sich die Frage, wie der Zielkonflikt auf-

gelöst werden kann, auf der einen Seite 
Boden zu erhalten und auf der anderen 
Seite die Siedlungsentwicklung voranzu-
bringen. Ein wichtiger Ansatz, der bereits 
vorhandene Vorschläge integriert und 
ergänzt, besteht in einer gezielten Len-
kung der Siedlungsentwicklung durch die 
Berücksichtigung der natürlichen Standort-
potenziale und Bodenfunktionen. Für die 
Bewertung von Bodenfunktionen ist das 
Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG 
(§ 2 Abs. 2) maßgeblich. Die natürliche 
Vegetation wird von verschiedenen Fak-
toren beeinflusst. Neben Klima und Relief 
bestimmen auch Bodeneigenschaften wie 
zum Beispiel das Wasser- und Nährstoff-

angebot der Böden maßgeblich, welche 
Pflanzengesellschaften vorherrschen. Diese 
Standorteigenschaften werden durch das 
Biotopentwicklungspotenzial der Böden 
beschrieben, das Informationen über die 
Standortbedingungen der Böden, wie 
über Feuchtstandorte, Trockenstandorte 
und besonders wechselfeuchte Standorte 
liefert. Sie stellt somit eine Entscheidungs-
hilfe unter anderem für Naturschutzaufga-
ben dar. Hier ergänzen sich vorsorgender 
Bodenschutz und Naturschutz mit dem 
Ziel, boden- und standortbedingte Extrem-
verhältnisse für die Biotopentwicklung zu 
erhalten. Böden haben durch ihre Fähig-
keit, Niederschlagswasser aufzunehmen 
und zwischen zu speichern, einen wesent-
lichen Einfluss auf den Wasserhaushalt. Ein 

hohes Wasserspeichervermögen zeichnet 
Böden als besonders schutzwürdig aus. 
Relevant ist ebenfalls die Wasserleitfähig-
keit, um Aussagen über die Versickerungs-
eignung von Böden zu treffen. Böden sind 
an der Grundwasserneubildung beteiligt. 
Ein Teil des Niederschlagswassers wird 
im Boden gespeichert und meist über die 
Pflanzen wieder verdunstet. Der ande-
re Teil versickert und trägt dazu bei, dass 
neues Grundwasser gebildet wird. Böden 
sind Zeugen der natur- und kulturge-
schichtlichen Entwicklung der Landschaft. 
Ausgangsgestein, Klima, Relief, Dauer der 
Bodenentwicklung und die Nutzung durch 
den Menschen wirken sich auf die Boden-
eigenschaften und -merkmale aus. Diese 
Merkmale sind oft bis in die Gegenwart 



357

Instrument und eine wertvolle Planungs-
grundlage zur Siedlungslenkung für die 
planenden Gemeinden dar. Im Jahr 2006 
wurde eine Bodenfunktionskarte für den 
Außenbereich des Kreises Mettmann im 
Maßstab 1:50.000 (BFK 50) erstellt. Basis 
hierfür war die Karte der schutzwürdigen 
Böden in Nordrhein-Westfalen des Geo-
logischen Dienstes NRW. Ergänzend zur 
Methodik des Geologischen Dienstes wur-
den weitere spezifische Daten des Kreises 
einbezogen und zwischen fünf Bodenteil-
funktionen differenziert. Die Erstellung 
der Bodenfunktionskarte erfolgte in drei 
wesentlichen Schritten. Im ersten Schritt 
wurde die Leistungsfähigkeit der Böden in 
ihren fünf Bodenteilfunktionen beurteilt, 
im zweiten Schritt bewertet und zu Böden 
mit homogener Leistungs- und Schutz-
würdigkeit zusammengefasst. Im letzten 
Schritt erfolgte die Ermittlung von Such-
räumen für sogenannte Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete für den Bodenschutz. 
Diese Bodenfunktionskarte im Maßstab 
1:50.000 war vorwiegend auf den Einsatz 
im Rahmen der Regionalplanung (Gebiets-
entwicklungsplan) und der vorbereiten-
den Bauleitplanung (Flächennutzungs-
plan) sowie für regionale Verkehrs- und 
Leitungsplanungen ausgerichtet. Im Jahr 
2012 wurde aufbauend auf der beste-
henden Karte die Bodenfunktionskarte im 
Maßstab 1:5.000 erstellt. Durch aktuelle 
und konkretisierte Datengrundlagen, zum 
Beispiel großmaßstäbige Kartierungen 
konnten detaillierte Informationen zu ein-
zelnen Teilfunktionen ermittelt werden. 
Nach Zusammenführung der einzelnen 
Bodenteilfunktionen in die aggregierte 
Karte steht nun eine Karte der schutz-
würdigen Böden in einem Maßstab zur 
Verfügung, die in Planungsprozessen gut 

gen geprägt sind. 
Im Kreis Mett-
mann finden sich 
viele dieser Zeugen 
der Erdgeschichte. 
Einige davon sind 
im Geotopfüh-
rer des Kreises 
beschrieben.
Je nach Boden-
eigenschaften und 
Sickerwasserraten 
werden Fremd- 
und Schadstoffe 
von dem Boden-
material adsorbiert 
beziehungsweise 
können wieder 
mobilisiert und mit 
dem Sickerwas-
ser ausgewaschen 
werden. Diese 
Filter- und Puffer-
funktionen stel-
len ein wichtiges 
Kriterium für die 
Ermittlung beson-
ders ertragreicher 
Böden dar. Über 
die Erstellung von 
Bodenfunktions-
karten und die 
Darstellung von 
Bodenvorrang und 
Bodenvorbehalts-
gebieten ist die 
Identifizierung von 
besonders schutz-
würdigen Böden 
im Kreisgebiet 
möglich. Sie stellen 
ein wesentliches 

zu erkennen, auch wenn ihre Entstehung 
lange zurückliegt. Jeder Boden liefert durch 
seine Ausprägung und seinen Aufbau Hin-
weise auf die Umwelt- und Klimabedin-
gungen während der Bodenentwicklung. 
Ebenso ermöglichen Böden je nach Ausprä-
gung Rückschlüsse auf die ehemalige Nut-
zung durch den Menschen. Sie sind damit 
ein Archiv für die natur- und kulturge-
schichtliche Entwicklung. Ein wichtiges Kri-
terium für den Grad der Schutzwürdigkeit 
ist dabei die Seltenheit und Ausprägung 
der Böden, wobei jeweils die regionalen 
Flächenanteile der Böden zu berücksichti-
gen sind. Besonders wertvolle Archive der 
Natur- und Kulturgeschichte und Beispiele 
für seltene Bodenbildungen sind Böden aus 
vulkanischen Gesteinen sowie aus tertiären 
oder kreidezeitlichen Lockergesteinen, 
Böden, die Relikte einer heute nicht mehr 
ablaufenden Bodenentwicklung sind oder 
Böden, die durch historische Agrarnutzun-
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Viel Informatives zur Erdgeschichte finden Interessierte im Geo-
topführer des Kreises Mettmann. Foto: Kreis Mettman

Die Zusammenfassung der Bodenteilfunktionen ergibt einen genauen Überblick, wo 
Bodenschutz besonders wichtig ist.  Foto: Kreis Mettman
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vergleichsweise von geringerer Bedeutung 
für die Bodenfunktionen sind. Sie können 
jedoch auch in Umweltverträglichkeitsprü-
fungen sowie für die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung im Hinblick auf die Ein-
griffsbewertung und die Bemessung von 
Ausgleich und Ersatz verwendet werden.
Die Untere Bodenschutzbehörde wird als 
Träger öffentlicher Belange in verschiede-
nen flächenrelevanten Genehmigungsver-
fahren (Planfeststellung, Flächennutzungs-
planung, Bebauungsplanung) beteiligt. 
Hier werden gemäß gesetzlichem Auftrag 
die Belange zum Schutz des Bodens ein-
gebracht. Dabei kommt dem Schutz der 
Böden mit hoher Funktionserfüllung eine 
besondere Bedeutung zu. Gemäß des Vor-
sorgegrundsatzes des Landesbodenschutz-
gesetzes – LBodSchG NW (§ 1 Absatz 1) 
sind diese Böden in besonderem Maße zu 
schützen. 
Mit der Fertigstellung der Karte der schutz-
würdigen Böden für das Kreisgebiet im 
Maßstab 1:5.000 ist es nun möglich, 
detaillierte Aussagen zu den schutzwürdi-
gen Böden zu treffen und eine Bewertung 
der potenziellen Beeinträchtigungen der 
natürlichen Bodenfunktionen vorzuneh-
men. Durch die Karte bietet sich die Mög-
lichkeit, die Siedlungsplanung auf weniger 
schutzwürdige Böden zu lenken. Darüber 
hinaus kann die Bodenfunktionsbewertung 
als Instrument im Rahmen der Bestandser-
fassung und -bewertung sowie der Ein-
griffsermittlung dienen. Die Auswahl von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ent-
sprechend der Bodenfunktionen, wie zum 
Beispiel die Anlage eines Feuchtbiotops 
auf Gleyen, wird dadurch ermöglicht. Im 
Rahmen der Prüf- und Arbeitsschritte der 
Eingriffsregelung ist eine verbalargumen-
tative Betrachtung der Schutzgutes Boden 
mit Unterlegung durch einen rechneri-
schen Nachweis sinnvoll. Dieser ist derzeit 
in Bearbeitung.
Nachhaltiger Bodenschutz dient dem 
Schutz der wertvollen und endlichen Res-
source Boden. Er ist auf die Akzeptanz der 
Nutzer angewiesen. Werden Maßnahmen 
von den Nutzern als notwendig erkannt, 
können über Multiplikatoren die Belange 
des Bodenschutzes insbesondere in den 
Bereichen der Siedlungsentwicklung und 
der landwirtschaftlichen Nutzung in die 
Öffentlichkeit transportiert werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  61.12.02

lichen Bauleitplanung ist hierdurch mög-
lich. Die Inanspruchnahme von Böden 
kann somit auf Flächen gelenkt werden, die 

einsetzbar ist. Eine Bewertung im Rahmen 
der vorbereitenden Planung (Flächennut-
zungsplanung), aber auch in der verbind-

Auch über die Bodenfruchtbarkeit wird mittels entsprechender Karte Auskunft gegeben. 
 Foto: Kreis Mettman

Der Unterschied ist zu erkennen: Die Bodenfunktionskarte 1:50.000 im Vergleich zu der 
aggregierten Karte 1:5.000.   Foto: Kreis Mettman
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senden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
und § 10 Abs. 4 abgesehen wurde. Da die 
Planungshoheit bei den Kommunen liegt, 
wurde von §§ 13 und 13a gerne Gebrauch 
gemacht, obwohl bisweilen keine Maß-
nahmen zur Innenentwicklung, Nachver-
dichtung oder Wiedernutzbarmachung 

von Flächen vorlagen. Auch hier haben die 
Bodenschutzbehörden kaum Einflussmög-
lichkeiten. Prof. Dr. Michael Krautzberger 
und Prof. Dr. Bernhard Stüer kommen in 
ihrer Publikation „BauGB-Novelle 2013 
– Gesetz zur Stärkung der Innenentwick-
lung in den Städten und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklung des Städte-
baurechts“ zu einem ähnlichen Fazit1. 
Schon lange ist der Zugriff auf Böden als 
Teil des Naturhaushaltes mit den natur-
schutz- beziehungsweise baurechtlichen 
Eingriffs-/Ausgleichsregelungen bewehrt. 

Welchen Stellenwert der vorsorgen-
de Bodenschutz und die Reduzie-

rung des Flächenverbrauchs haben, lässt 
sich auch am Kreisentwicklungsprogramm 
„Kreis Steinfurt 2020 – gemeinsam gestal-
ten“ ablesen. Die Motivation für die 
Erarbeitung dieses Programms war, den 
demografischen Wandel aktiv zu gestal-
ten, anstatt nur auf negative Folgen zu 
reagieren. Neben der Bevölkerungsent-
wicklung nimmt es auch weitere Heraus-
forderungen der Zukunft in den Blick, wie 
die Globalisierung der Wirtschaft, den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft oder 
den Klimawandel. Erklärtes Ziel ist es, auf 
diese Entwicklungen vorbereitet zu sein 
und die anstehenden Aufgaben strategisch 
anzugehen. Bereits zum Start des Kreis-
entwicklungsprogramms 2008 gehörte 
„BODEN.SCHATZ“, ein Projekt-Cluster 
zum Umgang mit dem Schutzgut Boden 
sowie mit Fläche, zu den TOP-Projekten. 
Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe wird 
seither gemeinsam mit den beteiligten 
Partnern aus den Kommunen, der Land-
wirtschaft, der Wasserwirtschaft und vie-
len anderen mehr an Strategien für einen 
verbesserten Boden- und Flächenschutz 
gearbeitet. Im gesamten Bundesgebiet 
und insbesondere in ländlichen Flächen-
kreisen, wie auch im Kreis Steinfurt, ist 
der Flächenverbrauch nach wie vor sehr 
hoch. Zwischen 2001 und 2011 nahm die 
landwirtschaftliche Fläche zum Beispiel im 
Kreis Steinfurt um 3.599 Hektar ab (circa 
ein Hektar pro Tag). Davon wurden allein 
für Gebäude-, Verkehrs- und Betriebsflä-
chen 1.055 Hektar (circa 3.000 Quadrat-
meter pro Tag) größtenteils versiegelt. 
Noch deutlicher wird dies, wenn man den 
Flächenverbrauch in den Flächenkreisen in 
Relation zur Einwohnerzahl setzt. Mit 8,3 
Quadratmeter pro Einwohner und Jahr 
wurde zum Beispiel im Kreis Steinfurt mehr 
als doppelt so viel Fläche verbraucht wie im 
bundesdeutschen Durchschnitt (3,9 Hektar 
pro Einwohner und Jahr; Quelle: Statisti-

sches Bundesamt, eigene Berechnungen). 
Dabei sind noch nicht einmal Bauvorhaben 
(> 500 Quadratmeter) im Außenbereich 
berücksichtigt wie zum Beispiel Maststäl-
le oder Biogasanlagen, die im Kreisgebiet 
zwischen 2004 und 2012 allein 234 Hektar 
beanspruchten. 

Im Rückblick auf die Novellierungen des 
Baugesetzbuches in 1987, 2004 und 2007 
haben diese Änderungen bisher keine 
nennenswerte Verringerung des Flächen-
verbrauchs erbracht. Im Gegenteil. Mit 
Einführung des vereinfachten Verfahrens 
nach §§ 13 und 13a BauGB wurde ein 
Instrument geschaffen, in dem von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem 
Umweltbericht nach § 2a, von der Anga-
be nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfas-

Die Bodenfunktions-, Eingriffs-  
und Kompensationsbewertung hilft  
Von Michael Heuer, Umwelt- und Planungsamt, 
Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft und Bodenschutz, 
Kreis Steinfurt

Um dem vorsorgenden Bodenschutz auf der kommunalen Planungsebene ein größeres Gewicht zu geben, hat die Untere Boden-
schutzbehörde des Kreises Steinfurt in 2008 die Arbeitshilfe „Bodenfunktions-, Eingriffs- und Kompensationsbewertung für den 
Kreis Steinfurt“ erstellt. Damit lassen sich im gesamten Kreisgebiet den Boden betreffende Maßnahmen einheitlich bewerten. Der 
Kreis Steinfurt hoffte, mit dieser wissenschaftlich erstellten Arbeitshilfe einen großen Schritt in Richtung praktiziertem Bodenschutz 
auf dem Weg zum 30-Hektar-Bundesziel / 5-Hektar-Landesziel gemacht zu haben. Nach fünf Jahren Erfahrung ist das Ergebnis 
teilweise ernüchternd, aber die Arbeitshilfe führte auch zu anregenden Diskussionen mit den Akteuren und einer stärkeren Boden-
bewusstseinsbildung.
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Die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen im Kreis Steinfurt von 2001 bis 
2011 macht den Flächenverbrauch klar.
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Boden e. V. vom 3. Dezember 2012 wird 
verwiesen.
Um ein Bewusstsein für das Schutzgut 
Boden bei Bürgern, Betrieben und Kom-
munen in Bezug auf Freiflächen und ihre 
Bedeutung für Landwirtschaft, Grund-
wasserschutz, Naturschutz und Erholung 
zu schaffen beziehungsweise zu erhöhen, 
versucht der Kreis Steinfurt durch Maß-
nahmen des vorsorgenden Bodenschut-
zes eine größer Akzeptanz zu erzielen. 
Dies geschieht im Kreis Steinfurt durch 
regelmäßige Sitzungen der Bau- und Pla-
nungsamtsleiter, intensive Öffentlichkeits-
arbeit wie zum Beispiel den Flyer „Boden 
und Bauen“, Fachtagungen („BODEN.
SCHATZ“), Exkursionen in Moore, Stein-
brüche und Binnendünen, die Ausrichtung 
einer Bodenwoche und eines Boden-Akti-
onstages (2010). 
Aber auch durch Ausstellungen wie „Der 
Boden lebt“ oder den Flächenverbrauchs-
zähler sowie die Einrichtung von Boden-
lehrpfaden in Lienen, Ochtrup, Hopsten, 
Recke und Steinfurt. Dazu kommen Betei-
ligungen an LANUV-Projekten, wie zum 
Beispiel Berücksichtigung der Naturnähe 
in der Bewertung der Schutzwürdigkeit 
von Böden (2010), Erhebungen über das 
Brachflächenrecycling in NRW (2011) und 
Bodenerlebnisse in NRW (2012). Auch 
die Mitgliedschaft des Kreises Steinfurt im 
„Europäischen Bodenbündnis für Städte, 
Kreise und Gemeinden“ (ELSA e.V.) unter-
stützt dieses Ziel.
Im Jahr 2012 hat der Kreis Steinfurt an 
dem LANUV-Projekt „Erhebungen über 
das Brachflächenrecycling in NRW“4 teil-
genommen. Als ein Ergebnis der Studie 
kann festgehalten werden, dass mehr als 
75 Prozent der erfassten Brachflächen 
gleichfalls im Kataster der Altlasten und 
Altlastenverdachtsflächen registriert sind. 
Die Kosten zur Sicherung und Sanierung 
von Altlasten, die bei der Aufbereitung 
von Brachflächen anfallen, sind allerdings 
sehr schwer zu ermitteln. Entsprechend 
der weiten Verbreitung von Altlasten auf 

Kompensationsmaßnahmen bieten wich-
tige Anhaltspunkte für sinnvolle boden-
bezogene Maßnahmen im Rahmen der 
naturschutz- und planungsrechtlichen 
Eingriffsregelung. Sie zeigen auf, dass 
auch abseits der Entsiegelung Schritte zur 
Verbesserung des Bodens möglich sind. 
Grundsätzlich sollte in jedem Fall, nicht 
zuletzt aus Gründen der Bewusstseinsbil-
dung, die Durchführung bodenbezogener 
Kompensationsmaßnahmen angestrebt 
werden. Sofern keine ausreichenden Flä-
chen zur Verfügung stehen, könnte für 
den verbleibenden Kompensationsbedarf 
Zahlungen („Ersatzgelder“), zum Beispiel 
an die Naturschutzstiftung des Kreises oder 
in einen, noch einzurichtenden „Boden-
schutzfonds“ erfolgen, um dann gebün-
delt bodenschutzbezogene Kompensati-
onsmaßnahmen umzusetzen. 
Obwohl einige Kreiskommunen den 
Bodenschutz in ihrer Bauleitplanung 
angemessen berücksichtigen, wurde die 
Empfehlung der Bodenschutzbehörde zur 
Anwendung der oben genannten Leitfä-
den häufig abgewogen. Gründe hierfür 
sind ein grundsätzlich Abwehrverhalten 
der Kommunen und Akteure („Bloß keine 
zusätzlichen Kompensationen, Aufgaben, 
Anforderungen…“). Darüber hinaus fehlt 
es häufig an bodenkundlichen Kenntnissen 
bei Planern und Bauakteuren (Planungs-
büros, Architekten et cetera). In der Praxis 
erfolgt vielfach die Eingriffsbilanzierung 
entsprechend der durch die Landesregie-
rung NRW herausgegebenen „Arbeitshilfe 
für die Bauleitplanung – Bewertung von 
Eingriffen in Natur und Landschaft“. Aus 
Sicht der Gemeinden ist damit die Inan-
spruchnahme schutzwürdiger Böden und 
der damit verbundene Verlust von Boden-
funktionen bereits in angemessener Weise 
berücksichtigt worden. Eine Rechtsgrund-
lage für Ausgleichsforderungen bei Boden-
eingriffen zusätzlich zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung ist nicht gegeben, 
so die Planungsträger.  Aus Sicht des Krei-
ses Steinfurt wäre ein einheitliches, trans-
parentes und anerkanntes Bewertungs-
system auch für das Schutzgut „Boden“ 
wünschenswert, das auf einer eindeutigen 
Rechtsgrundlage fundiert. Es fehlen Ent-
scheidungs- und Regelungskompetenzen 
der Bodenschutzbehörden zur Bodennut-
zung und zur Bodenkompensation. Auch 
der Entwurf der Bundeskompensations-
verordnung (BkompV) sieht nicht eindeu-
tige beziehungsweise nicht ausreichende 
Regelungen vor. Dieses führte letztend-
lich dazu, dass die BkompV nicht vor der 
Sommerpause 2013 vom Bundestag ver-
abschiedet wurde. Auf die Stellungnah-
men des Deutschen Landkreistages vom 
5. Dezember 2012 (LKT-Rundschreiben-
Nr. 0667/12) und des Bundesverbandes 

Doch in der Praxis spielte das Schutzgut 
Boden im Vergleich zur Flora und Fauna 
eine weiterhin untergeordnete Rolle. Die-
sem Defizit sollte mit der Erarbeitung eines 
Systems zur Bodenbewertung im Kreis 
Steinfurt begegnet werden. Um den vor-
sorgenden Bodenschutz auf verschiedenen 
Planungsebenen (Bauleitplanung, Vorha-
ben nach Wasser-, Immissionsschutz- und 
Abgrabungsrecht) ein größeres und damit 
ein den rechtlichen Rahmenbedingungen 
entsprechendes Gewicht zu geben, hat 
der Kreis Steinfurt in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Osnabrück und der 
Plan-Zentrum Umwelt GmbH, in 2008 
die „Bodenfunktions-, Eingriffs und Kom-
pensationsbewertung im Kreis Steinfurt“ 
erstellt. Es folgte eine fast zweijährige Eva-
luierungsphase2.

Mit dieser, inhaltlich auf den Kreis Steinfurt 
angepassten, Arbeitshilfe lassen sich ein-
heitlich sämtliche den Boden betreffende/
zerstörende Maßnahmen, unvermeidbare 
Eingriffe und Bodenfunktionen bewerten, 
Kompensationsbedarfe ermitteln sowie 
geeignete Kompensationsmaßnahmen 
aufzeigen und darstellen. Grundlage des 
Verfahrens ist die Bodenfunktionsbewer-
tung mit ihren etablierten und auf den 
jeweiligen räumlichen Geltungsbereich 
abgestimmten Bewertungsverfahren. 
Anhand der Eingriffsbewertung erfolgt 
eine schnelle Quantifizierung der von 
einer Planung zu erwartenden Eingriffe 
in den Boden und des daraus resultieren-
den Kompensationsbedarfs2,3. Gerade die 

Die Bodenfunktions-, Eingriffs- und Kom-
pensationsbewertung für den Kreis Stein-
furt (2009) soll helfen Fläche zu bewerten 
und gegebenenfalls zu schützen. 

1  Krautzberger, Prof. Dr. M., Stüer, Prof. Dr. 
B. (2013): BauGB-Novelle 2013 – Gesetz 
zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden und weiteren Fort-
entwicklung des Städtebaurechts. In: DVBI-
Deutsches.

2   Kreis Steinfurt (2009): Bodenfunktions-, Ein-
griffs- und Kompensationsbewertung für den 
Kreis Steinfurt. 2. Auflage.

3   Berief, K.-J., Heuer, M., Meuser, Prof. H., 
Pankratz, E., Sobczak, G. (2009):  Boden-
funktions-, Eingriffs- und Ausgleichsbewer-
tung am Beispiel der Stadt Gelsenkirchen und 
des Kreises Steinfurt. In: Bodenschutz Heft 
1/2009.

4   Berief, K.-J., Pankratz, E. (2012): Projektbe-
richt „Erhebungen über das Brachflächen-
recycling in Nordrhein-Westfalen.
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sich der Verbrauch infolge des demografi-
schen Wandels automatisch auf ein nach-
haltiges Maß reduzieren wird, ist nicht 
begründet. Gerade in einem ländlichen 
Raum – wie im Kreis Steinfurt – trifft die 
expansive Siedlungsentwicklung zuneh-
mend auf sich wandelnde Flächennut-
zungsansprüche, wie etwa durch den Aus-
bau von erneuerbaren Energien5. Um die 
ehrgeizigen Bundes- und Landesziele zu 
erreichen, ist es auch aus Sicht des Kreises 
Steinfurt noch ein langer Weg. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  61.12.02

Flächenverbrauch, kommen infolge des 
Klimawandels und des Anbaus von nach-
wachsensenden Rohstoffen neue Aufga-
ben hinzu. Als Beispiel ist hier das Projekt 
„Energieautark 2050“ des Kreises Steinfurt 
zu nennen. Eine Möglichkeit, sich diesen 
Herausforderungen zu stellen, ist neben 
der Berücksichtigung des Schutzgutes 
„Boden“ in der Eingriffs- Ausgleichsbilan-
zierung die Förderung der Bodenbewusst-
seinsbildung. 
Auch wenn das in den letzten Jahren 
gestiegene Bodenbewusstsein erste Erfolge 
zeigt, so wird sich in der Wachstumsregion 
Kreis Steinfurt die Flächeninanspruchnah-
me für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
ohne weitergehende Anstrengungen nicht 
gravierend verringern. Die Hoffnung, dass 

Brachflächen stellen sie nach wie vor ein 
wesentliches Hemmnis beim Flächenrecyc-
ling dar. Allerdings sind diese in der Regel 
technisch beherrschbar und gelten deshalb 
inzwischen auch auf Seiten der Investoren 
nicht länger als Ausschlusskriterium (Stich-
wort: Discounter-Märkte). 
Insbesondere hier kann eine bodenschutz-
bezogene Eingriff- und Kompensations-
berechnung positiv Einfluss nehmen wie 
zum Beispiel durch Gutschriften für Teil- 
oder Vollentsiegelungen, Bodenauf oder 
-abtrag als auch Bodenlockerungen. Die 
Herausforderungen an den vorsorgen-
den Bodenschutz insbesondere bei den 
Unteren Bodenschutzbehörden nehmen 
weiterhin zu. Zu den bekannten Gefahren 
wie Schadstoffbelastung, Erosion und auch 

Am Aktionstag „Boden zieht Kreise“ wurden unter anderem 
verschiedene Bodenfunktionen wie das Wasserhaltvermögen 
anschaulich präsentiert.  Foto: Kreis Steinfurt

Die Einweihung des Lernstandortes „Boden und historische Land-
nutzung“ fand im September 2010 in Lienen-Kattenvenne statt. 
 Foto: Kreis Steinfurt

5  Kreis Steinfurt (2012): Regionale integrierte 
Bioenergiestrategie – Zukunftskreis Steinfurt.

Eckpunkte zum Entwurf des Gemeinde-
finanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014) 

Das Landeskabinett hat am 16. Juli 2013 Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) beschlossen. Der Land-
kreistag Nordrhein-Westfalen und der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen haben hierzu eine gemeinsame Stellung-
nahme verfasst, die nachstehend dokumentiert wird.

1.  Zum vorgesehenen  
Verbundsatz

Die Lage in den kommunalen Haushalten 
bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfi-
nanzen und aller weiteren Maßnahmen 
der Landesregierung weiter angespannt. 
So hat die diesjährige Haushaltsumfrage 
des Städte- und Gemeindebundes NRW 
unter seinen 359 Mitgliedskommunen 
gezeigt, dass nur 37 Mitgliedskommunen 
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt 
erreichen: Dies bedeutet, dass weniger 

als 10 % der Mitgliedskommunen den 
eigentlich von der Gemeindeordnung als 
Normalfall geforderten Zustand erreichen. 
Dies gilt, obwohl die Umlageentwicklung 
bei den Kreisen, der Städteregion Aachen 
und den Landschaftsverbänden selbst 
bei gewaltigem Eigenkapitaleinsatz nicht 
annährend mit der eingetretenen Auf-
wandssteigerung mithält: Die seit 2009 
eingetretene Zunahme des jährlichen 
Gesamtaufwands der Kreise/Städteregion 
und Landschaftsverbände um 2,67 Mrd. 
Euro kann durch die Zunahme der Schlüs-

selzuweisungen (+124,6 Mio. Euro) und 
die des Aufkommens aus der allgemeinen 
Umlage (+784 Mio. Euro) selbst bei seit-
herigem Eigenkapitaleinsatz von 1,02 Mrd. 
Euro nicht aufgefangen werden. Zwischen 
Schlüsselzuweisungs- und Umlagestei-
gerung sowie Eigenkapitaleinsatz auf der 
einen und Aufwandsteigerung auf der 
anderen Seite klafft in den Haushaltsjahren 
2010 bis 2013 eine Lücke von insgesamt 
732 Mio. €. 
Die Steigerung der allgemeinen Umlage der 
Kreise/Städteregion in den Jahren 2009 bis 
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verbände fordern daher unverändert eine 
folgerichtige Grunddatenaktualisierung 
auf Basis der gesicherten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse des FiFo-Gutachtens der 
Landesregierung:Aus unserer Sicht ist die 
Frage der Umsetzung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse keine Frage der Kommunika-
tion, sondern der nun notwendigen Ent-
scheidung der Landesregierung. Eine Neu-
auflage der ifo-Kommission unter neuem 
Namen verspricht keine neuen Erkenntnis-
se und ist nicht erforderlich.
Wir fordern daher – wie bereits in unserer 
Stellungnahme zum FiFo-Gutachten der 
Landesregierung vom 08.05.2013 umfas-
send dargelegt (vgl. EILDIENST LKT NRW 
Nr. 5/Mai 2013, S. 179 ff) – unverändert 
eine Umsetzung der wissenschaftlichen 
Ergebnisse des FiFo-Gutachtens. So den 
Übergang auf die mathematische Stan-
dardmethode der aggregierten Kleinst-
Quadrate-Regression (pooled OLS), die 
Umstellung vom Zuschussbedarf II auf 
Auszahlungen aaD, einen Einstieg in die 
Teilschlüsselmassenanpassung auf Grund-
lage einer Relation der Auszahlungen 
aaD der drei Gebietskörperschaftsgrup-
pen, die Anpassung der Gewichtung der 
Bedarfsmessungsindikatoren auf der nach 
Umstellung auf Auszahlungen aaD und bei 
Anwendung der pooled OLS bestehenden 
Grundlage und eine Berücksichtigung der 
gemeindlichen Einnahmekraft durch fik-
tive Hebesätze mit Blick auf eine größen-
klassenabhängige Differenzierung. Zudem 
muss eine dringende Nachbearbeitung 
bei der Methode der Regressionsanalyse, 
der Teilschlüsselmassenabgrenzung mit 
Bezug auf die Berücksichtigung der Sozial-
aufwendungen und der Spezifikation des 
Soziallastenansatzes (Wahl eines Mischin-
dikators) erfolgen.

3.  Zu den Strukturen und 
Parametern des GFG 2014 
im Einzelnen

Zur Vermeidung von Wiederholungen 
wird auf jeden Punkt unserer Stellungnah-
me vom 08.05.2013 zum FiFo-Gutachten 
der Landesregierung verwiesen, die wir 
nochmals beifügen (Anlage):
a) Verbundsatz
  Der Verbundsatz muss mittelfristig auf 

das bis 1984/1985 bestehende Niveau 
von 28,5 v.H. angehoben werden (Anla-
ge, unter B.1.1).

b) Datengrundlage
  Es muss eine Umstellung vom Zuschuss-

bedarf II auf Auszahlungen aaD (Anla-
ge, unter B.2.2) bei Übergang auf die 
mathematische Standardmethode der 
aggregierten Kleinst-Quadrate-Regres-
sion (pooled OLS) erfolgen (Anlage, 
unter B.2.1).

der Gesetzgeber den kommunalen Finanz-
ausgleich sachgerecht, folgerichtig und 
ohne Anlegung willkürlicher Gesichtspunk-
te zu gestalten hat und daher Korrektur-
bedarfe vollziehen muss, die sich aus einer 
aktuelleren Datengrundlage ergeben. 
Die mit den vorliegenden Eckpunkten 
angekündigten Veränderungen bleiben 
jedoch hinter den vom FiFo-Institut als 
Grunddatenaktualisierung empfohlenen 
Maßnahmen zurück, weil
1.  nicht zunächst auf die für eine Grund-

datenanpassung nach zum 01.01.2009 
erfolgtem, vollständigem Übergang auf 
das Neue Kommunale Finanzmanage-
mant (NKF) erforderliche Grundlage der 
Auszahlungen aaD umgestellt wird,

2.  die Vorschläge zur Umstellung auf eine 
Mehrjahresdatenbasis (pooled OLS) 
unberücksichtigt bleiben und

3.  die Anpassung des Soziallastenansatzes 
nicht unmittelbar vollständig umgesetzt 
wird.

Die Eckpunkte entwerfen damit das 
Bild einer Grunddatenanpassung alten 
Zuschnitts auf Grundlage des durch das 
Sachverständigengutachten 1987 konzi-
pierten Zuschussbedarfs IIa – einer kame-
ralistischen Größe – für die seit dem Jahr 
2009, auf das sich die zu den vorgesehe-
nen Gewichtungen führende Regressi-
onsanalyse stützen soll, keine statistische 
Grundlage mehr besteht. Soweit die vor-
gesehenen Gewichtungen also tatsäch-
lich das Ergebnis einer Regressionsana-
lyse alten Zuschnitts sein sollten, müs-
sten hiervor – was nicht offengelegt wird 
– zunächst die allein noch bestehenden 
doppischen Daten in kamerale „übersetzt“ 
und in einen Zuschussbedarf IIa eingefügt 
worden sein. Wie fehleranfällig schon der-
artige Vorgänge in der Statistik sind, hat 
spätestens die Neuberechnung der struk-
turellen Lücke nach dem Stärkungspaktge-
setz offen gelegt. 
Der kreisangehörige Raum wird das 
dadurch erreichte Ergebnis nicht als fol-
gerichtige GFG-Veränderung akzeptieren 
können, zumal es für ihn fast keine relative 
Verbesserung bedeutet:
Der Anteil des kreisangehörigen Raums an 
der verteilbaren Schlüsselmasse wird nach 
vorliegenden Simulationsberechnungen 
des kreisangehörigen Raums auf Grund-
lage der vorliegenden Eckpunkte mit etwa 
46,9 % nur etwa 1,6 % höher liegen als 
im GFG 2013 (45,3 %). Der Anteil kreisan-
gehöriger Gemeinden an der Gemeinde-
schlüsselmasse wird dabei nahezu unver-
ändert 37,7 % betragen (GFG 2013: 37,2 
%). Dies obwohl – auch nach dem Zensus 
– etwa 60% der Bevölkerung im kreisan-
gehörigen Raum leben.
Kreise / Städteregion, kreisangehörige 
Städte und Gemeinden und Landschafts-

2013 entspricht gerade einmal der kumu-
lierten Steigerung in drei einzelnen Sozial-
leistungsbereichen (Kosten der Unterkunft, 
Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld) und 
der Zunahme der Landschaftsumlagezahl-
last der Kreise/Städteregion im gleichen 
Zeitraum (+444 Mio. Euro). Steigerungen 
in sonstigen Sozialleistungsbereichen oder 
im Personal- und Sachaufwand aller ande-
ren Verwaltungsbereiche werden dadurch 
nicht abgedeckt. Bei den Landschaftsver-
bänden ist die Lage entsprechend, denn in 
ihren Haushalten wird die Steigerung der 
Landschaftsumlage in den Jahren 2009 bis 
2013 schon von der Steigerung der Auf-
wendungen für die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen um 120 
Prozent übertroffen. Dass die damit vorlie-
gende strukturelle Lücke durch Aufwands-
reduzierungen an anderer Stelle ausge-
glichen werden kann, ist angesichts ihres 
Umfangs illusorisch.
Vor diesem Hintergrund wird es nur dann 
gelingen, die Haushaltssituation der Kom-
munen Nordrhein-Westfalens zu verbes-
sern, wenn der Verbundsatz mittelfristig 
wieder auf das bis 1984/1985 bestehende 
Niveau von 28,5 v. H. angehoben wird. 
Die Absenkung des Verbundsatzes auf 
nur noch nominelle 23 v. H. entzieht den 
Kommunen jährlich – gemessen an der den 
Eckpunkten zum Entwurf eines GFG 2014 
zugrundeliegenden Verbundmasse – 2,3 
Mrd. Euro. Dabei weisen die Haushalte 
der Kommunen landesweit nach dem dem 
Stärkungspakt zugrundeliegenden Gut-
achten der Landesregierung selbst bei einer 
rein kameralen Betrachtung ein jährliches, 
konjunkturzyklusbereinigtes, strukturelles 
Defizit in Höhe von ca. 2,155 Mrd. € zzgl. 
Zinsen für bestehende Liquiditätskredite, 
mithin in Höhe von etwa 2,5 Mrd. € auf. 
Daher dürfte die Hauptursache der kom-
munalen Unterfinanzierung in Nordrhein-
Westfalen in der Absenkung des Verbund-
satzes in den Jahren 1984/1985 liegen, die 
zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses 
der Kommunalverschuldung in Nordrhein-
Westfalen markiert.

2.  Zur Frage der  
Grunddatenaktualisierung

Die vorliegenden Eckpunkte zum Entwurf 
eines GFG 2014 sehen die Vornahme von 
Schritten vor, denen seitens der Landes-
regierung der Charakter einer Grundda-
tenaktualisierung beigelegt wird. Dabei 
handelt es sich um die Veränderungen der 
Hauptansatzstaffel, der Nebenansätze und 
des zur Normierung der Gewerbesteuer-
kraft genutzten fiktiven Hebesatzes.
Die damit einhergehenden Veränderun-
gen werden grundsätzlich begrüßt, da sie 
in Anbetracht der Maßgabe erfolgen, dass 
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gung der Vor- und Nachteile diskutiert  
werden.

g) Demografiefaktor
  Die Anwendung des Demografiefak-

tors zur Abmilderung der Ergebnisse des 
Zensus 2011 ist u. E. sachgerecht. Zwar 
war der Demografiefaktor bei dessen 
Einführung nicht dazu gedacht, Bevöl-
kerungszahlentwicklungen aufgrund 
neuer statistischer Zählungen aufzufan-
gen. Mit der Geltung des Demografie-
faktors auch für die Einbeziehung der 
Zensus 2011-Ergebnisse wird aber mit 
bestehendem Instrumentarium dem 
Umstand Rechnung getragen, dass eini-
ge Kommunen zum Teil erheblich von 
den Zensus 2011-Ergebnissen nega-
tiv betroffen und auf die Abmilderung 
angewiesen sind. 

h) Sonderbedarfszuweisungen
  Wir begrüßen die Absicht, an den Son-

derbedarfszuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände zur Überwin-
dung außergewöhnlicher oder unvor-
hersehbarer finanzieller Belastungssitua-
tionen auch im Jahr 2014 festzuhalten. 
Die Kurortehilfe, die Abwassergebüh-
renhilfe, die Aufwendungshilfe für die 
Gaststreitkräfte und die landschaftliche 
Kulturpflege sind für die betroffenen 
Städte und Gemeinden unverzichtbar, 
da die besonderen Bedarfssituationen 
vor Ort mit dem Schlüsselzuweisungs-
system und den sonstigen pauschalen 
Zweckzuweisungen und Investitions-
pauschalen nicht abgegolten werden.

Wir bitten Sie, diese Anmerkungen bei der 
Erarbeitung des Gesetzentwurfs zu berück-
sichtigen

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  20.30.00

tung des Soziallastenansatzes aus. Die 
Gewichtung ist bereits im GFG 2014 auf 
den regressionsanalytisch ermittelten 
Wert von 12,4 festzulegen. Die Abmil-
derung der Anpassung halten wir hier 
nicht für erforderlich. Hintergrund ist, 
dass – anders als bei der Entwicklung 
in die andere Richtung – der Sprung 
von 15,3 auf 12,4 von den finanziellen 
Auswirkungen her gesehen längst nicht 
so dramatisch ist wie seinerzeit bei der 
Höhergewichtung des Soziallastenan-
satzes.

  Die mit einer Einwohnergewichtung ein-
hergehende Einwohnerveredelung nach 
der Hauptansatzstaffel ist angesichts 
ihrer wissenschaftlichen und rechtlichen 
Unhaltbarkeit abzuschaffen: Alle Ein-
wohner aller Gemeinden müssen mit 
dem einheitlichen Gewicht von 100 Pro-
zent in die Bemessung des Hauptansat-
zes eingehen (Anlage, unter B 2.7).

f)  Zusätzliche  
Nachbearbeitungsbedarfe

  Es muss eine ergänzende dringende 
Nachbearbeitung erfolgen, die die Fra-
gen der Methode der Regressionsana-
lyse und Möglichkeiten zu ihrer Opti-
mierung (Anlage, unter B.3.1) der Teil-
schlüsselmassenabgrenzung mit Bezug 
auf die Berücksichtigung der Sozialauf-
wendungen (Anlage, unter B.3.2) und 
der Spezifikation des Soziallastenansat-
zes (Wahl eines Mischindikators, Anla-
ge, unter B.3.3) betrifft. 

  Zudem müssten eine Umstellung auf 
die Größen „Aufwand / Ertrag“ („ech-
tes NKF“) (Anlage, unter B.4.1), eine 
Änderung des Referenzzeitraums für 
die Ermittlung der Steuerkraft (Mehrjah-
reszeitraum, Anlage, unter B.4.2) und 
die Wiedereinführung von Kopfbeträ-
gen (Anlage, unter B.4.3) unter Abwä-

c)  Aufteilung der  
Gesamtschlüsselmasse

  Es muss ein Einstieg in eine Teilschlüssel-
massenanpassung auf Grundlage einer 
Relation der Auszahlungen aaD der drei 
Gebietskörperschaftsgruppen vorge-
nommen werden (Anlage, unter B.2.3).

d) Einnahmekraftermittlung
  Die gemeindliche Einnahmekraft muss 

unter Nutzung nach Gemeindegrößen-
klassen gestaffelter fiktiver Hebesätze 
ermittelt werden (Anlage, unter B.2.8). 
Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens 
bestätigen den Befund, dass es einen 
signifikanten Zusammenhang zwischen 
der tatsächlichen Hebesatzhöhe einer-
seits und der Einwohnerzahl ande-
rerseits gibt. Die gestaffelten fiktiven 
Hebesätze bilden die tatsächliche Hebe-
satzlandschaft in Nordrhein-Westfalen 
deutlich realitätsgerechter ab als einheit-
liche fiktive Hebesätze. Nach unserer 
Auffassung – aber auch gestützt durch 
entsprechende Aussagen aus der Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofs 
NRW – ist es in erster Linie Aufgabe der 
Steuerkraftberechnung im kommunalen 
Finanzausgleich, die Steuerkraft einer-
seits fiktiv (und damit gestaltungsun-
abhängig), auf der anderen Seite aber 
auch realitätsnah zu erfassen.

e)  Gewichtung der zur Normierung der 
fiktiven Bedarfe genutzten Ansätze

  Die zur Normierung der fiktiven Bedarfe 
genutzten Ansätze müssen auf der vor-
stehend unter a) ausgeführten Daten-
grundlage gewichtet werden (Anlage, 
unter B.2.4 [zum Soziallastenansatz], 
unter B.2.5 [zum Hauptansatz], unter 
B.2.6 [zum Zentralistäts- und zum Flä-
chenansatz]).

  Dabei sprechen wir uns gegen die vor-
gesehene Verzögerung der Neugewich-

Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände NRW zu den Eckpunkten für eine 
Solidaritätsumlage im Stärkungspaktgesetz 

Zu den seitens der Landesregierung vorgestellten Eckpunkten für eine Solidaritätsumlage haben die kommunalen Spitzenverbände 
NRW – Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund – gemeinsam die nachstehend dokumentierte Stellungnahme ver-
fasst.

Wir haben uns auch in der Vergangen-
heit nicht generell einem Gespräch 

über eine kommunale Mitfinanzierung des 
Stärkungspaktes Stadtfinanzen verschlos-
sen. Wir halten es aber nach wie vor für 
nicht akzeptabel, dass die notwendige 
Ausweitung der Entschuldungs- und Kon-
solidierungshilfen auf eine zweite Stufe 
allein aus kommunalen Komplementär-

mitteln finanziert werden soll. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass fehlende Finanzmittel 
des Bundes und des Landes im Wege der 
interkommunalen Solidarität durch eine 
GFG-Befrachtung und eine Abundanzum-
lage aufgebracht werden sollen. Solche 
Instrumente könnten allenfalls dann dis-
kutiert werden, wenn das Land zu einer 
seiner Verantwortung entsprechenden 

Finanzierung der zweiten und möglicher 
weiterer Hilfestufen im Sinne eines nach-
haltigen Gesamtkonzepts bereit wäre. 
Durch die vorgesehene Kombination von 
GFG-Befrachtung einerseits und Solidar-
umlage andererseits würden indes den 
betroffenen Kommunen bis zum Ende der 
Laufzeit des Stärkungspakts Finanzmittel 
in einer Größenordnung von rd. 1,8 Mrd. 
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weisungsempfängern erbracht werde. Die 
grundlegenden Mängel der kommunalen 
Komplementärfinanzierung lassen sich 
nicht dadurch heilen, dass der Kreis der 
herangezogenen Kommunen aus Grün-
den einer „Gleichbehandlung im Unrecht“ 
weiter ausgedehnt wird. 
Wir sehen vielmehr das Land in der Ver-
antwortung, eine ausreichende und auf-
gabengerechte Finanzausstattung der 
Kommunen insgesamt unter Beachtung 
der verfassungsrechtlich geschätzten Min-
destfinanzausstattung zu gewährleisten. 
Unsere wiederholt vorgetragene Bitte nach 
einer Aufstockung der Landesmittel für 
den Stärkungspakt und einer Erhöhung der 
Verbundquote ist auch deshalb gerechtfer-
tigt, weil das Land der kommunalen Fami-
lie jedes Jahr durch die seit 1985 erfolgte 
Absenkung der Verbundquote von 28,5 % 
auf nunmehr nominal 23 % (faktisch 21,83 
%) jährlich rd. 2 Mrd. Euro vorenthält. 
Wegen dieser grundsätzlichen Kritik sehen 
wir von weitergehenden Ausführungen zur 
konkreten Ausgestaltung der sog. Solidari-
tätsumlage ab.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  20.50.09

zip, da die strukturelle Unterfinanzierung 
der kommunalen Familie insgesamt, nicht 
aber die Haushalts- und Finanzwirtschaft 
der übrigen Kommunen, die der Schlüs-
selzuweisungsempfänger ebenso wie die 
der „nachhaltig finanzstarken“ Kommu-
nen, Ursache für die skizzierten Probleme 
der Stärkungspaktkommunen ist. Umver-
teilung innerhalb der kommunalen Ebene 
kann das Problem einer strukturellen 
Unterfinanzierung der kommunalen Ebene 
nicht lösen. Auch die „nachhaltige Abun-
danz“ ist nicht Ausdruck von „Reichtum“, 
sondern das Ergebnis des Zusammenspiels 
diverser Finanzausgleichsparameter wie 
der Dotierung der Finanzausgleichsmasse 
und der interkommunalen Bedarfs- und 
Steuerkraftunterschiede. Von den poten-
tiell im Jahre 2014 für eine Solidarumlage 
in Betracht kommenden Kommunen ist 
schon jetzt mehr als jede vierte selbst in der 
Haushaltssicherung bzw. im Nothaushalt.
Die vorgesehene Einführung einer Abund-
anzumlage kann deshalb auch nicht mit 
Gerechtigkeitserwägungen dahingehend 
begründet werden, dass die Heranziehung 
der abundanten Kommunen geboten sei, 
damit der kommunale Finanzierungsbei-
trag nicht vorrangig von den Schlüsselzu-

Euro entzogen, obwohl ihnen bereits jetzt 
nur in wenigen Ausnahmefällen der struk-
turelle Haushaltsausgleich gelingt. Diese 
Mittel fehlen dann für dringend benötig-
te Investitionen und verschlechtern weiter 
die ohnehin schon prekäre Situation der 
NRW-Kommunen im Wettbewerb mit 
Kommunen aus anderen Bundesländern. 
Aus diesem Grund haben wir auch die im 
GFG veranschlagte Befrachtung mehrfach 
abgelehnt, die vorrangig die Schlüsselzu-
weisungskommunen trifft. Letztere sehen 
sich auf diesem Weg mit einer Abschöp-
fung ihnen zustehender Mittel konfron-
tiert, obwohl sie – anders als das Land – 
keine Mitverantwortung für die am Stär-
kungspakt Stadtfinanzen teilnehmenden 
Finanzprobleme tragen und ebenfalls unter 
enormen Haushalts- und Finanzproblemen 
leiden, ohne selbst aber Entschuldungs- 
und Konsolidierungshilfen zu erhalten. 
Diese Grundprobleme der kommuna-
len Komplementärfinanzierung bestehen 
unverändert fort. Sie werden durch die 
jetzt vorgestellten Eckpunkte für eine Soli-
daritätsumlage nicht gelöst, sondern im 
Gegenteil verbreitert. Auch die über eine 
Solidaritätsumlage angestrebte Abschöp-
fung widerspricht dem Verursacherprin-

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für 
Kommunalpolitik des Landtags zum Antrag 
„Kommunen fair behandeln – NRW braucht 
eine verlässliche und transparente Informa-
tionsgrundlage zum kommunalen Finanzbedarf“

Am 13.09.2013 fand auf Antrag der Fraktion der FDP (LT-Drs. 16/2883) eine öffentliche Anhörung des Ausschusses für Kommu-
nalpolitik zum Thema „Kommunen fair behandeln – NRW braucht eine verlässliche und transparente Informationsgrundlage zum 
kommunalen Finanzbedarf“ im Landtag statt. Im Vorfeld zu dieser Anhörung haben der Landkreistag NRW und der Städte- und 
Gemeindebund NRW eine gemeinsame Stellungnahme verfasst, die nachstehend dokumentiert wird.

I. Zur Ausgangslage

Die Schilderungen des Antrags zur Aus-
gangslage geben die Hintergründe und 
Entwicklungen zutreffend wieder: Eine 
Bedarfsmessung im Sinne einer Feststel-
lung, wie hoch der kommunale Finanz-
bedarf tatsächlich jährlich ist, hat es in 
Nordrhein-Westfalen bislang – wie in den 
meisten anderen Flächenländern auch – 
nie gegeben. Der jährlichen Verteilung 
des landesseitig vorgesehenen kommuna-
len Anteils an den Gemeinschaftssteuer-
einnahmen im Rahmen des jährlichen 
Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 
werden lediglich fiktive Bedarfe zugrunde 
gelegt, die zudem normiert werden. Diese 
werden jedoch nicht genutzt, um einen 
tatsächlichen kommunalen Gesamtbedarf 

auszudrücken, der Grundlage der Entschei-
dung des Landesgesetzgebers zur kommu-
nalen Finanzausstattung wäre (vertikaler 
Finanzausgleich). Sie dienen nur dazu, die 
Parameter festzulegen, nach denen die 
Verteilung der ohne jede Bedarfsmessung 
festgelegten Mittel auf die Kommunen 
erfolgt (horizontaler Finanzausgleich). Da 
die Bedarfsermittlung im kommunalen 
Finanzausgleich ihrerseits abhängt von 
der zur Verfügung stehenden Verteilmas-
se, liegt die Untauglichkeit zur Ableitung 
eines absoluten Finanzbedarfs auch auf 
der Hand.
Entsprechend hatte die Kommission zur 
Beratung der Empfehlungen des Instituts 
für Wirtschaftsforschung an der Univer-
sität München (ifo-Kommission) in ihrem 
Abschlussbericht bedauert, dass im Gut-

achten keine Alternativen zu den bisher bei 
der Abwägungsentscheidung bezüglich 
der Höhe von Finanzausgleichsmasse und 
Verbundsatz herangezogenen Kriterien 
Finanzierungssaldo, Schuldenstand und 
Zinsbelastung aufgezeigt werden konn-
ten (ifo-Kommission, Abschluss bericht 
vom 25.06.2010, LT-Vorlage 15/21 vom 
05.07.2010. S. 78 [Ziffer 13]). Sie hat 
damit auf einen Mangel Bezug genom-
men, der zentrales Thema der Anhörung 
der Sachverständigen vor der ifo-Kom-
mission am 04.09.2009 war (vgl. dazu das 
Protokoll der Anhörung, ifo-Kommission, 
aaO, S. 207 ff.).
Auch wenn der Verfassungsgerichtshof 
Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) 
zutreffend darauf hingewiesen hat, dass 
das jährliche GFG den kommunalen Finanz-
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und insbesondere in Folge des Anstiegs 
der Sozialleistungen in den letzten Jahren 
stark zugenommen hat. So sind die kom-
munalen Zuschussbedarfe von 1980 bis 
2006 um 144,5 Prozent gestiegen, wäh-
rend die Schlüsselmasse im Verbund nur 
um 62 Prozent stieg (ifo-Kommission, 
aaO, S. 188 und 198). Mittlerweile setzt 
sich in der verfassungsrechtlichen Judikatur 
die Erkenntnis durch, dass es zu den ver-
fahrensrechtlichen Mindestanforderungen 
an eine Finanzausgleichsentscheidung des 
Landesgesetzgebers gehört, dass er die 
tatsächlichen Finanzbedarfe der Kommu-
nen zuvor ermittelt.
(HessStGH, Urt. v. 21.05.2013 – P.St. 2361 
–, S. 27 f.; LVerf Bbg, Urt. v. 16.09.1999 
– VfGBbg 28/98 –, LVerfGE 10, 237, 243 
ff.; LVerfG M-V, Urt. v. 11.05.2006 – 1/05 
u.a. –, juris, Rn. 148 f.; StGH Nds., Urt. v. 
04.06.2010 – StGH 1/08 –, juris, Rn. 64, 
80; ThürVerfGH, Urt. v. 02.11.2011 – 28 
VerfGH 13/10 –, juris, Rn. 75, 79; VerfGH 
RP, Urt. v. 14.02.2012 – VGH N 3/11 –, 
DVBl. 2012, 432, 434; StGH B-W, Urt. v. 
10.05.1999 – GR 2/97 –, LVerfGE 10, 3, 
29 ff.; Bay-VerfGH, Urt. v. 28.11.2007 – 
Vf. 15-VII-05 –, juris, Rn. 174 ff.)
Ein solches Bemühen setzt voraus, dass der 
Landesgesetzgeber verfügbare Methoden 
und vorhandene Erkenntnisquellen so gut 
wie möglich ausschöpft, um zu einer objek-
tivierbaren Datengrundlage zu gelangen, 
auf deren Grundlage er seine Entscheidun-
gen nach Art. 79 der Landesverfassung 
Nordrhein-Westfalen ermessensgerecht 
stützen kann.

III.  Möglichkeit der Ermitt-
lung des Finanzbedarfs

Der Städte- und Gemeindebund NRW und 
der Landkreistag NRW sind sich durchaus 
bewusst, dass in der Finanzwissenschaft 
die Frage der Möglichkeit einer objekti-
ven Ermittlung des Finanzbedarfs mitun-
ter kontrovers diskutiert und beantwortet 
wird (vgl. die Nachweise bei Boettcher, Zur 
Frage der kommunalen Mindestfinanzaus-
stattung, DÖV 2013, S. 460 ff.).
In der Tendenz überwiegt aber die Über-
zeugung, dass eine willkürfreie und sach-
lich begründete Abschätzung des kom-
munalen Ausgabenbedarfs leistbar ist, 
wenn die Anforderungen an die Maßstäbe 
nicht überspannt werden. Dabei bietet die 
Rechtsprechung des VerfGH NRW eine 
Orientierung, die hierzu fordert, dass der 
Gesetzgeber zwar keine abschließende und 
bis in jedes Detail gehende Bestimmung 
des Finanzbedarfs vornehmen, sich aber 
um eine möglichst realitätsnahe Ermittlung 
des Aufwandes „bemühen“ muss (VerfGH 
NRW, Urt. v. 19.07.2011 – VerfGH 32/08 
– NRWE, Rn. 75). Da Systeme zur kom-

Bei den Landschaftsverbänden ist die Lage 
entsprechend, denn in ihren Haushalten 
wird die Steigerung der Landschaftsum-
lage in den Jahren 2009 bis 2013 schon 
von der Steigerung der Aufwendungen für 
die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen um 93 Prozent übertrof-
fen. Dass die damit vorliegende strukturel-
le Lücke durch Aufwandsreduzierungen an 
anderer Stelle ausgeglichen werden kann, 
ist angesichts ihres Umfangs illusorisch.
Da die Haushalte der Kommunen landes-
weit bereits nach dem dem Stärkungspakt 
zugrundeliegenden Gutachten der Landes-
regierung selbst bei einer rein kameralen 
Betrachtung ein jährliches, konjunktur-
zyklusbereinigtes, strukturelles Defizit in 
Höhe von ca. 2,155 Mrd. € zzgl. Zinsen 
für bestehende Liquiditätskredite, mithin in 
Höhe von etwa 2,5 Mrd.€ aufweisen und 
die Absenkung des Verbundsatzes nach 
1984 von 28,5 v. H. auf nur noch nominel-
le 23 v. H. ihnen jährlich – gemessen an der 
den Eckpunkten zum Entwurf eines GFG 
2014 zugrundeliegenden Verbundmasse – 
2,3 Mrd. Euro entzieht, liegt nahe, dass die 
kommunale Finanzausstattung nicht aus-
reichend bemessen ist. Tatsächlich dürfte 
die Hauptursache der kommunalen Unter-
finanzierung in Nordrhein-Westfalen in 
der Absenkung des Verbundsatzes in den 
Jahren 1985/1986 liegen, die zeitlich auch 
den Beginn des Aufwuchses der Kommu-
nalverschuldung in Nordrhein-Westfalen 
markiert. Auch unabhängig davon, ob 
der Landesgesetzgeber auf eine etwaige 
Bedarfsmessung mit einer Wiederherstel-
lung des bis 1984 bestehenden Verbund-
satzniveaus von 28,5 v. H. reagiert, ist es 
von zentraler Bedeutung, dem Gesetz-
geber die bestmögliche Grundlage einer 
informierten, auf objektiven Grundlagen 
erfolgenden Entscheidung zu geben.
Diese ist erforderlich, denn derzeit wird 
seit inzwischen 27 Jahren eine Dotierung 
des GFG in Höhe eines Verbundsatzes von 
nominal 23 v.H. vorgesehen, obwohl die 
Frage ihrer Angemessenheit weder seiner-
zeit noch seither finanzwissenschaftlich 
untersucht wurde. Diese seit 27 Jahren 
unveränderte Fortführung des Nominal-
verbundsatzes ist finanzwissenschaftlich 
nicht begründbar, da der – im Verhältnis 
der Verwaltungsausgaben gemessene – 
Kommunalisierungsgrad der Verwaltung 
in Nordrhein-Westfalen mit Abstand der 
bundesweit höchste ist
(vgl. Michels/Schramm, Ergebnisbericht 
der Benchmark-Analyse über die Ausga-
ben Nordrhein-Westfalens im Vergleich zu 
anderen Bundesländern – Systematischer 
Überblick über die Ausgabensituation des 
Landes und Identifizierung von Konsolidie-
rungspotenzialen, Frankfurt 2012, S. 31; 
ifo-Kommission, aaO, S. 179).

ausgleich nicht abschließend abbilde, da 
die kommunale Finanzausstattung in einer 
Gesamtschau aller Finanzbeziehungen 
zwischen Land und Kommunen betrach-
tet werden müsse (vgl. VerfGH NRW, Urt. 
v. 19.07.2011 – VerfGH 32/08 – NRWE, 
Rz. 46 ff.), ist doch die Frage der Höhe des 
in den Finanzbeziehungen zwischen Land 
und Kommunen jährlich insgesamt abzu-
geltenden Bedarfs bislang unbeantwortet 
geblieben.

II.  Finanzbedarfsbestimmung 
ist erforderlich und  
dringend

Dabei drängt die Frage nach der Bestim-
mung des Finanzbedarfs, denn nach 
unserer Einschätzung bleibt die Lage in 
den kommunalen Haushalten trotz des 
Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller 
weiteren Maßnahmen der Landesregie-
rung angespannt. So hat die diesjähri-
ge Haushaltsumfrage des Städte- und 
Gemeindebundes NRW unter seinen 359 
Mitgliedskommunen gezeigt, dass nur 
37 Mitgliedskommunen einen strukturell 
ausgeglichenen Haushalt erreichen: Dies 
bedeutet, dass weniger als 10 % der Mit-
gliedskommunen den eigentlich von der 
Gemeindeordnung als Normalfall gefor-
derten Zustand erreichen. 
Dies gilt, obwohl die Umlageentwicklung 
bei den Kreisen, der Städteregion Aachen 
und den Landschaftsverbänden selbst 
bei gewaltigem Eigenkapitaleinsatz nicht 
annährend mit der eingetretenen Auf-
wandssteigerung mithält: Die seit 2009 
eingetretene Zunahme des jährlichen 
Gesamtaufwands der Kreise/Städteregion 
und Landschaftsverbände um 2,67 Mrd. 
Euro kann durch die Zunahme der Schlüs-
selzuweisungen (+124,6 Mio. Euro) und 
die des Aufkommens aus der allgemeinen 
Umlage (+784 Mio. Euro) selbst bei seit-
herigem Eigenkapitaleinsatz von 1,02 Mrd. 
Euro nicht aufgefangen werden. Zwischen 
Schlüsselzuweisungs- und Umlagestei-
gerung sowie Eigenkapitaleinsatz auf der 
einen und Aufwandsteigerung auf der 
anderen Seite klafft in den Haushaltsjahren 
2010 bis 2013 eine Lücke von insgesamt 
732 Mio. €. Die Steigerung der allgemei-
nen Umlage der Kreise/Städteregion in 
den Jahren 2009 bis 2013 entspricht gera-
de einmal der kumulierten Steigerung in 
drei einzelnen Sozialleistungsbereichen 
(Kosten der Unterkunft, Hilfe zur Pflege 
und Pflegewohngeld) und der Zunahme 
der Landschaftsumlagezahllast der Kreise/
Städteregion im gleichen Zeitraum (+444 
Mio. Euro). Steigerungen in sonstigen Sozi-
alleistungsbereichen oder im Personal- und 
Sachaufwand aller anderen Verwaltungs-
bereiche werden dadurch nicht abgedeckt. 
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Die Entscheidung einer Kommune für eine 
bestimmte Art der Aufgabenwahrneh-
mung liegt im Bereich ihres geschützten 
Selbstverwaltungsrechts. 
Dies bedeutet indes nicht, dass jede 
autonome Entscheidung auch (zu Lasten 
anderer) durch eine Finanzierung aus 
einem „solidarischen Topf“ honoriert wer-
den müsste. Die Frage der horizontalen  
Verteilung der Finanzausgleichsmittel ist 
indes nicht Gegenstand des vorliegenden 
Antrages.

IV. Schlussfolgerung

Da bisher keine Bestimmung des kommu-
nalen Finanzbedarfs in Nordrhein-West-
falen stattgefunden hat, verfügt der Lan-
desgesetzgeber derzeit über keine objekti-
vierbare Grundlage für seine Entscheidung 
darüber, welche Dotation des kommuna-
len Finanzausgleichs angemessen ist. Die 
alleinige Nutzung der Kriterien Finanzie-
rungssaldo, Schuldenstand und Zinsbela-
stung im Vergleich Land/Kommunen ohne 
eine ernsthafte Beschäftigung mit alter-
nativen Methoden dürfte nicht dauerhaft 
ausreichen, das verfassungsrechtlich erfor-
derliche Bemühen des Landesgesetzgebers 
um die Erreichung einer solchen Bedarfs-
bestimmung zu belegen. Diese Situation ist 
angesichts der Bedeutung des Themas für 
den Fortbestand der finanziellen Grund-
lagen der kommunalen Selbstverwaltung 
unbefriedigend.
Das dem Antrag zugrundeliegende Anlie-
gen sollte daher angegangen werden. 
Sofern – was zu hoffen ist – eine Unter-
suchung alternative Wege einer Ermitt-
lung des Finanzbedarfs aufzeigt, sind diese 
unter Berücksichtigung aller Vorzüge und 
Nachteile mit dem Status quo zu verglei-
chen und zu bewerten. Sodann ist eine 
Entscheidung über einen Methodenwech-
sel zu treffen.
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•	 	(Wie)	 Lässt	 sich	 finanzwissenschaftlich	
der Einfluss politisch-administrativer 
Entscheidungen auf einstehende Kosten 
isolieren?

•	 	Wie	wird	der	Finanzbedarf	für	freiwillige	
Aufgaben angemessen berücksichtigt?

•	 	Wie	 lassen	 sich	 vorhandene	 Erkennt-
nisse aus dem NKF für eine nicht mehr 
rein kameral orientierte Bemessung des 
Finanzbedarfs nutzen?

•	 	Wie	 kann	 man	 die	 unterschiedlichen	
Strukturen kommunaler Aufgaben-
erfüllung (z.B. Ausgliederungen, Priva-
tisierungen) bei der Bedarfsermittlung 
berücksichtigen?

•	 	In	 welchen	 zeitlichen	 Abständen	 müs-
sten weitere Grundfeststellungen erfol-
gen?

•	 	Wie	kann	ein	einmal	ermittelter	Bedarf	
bis dahin fortgeschrieben werden (etwa 
im Sinne einer Indizierung)?

•	 	Wären	Indizierungen	bei	Kosten	in	den	
großen Ausgabenblöcken „Soziales“, 
„Schule“ oder „Jugend und Familie“ 
überhaupt sinnvoll?

•	 …
Zwar kann auch eine Messung des kom-
munalen Finanzbedarfs kein Allheilmittel 
darstellen. Die mit dem Antrag angespro-
chene Bedarfsmessung könnte jedoch 
einen Einstieg in die Objektivierung der 
finanzwissenschaftlich bislang unbeant-
worteten Dotierungsfrage der kommu-
nalen Finanzausstattung ermöglichen, die 
– unabhängig von der nach dem FiFo-Gut-
achten der Landesregierung erforderlichen 
Aktualisierung der horizontalen Verteilung 
der Mittel – notwendig ist. Zwar würden 
bei den dabei erforderlichen Objektivie-
rungen u. U. Standardkostenannahmen 
getroffen werden müssen. Solche Grund-
lagen dürfen jedoch nicht zu einem Eingriff 
in das kommunale Selbstverwaltungsrecht 
führen und würden es auch nicht, soweit 
sie nicht zur Vorschreibung der Einhaltung 
einer spezifischen Aufgabenerfüllungs-
effizienz im jeweiligen Bereich missbraucht 
würden. 

munalen Bedarfsermittlung etwa in den 
Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen 
bereits existieren, gibt es reale Beispiele, 
die – unter Berücksichtigung sowohl der 
positiven als auch der negativen Erfahrun-
gen – für eine Untersuchung im Sinne des 
vorliegenden Antrages herangezogen wer-
den können.
Die Lösungsansätze in den vorgenannten 
Ländern zeigen, dass unabhängig von der 
Wahl etwa eines standardkostenorientier-
ten oder eines statistikorientierten Ansat-
zes keine Vollkostenerhebung stattfinden 
muss: Angesichts der Dominanz verschie-
dener Ausgabenblöcke, etwa des Blocks 
„Soziales“, auf den direkt und indirekt 
nahezu 70 Prozent der kommunalen Aus-
gaben zurückgehen, wäre zu erwägen, auf 
diese statistischen Ausgabenblöcke zuzu-
greifen, die Ermittlung nur in mehrjährigem 
Abstand zu wiederholen und dazwischen 
gewisse Dynamisierungen vorzusehen.
(vgl dazu: Cordes/Hardt/Schiller/Thiel, 
Überprüfung des kommunalen Finanzaus-
gleichs im Freistaat Thüringen, Gutachten 
im Auftrag des Thüringer Finanzministeri-
ums (TFM), Hannover 2012; Färber/Wie-
land/Salm/Wolff/Zeitz, Reform des kom-
munalen Finanzausgleichs in Thüringen, 
Speyer 2012)
In Sachsen-Anhalt werden vereinfachend 
sogar bei der vertikalen Finanzbedarfsbe-
stimmung im Wesentlichen sogar nur die 
Salden der laufenden Ausgaben und Ein-
nahmen, der Nettosteuereinnahmen und 
der landesseitigen Nettozahlungen mehre-
rer Jahre als Grundlage genutzt.
(vgl dazu: Ministerium der Finanzen des 
Landes Sachsen-Anhalt, Positionspapier 
Fortentwicklung des FAG / Erstellung des 
Gesetzentwurfs 2013 und 2014, Magde-
burg 2012)
Es liegt auf der Hand, dass bei der Ent-
wicklung einer tragfähigen Methodik zahl-
reiche schwierige Fragen zu beantworten 
sind, wobei die nachfolgende Auflistung 
keinesfalls den Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt:

Konstituierende Sitzung  
des Mittelstandsbeirats in Düsseldorf 

Landrat Manfred Müller, Kreis Paderborn, wurde in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses 
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in den nordrhein-westfälischen Mittelstandsbeirat 
berufen. Anlässlich der konstituierenden Sitzung des Beirats in Düsseldorf erhielt er Mitte Juli 2013 die Ernennungsurkunde aus den 
Händen von Wirtschaftsminister Garrelt Duin.

Der Mittelstandsbeirat ist – neben Clea-
ringstelle und Clearingverfahren – die 

dritte Säule des Ende 2012 verabschiede-
ten Mittelstandsförderungsgesetzes (GVBl. 
2012 S. 673), mit dem nach der Vorstel-

lung des Gesetzgebers die Leistungskraft 
der mittelständischen Wirtschaft erhalten 
und gestärkt werden soll. Ein Ziel, das 
angesichts der herausragenden Bedeutung 
mittelständischer Unternehmen – so haben 

in Nordrhein-Westfalen fast 79 Prozent 
aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten und knapp 82 Prozent der Auszu-
bildenden ihren Arbeits- beziehungsweise 
Ausbildungsplatz in einem kleineren oder 



367

ThemenThemen

ElektroIndustrie Nordrhein-Westfalen 
e.V.), Prof. Dr. Wolfang Schulhoff (Präsi-
dent Nordrhein-Westfälischer Handwerks-
tag), Achim Vanselow (Deutscher Gewerk-
schaftsbund), Bürgermeister Karl Ludwig 
Völkel (Städte- und Gemeindebund NRW), 
Prof. Dr. Friedrike Welter (Präsidentin des 
Instituts für Mittelstandsforschung Bonn).
Zum ersten Vorsitzenden des Mittelstands-
beirats wurde der Präsident des Nordrhein-
Westfälischen Handwerkstags Prof. Dr. 
Wolfgang Schulhoff gewählt, sein Stellver-
treter ist Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender 
des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses.
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Bauwens-Adenauer (Präsident Industrie- 
und Handelskammern in Nordrhein-West-
falen e. V.), Oberbürgermeister Jörg Dehm 
(Städtetag NRW), Udo Dolezych (Vizeprä-
sident Industrie- und Handelskammern in 
Nordrhein-Westfalen e.V.), Rudolf Henke 
MdB (Präsident der Ärztekammer Nord-
rhein), Willy Hesse (Präsident Westdeut-
scher Handwerkskammertag), Dr. Peter 
Jahns (Leiter der Effizienzagentur NRW), 
Arndt G. Kirchhoff (Vorsitzender des BDI/
BDA-Mittelstandsausschusses), Hanspeter 
Klein (Vorsitzender Verband Freier Beru-
fe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.), 
Landrat Manfred Müller (Landkreistag 
NRW), Egbert Neuhaus (Vizepräsident 
METALL NRW Verband der Metall- und 

mittleren Unternehmen – auch von kom-
munaler Seite uneingeschränkt unterstützt 
wird. Aufgabe des Beirats ist insbesondere, 
den Ablauf und die Wirksamkeit von Clea-
ringverfahren zu begleiten und zu bewer-
ten, um Gesetzes- und Verordnungsvor-
haben des Landes im Interesse der mit-
telständischen Wirtschaft mitzugestalten. 
Mit diesem Ziel ist inzwischen auch ein 
Arbeitsprogramm Mittelstand zum Thema 
„Serviceorientierung und Bürokratie-
abbau“ auf den Weg gebracht worden.
Mitglieder des Beirats sind Repräsentanten 
der mittelständischen Wirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen und der kommunalen 
Spitzenverbände, die für die Dauer einer 
Wahlperiode berufen worden sind: Paul 

Die Mitglieder des Mittelstandsbeirats.
Quelle: MWEIMH NRW/Hojabr Riahi

Landrat Manfred Müller (links im Bild), Minister Garrelt Duin 
(rechts im Bild).  Quelle: MWEIMH NRW/Hojabr Riahi

Konstituierende Delegiertenversammlung  
des AAV: Wahl des neuen AAV-Vorstands 
und der AAV-Kommissionen

Am Vormittag des 16.07.2013 fand in Hattingen die konstituierende Delegiertenversammlung des AAV – Verband für Flächenrecyc-
ling und Altlastensanierung statt. Die Delegiertenversammlung des AAV besteht aktuell aus 39 Delegierten und Ersatzdelegierten. 
Diese wirken bei allen grundsätzlichen Entscheidungen mit, die die Umsetzung der Aufgaben des AAV zum Gegenstand haben. Die 
Delegierten und Ersatzdelegierten wurden von den AAV-Mitgliedern – dem Land Nordrhein-Westfalen, den Kommunen und Teilen 
der nordrhein-westfälischen Wirtschaft – in die Versammlung entsandt.

NRW-Umweltminister Johannes Rem-
mel begrüßte die Teilnehmer der Ver-

sammlung auf der ersten Sitzung nach der 
Novellierung des AAV-Gesetzes im Früh-
jahr 2013. Die Delegierten wählten unter 
anderem einen neuen AAV-Vorstand. In 
einer anschließenden Sitzung wählten die 
Vorstandsmitglieder Dr. Christian Schmidt 
(Stadt Hagen) zum Vorsitzenden und Hans 
Gennen (CURRENTA GmbH & Co. OHG) 
zu seinem Stellvertreter.

Der neue AAV-Vorstand setzt sich aus elf 
Mitgliedern zusammen, die ebenfalls die 
oben genannten Mitgliedergruppen des 
AAV repräsentieren. Die Mitglieder des 
Vorstands sind im Einzelnen:
•	 	Dr.	 Arnim	 Brux,	 Landrat	 des	 Ennepe-

Ruhr-Kreises;
•	 	Thomas	 Buch,	 Referatsleiter	 im	 Mini-

sterium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW, Düsseldorf;

•	 	Hans	Gennen,	Geschäftsfeldleiter,	CUR-
RENTA GmbH & Co. OHG, Dormagen;

•	 	Rudolf	Graaff,	Beigeordneter	beim	Städ-
te- und Gemeindebund NRW, Düssel-
dorf;

•	 	Michael	 Hermanns,	 Abteilungsleiter	 im	
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW, Düsseldorf;

•	 	Prof.	 Dr.	 Wilhelm	 König,	 Referatslei-
ter im Ministerium für Klimaschutz, 
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im Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk 
NRW, Düsseldorf;

•	 	Andreas	 Theuer,	 stv.	 Direktionsbe-
reichsleiter, Thyssen-Krupp Steel Europe 
AG, Duisburg.

Die Delegierten wählten darüber hinaus 
Vertreterinnen und Vertreter der Mitglie-
dergruppen in folgende Kommissionen des 
AAV:
•	 	Kommission	 für	 Altlasten	 und	 Boden-

schutz: Die Kommission bereitet Ent-
scheidungen zu Flächenrecycling- und 
Altlastensanierungsprojekten vor, über 
die dann in Vorstand und Delegierten-
versammlung abschießend entschieden 
wird.

•	 	Haushaltskommission:	In	der	Haushalts-
kommission wird der Wirtschaftsplan 
vorbereitet, der dann von Vorstand und 
Delegiertenversammlung beschlossen 
wird.

•	 	Satzungskommission:	 Die	 Satzungs-
kommission erarbeitet die Satzung des 
Verbandes, in der die inneren Verhält-
nisse geregelt werden, sofern dies nicht 
bereits im AAV-Gesetz (AAVG) erfolgt 
ist.

•	 	Rechnungsprüferinnen	und	Rechnungs-
prüfer: Die Mitglieder dieser Kommissi-
on prüfen den Jahresabschluss des AAV.

Zum Hintergrund

Seit 1989 gibt es in Nordrhein-West-
falen für die Aufarbeitung und Sanie-
rung von mit Altlasten belasteten Flä-
chen eine Zusammenarbeit von Land, 
Wirtschaft und Kommunen im AAV. 
Über viele Legislaturperioden hinweg 
ist, zunächst auf gesetzlicher Grundlage 
und später infolge von drei Kooperati-
onsvereinbarungen, ein erfolgreiches 
Modell für die Zusammenarbeit von pri-
vater Wirtschaft und öffentlicher Hand 
bei Flächenrecycling und Altlastensanie-
rung auf- und ausgebaut worden, das 
weit über die Grenzen von Nordrhein-
Westfalen hinaus öffentliche Beachtung 
und Anerkennung gefunden hat. 
Wirtschaft, Land und Kommunen arbei-
ten bei der Finanzierung und in den  
Gremien des Verbandes seit nunmehr 
über 20 Jahren partnerschaftlich zusam-
men. Wirtschaft und Kommunen nut-
zen das Know-how des AAV und lassen 
sich bei schwierigen Fragen von ihm 
beraten.
Im Oktober 2012 unterzeichneten 
Land, Kommunale Spitzenverbände 
NRW und Verbände der Wirtschaft 
die neue „Kooperationsvereinbarung 
zur Flächen- und Altlastenallianz Nord-

•	 	Dr.	 Jochen	Rudolph,	Förderverein	AAV	
der Chemischen Industrie in NRW e. V., 
Düsseldorf;

•	 	Dr.	 Christian	 Schmidt,	 Erster	 Beigeord-
neter der Stadt Hagen;

•	 	Klaus-Willy	 Schumacher,	 Gruppenleiter	

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW, Düsseldorf;

•	 	Evamaria	Küppers-Ullrich,	Referatsleite-
rin im Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr NRW, 
Düsseldorf;
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Der aktuelle Jahresbericht sowie weitere 
Informationen über den AAV sind unter 
www.aav-nrw.de erhältlich.
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Frühjahr 2013 ist die Finanzierung der 
Arbeit des AAV auf eine neue Grundla-
ge gestellt worden. Der Verband heißt 
seither: "AAV – Verband für Flächen-
recycling und Altlastensanierung".
Der AAV veröffentlicht jährlich einen 
Bericht über die Arbeiten und Projekte. 

rhein-Westfalen“, mit der die Absicht 
der Vertragspartner dokumentiert 
wurde, Flächenrecycling und Altlasten-
sanierung als gemeinschaftliche Aufga-
be von Staat und Wirtschaft mit dem 
AAV auch in Zukunft fortzuführen. Mit 
der Novellierung des AAV-Gesetzes im 
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Das Porträt: Dr. Brigitte Mandt –  
Die Neuverschuldung muss gestoppt werden 

Seit anderthalb Jahren ist Dr. Brigitte Mandt die Präsidentin des Landesrechnungshofes NRW. Der EILDIENST sprach mit ihr über die 
Arbeit in der wichtigen und unabhängigen Prüfbehörde in Nordrhein-Westfalen.

Dr. Brigitte Mandt

Sie führen seit Januar 2012 die Prüfbehör-
de des Landes und sind damit die ober-
ste Prüferin für die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Landes. Was bedeutet 
diese Aufgabe für Sie?

Es ist eine große Ehre und gleichzeitig 
eine Herausforderung, eine so angesehe-
ne Institution leiten zu dürfen. Der Lan-
desrechnungshof hat die wichtige Funk-
tion, das Parlament bei der Kontrolle des 
Haushaltsvollzuges zu unterstützen. Mit 
unseren Jahresberichten liefern wir den 
Abgeordneten eine wesentliche Grund-
lage zur Entlastung der Landesregierung. 
Aber auch mit unseren Sonder- und Bera-
tungsberichten können wir das Parlament 
jeder Zeit über wichtige Ergebnisse unserer 
Prüfungsfeststellungen informieren bezie-
hungsweise Vorschläge zu haushaltsrele-
vanten Fragestellungen unterbreiten. Des-

halb war es ein großer Vertrauensbeweis, 
als mich das Parlament vor eineinhalb Jah-
ren einstimmig zur Rechnungshofpräsiden-
tin gewählt hat.

In ihren Prüfberichten decken Sie eine 
Vielzahl von Geldverschwendungen auf. 
Was löst das in Ihnen aus?

Als Steuerzahlerin gefällt es mir natürlich 
überhaupt nicht – und ich kann da wohl 
für alle anderen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler sprechen –, wenn Haushalts-
mittel unwirtschaftlich oder unsachgemäß 
ausgegeben werden. Vor allem in Zeiten 
knapper Haushaltsmittel muss ganz genau 
darauf geachtet werden, dass jeder einzel-
ne Euro sinnvoll eingesetzt wird, denn er 
fehlt spürbar an anderer Stelle. In unseren 
Berichten machen wir daher der Landes-
verwaltung und den betroffenen Behörden 
und Einrichtungen immer wieder konkre-
te Vorschläge, wie die Aufgaben besser 
organisiert werden können und wo das 
Geld der Steuerzahler wirtschaftlicher und 
sparsamer eingesetzt werden kann. Dabei 
haben wir nicht automatisch die „billigste“ 
Lösung im Blick, aber die Lösung, bei der 
Aufwand und Ertrag in einem angemesse-
nen Verhältnis stehen. Es ist daher für mich 
als Präsidentin des Landesrechnungshofs 
ein gutes Gefühl, in diesem Sinne beim 
gezielteren und optimaleren Einsatz von 
Steuergeldern – zumindest mittelbar – mit-
wirken zu können.

Allgemein lässt sich feststellen, dass trotz 
einer vergleichsweise guten wirtschaft-
lichen Lage, historisch niedriger Kredit-
zinsen und deutlich gestiegener Steuer-
einnahmen die Ausgaben des Landes nur 
durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt 
werden konnten. Wie sehen Sie diese Ent-
wicklung? Der Gesamtschuldenstand ist 
dabei in zehn Jahren von 99,7 Milliarden 
Euro mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 

auf Besorgnis erregende 136,6 Milliar-
den Euro angestiegen. Damit beträgt die 
Verschuldung mehr als das Dreifache der 
Steuereinnahmen des Jahres 2012, die mit 
43,4 Milliarden Euro immerhin den zweit-
höchsten Stand seit Gründung des Landes 
erreicht haben. Kann diese Teufelsspirale 
der Verschuldung gestoppt werden?

Die von Ihnen beschriebene Neuver-
schuldung kann nicht nur, sie muss sogar 
gestoppt werden! Die bisher in der nord-
rhein-westfälischen Landesverfassung 
festgeschriebene Schuldenregel, nach der 
Kreditaufnahmen nicht die Ausgaben für 
Investitionen übersteigen dürfen, hat am 
stetigen Anstieg der Neuverschuldung 
nichts ändern können. Um das bedroh-
liche Anwachsen der Schulden von Bund 
und Ländern zu verhindern, wurde bereits 
2009 im Rahmen der Föderalismusreform 
II ein neues Regelwerk zur Schuldenbrem-
se in das Grundgesetz eingeführt. Danach 
ist festgelegt, dass Bund und Länder ab 
2020 grundsätzlich ihre Haushalte ohne 
Einnahmen aus Krediten ausgleichen müs-
sen. Der Landesrechnungshof hat sich 
wiederholt – zuletzt in seinem aktuellen 
Jahresbericht 2013 – dafür ausgespro-
chen, dass Nordrhein-Westfalen ebenfalls 
eine neue Schuldenregelung in die Lan-
desverfassung aufnimmt. Nach unserer 
Überzeugung wäre das ein wichtiger und 
richtiger Schritt zu einer nachhaltigen Kon-
solidierung des Haushalts. Mit der strikten 
Einhaltung einer neuen Schuldenregelung 
könnte der in der Tat besorgniserregende 
Trend der zunehmenden Neuverschuldung 
gestoppt werden. 

Die Schulden der Gemeinden und Gemein-
deverbände in NRW erreichten Ende 2012 
mit 58,1 Milliarden Euro einen neuen 
Höchststand. Damit belief sich die Ver-
schuldung je Einwohner auf 3.256 Euro. 
Im Jahr 2002 lag der Schuldenstand noch 
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Haushaltskonsolidierung ist uns aber eins 
besonders wichtig, nämlich dass unverzüg-
lich mit der schrittweisen Rückführung der 
bestehenden Neuverschuldung begonnen 
wird, da sonst das Ziel des Nulldefizits bis 
2020 immer schwieriger zu erreichen sein 
dürfte. 

In seinem Bemühen um eine effektive 
Arbeit ist der Landesrechnungshof durch 
ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes 
entscheidend gestärkt worden. Dem Lan-
desrechnungshof steht ein eigenständiges 
Klagerecht vor dem Verfassungsgerichts-
hof zu. Der Verfassungsgerichtshof hat 
darüber hinaus klargestellt, dass sich die 
Prüfungsbefugnis des Landesrechnungs-
hofs auf das gesamte staatliche Finanz-
volumen erstreckt. Die lückenlose Finanz-
kontrolle umfasst damit auch solche Stel-
len außerhalb der unmittelbaren Landes-
verwaltung, die Finanzverantwortung für 
das Land wahrnehmen. Was bedeutet das 
für Ihre Arbeit?

Das bedeutet mehr Verantwortung, aber 
natürlich auch mehr Möglichkeiten. Der 
Verfassungsgerichtshof hat durch seine 
Entscheidung den bereits lange währen-
den Konflikt um die Prüfungsrechte des 
Landesrechnungshofs bei der NRW.Bank 
geklärt und uns in der Bank neue Prüffelder 
eröffnet. Das Urteil zeigt übrigens schon 
Folgewirkung: Dem Landesrechnungshof 
ist zwischenzeitlich das Recht eingeräumt 
worden, die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Portigon AG – als Nachfolge-
rin der West LB – zu prüfen. Aber auch in 
anderen Bereichen der Landesverwaltung 
können wir die Tendenz feststellen, dass 
frühere Beschränkungen der Prüfungsrech-
te des Landesrechnungshofs aufgehoben 
werden, wie beispielsweise bei Prüfungen 
von Förderungen der Jugendverbands-
arbeit mittels fachbezogener Pauschalen. 
Unsere Prüferinnen und Prüfer durften 
bis vor kurzem beim Empfänger lediglich 
prüfen, ob die fachbezogenen Pauschalen 
bestimmungsgemäß verwendet wurden. 
Jetzt sind sie berechtigt, bei Bedarf auch 
die sonstige Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Empfängers der fachbezoge-
nen Pauschalen zu prüfen. 

Es wird viel vom Sparen gesprochen. Die 
Umsetzung gestaltet sich aber schwierig. 
Welche Rolle kann der Landesrechnungs-
hof übernehmen, um sicherzustellen, dass 
die Landespolitik ihre Aufgabe erfüllt, 
nicht schon die Mittel der kommenden 
Generationen auszugeben?

Wir haben die Kraft unserer Argumen-
te, mit der wir überzeugen und oftmals 
auch Veränderungen herbeiführen kön-

In unserem letzten Jahresbericht 2013 
haben wir hierzu eine Modellrechnung 
vorgestellt. Um das angestrebte Ziel des 
vollständigen Abbaus der Nettoneuver-
schuldung bis in das Jahr 2020 erreichen 
zu können, müsste jährlich ein verbindlich 
festgelegter, gleichmäßiger Betrag ein-
gespart werden. Der Gedanke, der dem 
Modell zugrunde liegt, dürfte aus jedem 
Privathaushalt bekannt sein: Um einen 
Kredit in einem vorgegebenen Zeitraum 
abzahlen zu können, werden regelmäßige 
Ratenzahlungen festgelegt. Diese regel-
mäßig anfallenden Raten werden bei der 
weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt 
und die sonstigen Ausgaben von vornher-
ein entsprechend eingeschränkt. 
Sollte am Ende noch etwas vom Haus-
haltsgeld übrig bleiben, könnte damit der 
Kredit sogar noch schneller als ursprüng-
lich geplant, ausgelöst werden. Auch diese 
Überlegung ist – in einem komplexeren 
Konstrukt eines sogenannten Ausgleichs-
kontos – in unsere Modellrechnung mit 
eingeflossen. Bei allen Überlegungen zur 

bei 37,9 Milliarden Euro. Das entspricht 
einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.098 
Euro. Das waren 55,2 Prozent weniger als 
im Jahr 2012. Wie kam es zu einer solchen 
Steigerung und wie können weitere Stei-
gerungen gestoppt werden?

Dazu kann der Landesrechnungshof wenig 
sagen. Anders als in manchen anderen 
Bundesländern – wie etwa in Hessen oder 
in Rheinland-Pfalz – obliegt uns in Nord-
rhein-Westfalen nicht die Prüfung der 
kommunalen Haushalte. Wir haben die 
kommunalen Finanzen in erster Linie unter 
dem Aspekt der für das Land entstehen-
den Belastungen im Blick, beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem Stärkungspakt-
gesetz von 2011. 

Sie sprechen von dem Erfordernis einer 
landesbezogenen Schuldenbremse sowie 
notwendiger kontinuierlicher schrittwei-
ser Rückführung der Neuverschuldung  
bis zum Jahre 2020. Wie soll dies funk-
tionieren?
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konkreten Zahlen festhalten – daher wis-
sen wir, dass unsere Arbeit dem Land tat-
sächlich etwas „einbringt".

Welche Ziele streben Sie mit dem Landes-
rechnungshof für die Zukunft an?

Der Landesrechnungshof will das Land auf 
seinem Weg zur Haushaltskonsolidierung 
durch seine Prüfungstätigkeit kritisch, aber 
zugleich konstruktiv begleiten. Denn alles 
in allem zeigen unsere Prüfungsergebnisse 
beträchtliche Einspar- und Einnahmemög-
lichkeiten auf, die genutzt werden sollten. 
Eine moderne, wirkungsvolle und zugleich 
flächendeckende Finanzkontrolle liegt im 
Interesse aller – und hierfür setzen wir uns 
fortlaufend ein. Die früher üblichen Ord-
nungsmäßigkeits beziehungsweise Beleg-
prüfungen sind in den vergangenen Jahren 
anspruchsvolleren System-, Programm- 
oder Organisationsprüfungen gewichen. Je 
anspruchsvoller die Prüfungsthemen und 
angewandten Prüfungsmethoden sind, 
umso größer sind aber auch die Anforde-
rungen an das Prüfpersonal. Daher ist für 
uns eine systematische Mitarbeiterqua-
lifizierung und Personalentwicklung von 
besonderer Bedeutung. Daneben sind wir 
auf eine moderne und funktionsfähige IT-
Technik angewiesen. Wir werden also mit 
den Entwicklungen der Landesverwaltung 
zumindest Schritt halten und vielleicht 
sogar einen kleinen Schritt vorauseilen 
wollen, um auf die sich ständig verändern-
den Anforderungen des Prüfungsgeschäfts 
gut vorbereitet zu sein.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  13.60.10

in Bezug auf die Qualität der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der einzelnen Ver-
waltungen herleiten. Das würde den vielen 
Beschäftigten in der Landesverwaltung und 
den sonstigen Einrichtungen und Behör-
den nicht gerecht, die ihre Arbeit nicht nur 
engagiert und kompetent erledigen, son-
dern auch fachlich versiert darauf achten, 
dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit berücksichtigt werden. 

Eine Prüfung des Landesrechnungshofes 
hinsichtlich seiner Effizienz gibt es nicht. 
Zu welchem Ergebnis würde aus Ihrer Sicht 
eine Prüfung kommen, die den Aufwand 
der Arbeiten des Landesrechnungshofes 
und der ihm zugeordneten staatlichen 
Rechnungsprüfungsämter mit den „Erträ-
gen“ der durch ihn angestoßenen politi-
schen Einsparmaßnahmen vergliche? 

Eine solche Prüfung würde zu einer posi-
tiven Bilanz kommen. Die finanziellen 
Auswirkungen der Prüfungstätigkeit des 
Landesrechnungshofs sind zwar in den 
meisten Fällen nur schwer zu bestimmen. 
Beispielsweise, wenn fehlerhafte Steuer-
bescheide noch berichtigt werden können 
oder aufgrund fehlerhafter Vergabeent-
scheidungen noch Rückforderungen offen 
sind, wissen wir nicht genau, in welchen 
Größenordnungen sich die finanziellen 
Ergebnisse letztendlich bewegen wer-
den. Daneben gibt es Prüfungen, deren 
Ergebnisse sich gar nicht oder zumindest 
nicht sofort in konkreten Geldbeträgen 
beziffern lassen, beispielsweise wenn wir 
Empfehlungen zur Optimierung von Ver-
waltungsabläufen oder Vorschläge zu Per-
sonaleinsparungen machen. Aber manche 
unserer Vorschläge lassen sich durchaus in 

nen. Unsere Berichte machen Parlament, 
Öffentlichkeit und nicht zuletzt die Ver-
waltungen selbst, auf Schwachstellen und 
Fehlentwicklungen ihres Handelns auf-
merksam. Wir verstehen uns aber nicht 
nur als Kontrollinstanz. Uns ist es genau 
so wichtig, mit konstruktiven Vorschlägen 
und Empfehlungen Wege aufzuzeigen, 
wie die Aufgaben effektiver und effizien-
ter bewältigt werden können, kostspielige 
Entscheidungen vermieden oder Aufgaben 
reduziert werden können. Auch können 
wir immer wieder feststellen, dass schon 
im Verlauf einer Prüfung die Beschäftig-
ten in den geprüften Stellen unsere Anre-
gungen aufnehmen und direkt umsetzen. 
Und selbst ein „Mitnahmeeffekt“ geht 
von unseren Prüfungen aus: Oftmals wer-
den die Feststellungen in einem konkreten 
Prüfungsverfahren auf andere Bereiche der 
Verwaltung übertragen und führen dort 
nicht selten ebenfalls zu Optimierungs- 
und Einspareffekten. 

Gibt es Bereiche, wo aus Ihrer Sicht immer 
wieder erneut Geld verschwendet wird?

Sicherlich gibt es Bereiche, die besonders 
anfällig für falsche Entscheidungen sind. 
So ist beispielsweise der Bereich der Ver-
gaben, mit seinen komplizierten und kom-
plexen Vorschriften, besonders fehleran-
fällig. Die unzureichende Einhaltung von 
Vergabevorschriften ist daher auch immer 
wieder Gegenstand unserer Prüfungsfest-
stellungen. In unserem letzten Jahresbe-
richt 2013 haben wir hierzu alleine vier von 
18 Beiträgen vorgestellt. Aus dem unter-
schiedlichen Umfang der Beanstandungen 
in den einzelnen Jahresberichten lassen 
sich aber keinesfalls Verallgemeinerungen 

Im Fokus:  
Online-Solarpotenzialkataster  
im Kreis Mettmann ist gestartet  
Von Klaus Przybilla, Koordination Klimaschutz und 
erneuerbare Energien, Kreis Mettmann

Im Sommer 2011 wurde im Kreishaus Mettmann die Stabsstelle 71 – Koordination Klimaschutz und Erneuerbare Energien eingerich-
tet. Neben einer dringend erforderlichen Bestandsaufnahme über die Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und Erneuerbare Energien 
in der Kreisverwaltung selbst und in den kreisangehörigen Städten bereitet die Stabsstelle die Erstellung eines Kreisklimaschutz-
konzeptes vor. 

Bei diesen Arbeiten fiel auf, dass den 
Bürgerinnen und Bürgern im Kreis 

ein für alle gleiches Angebot im Bereich 
der Solarenergie fehlte. Nur in drei der 
zehn Städte bestand die Möglichkeit, die 
Nutzung der Sonnenenergie zur Strom- 
und Wärmerzeugung auf dem eignen 

Dach durch eine geeignete Software-
lösung im Internet zu überprüfen. Ziel 
des Projektes war es, den Bürgerinnen 
und Bürgern ein Angebot zu präsentie-
ren, wie es bisher noch nicht im Internet  
verfügbar war. In der Regel bieten entspre-
chende Internetseiten eine Betrachtung, 

die eine Kombination der unterschiedlichen 
Nutzungen nicht erlaubt. Das Angebot des 
Kreises Mettmann sollte aber die Möglich-
keit bieten, neben der Photovoltaik auch in 
Kombination die Möglichkeiten der Solar-
thermie darzustellen. Ebenso sollte die 
Dachbegrünung als weitere Möglichkeit 
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RWE Deutschland hat mit ihrer Tochter 
Westnetz die Verteilnetze verstärkt oder 
erneuert. Der Verkabelungsgrad liegt im 
Kreis Mettmann bei 97 Prozent. Von ver-
brauchsabhängigen Energieausweisen bis 
zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
hat RWE zahlreiche Aktionen durchge-
führt. Bis zum Ende des Jahres 2012 wur-
den im Kreis Mettmann rund 14.000 rege-
nerative Energieerzeugungsanlagen von 
RWE an das Stromnetz angeschlossen.
Ein wesentlicher Aspekt war auch die 
Betrachtung des Internetauftrittes unter 
datenschutzrechtlichen Betrachtungen. 
Hauseigentümern, die mit der Präsenz 
ihres Eigentumes im Kataster nicht ein-
verstanden sind, wird die Entfernung der 
Daten innerhalb von zwei Werktagen 
zugesichert.
Nach einigen Wochen der Präsenz im 
Internet ist festzustellen, dass das Angebot 
gut aufgenommen wird. Von der Wider-
spruchsmöglichkeit hat bisher ein Bürger 
Gebrauch gemacht. 
Das Solarpotenzialkataster ist über die 
Startseite der Homepage des Kreises unter 
www.kreis-mettmann.de zu erreichen. 
Zudem besteht ein unmittelbarer Zugang 
über die Adresse http://www.solarkata-
ster-me.de.

EILDIENST LKT NRW
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ster hinaus: Neben einer ersten Einschät-
zung kann der Bürger vertiefte Informa-
tionen, Berechnungen und Kombinationen 
der Solarenergienutzung betrachten und 
berechnen lassen.
„Eine Besonderheit ist, dass auch die Kom-
bination von Photovoltaik und Solarthermie 
in unterschiedlicher Nutzungsausrichtung 
(Warmwasser mit oder ohne Heizungssy-
stem) ermittelt und wirtschaftlich berech-
net werden kann. Zudem ist das Kataster 
des Kreises bislang das Einzige, das auch 
Möglichkeiten der Dachbegrünung prüft. 
Reicht die Lage des Daches für die Son-
nenenergienutzung nicht aus, kann eine 
Dachbegrünung die Dämmwerte und auch 
die Klimatisierung verbessern. Obendrein 
können sich Einsparmöglichkeiten bei den 
Abwassergebühren ergeben“, erläutert Dr. 
Stephan Wilforth von tetraeder.solar.
Die Kosten des Projektes beliefen sich auf 
rund 18.000 Euro; als alleinigen Sponsor 
konnte der Kreis die RWE Deutschland 
gewinnen. Dr. Joachim Schneider, Tech-
nikvorstand der RWE Deutschland AG, 
schildert die Gründe für das Engagement 
seines Unternehmens: „Wir fördern das 
Kataster gerne. Es ist eines von zahlreichen 
Projekten, mit denen wir die Energiewen-
de vorantreiben. Wir haben in den letz-
ten Jahren allein im Kreis Mettmann rund 
zehn Millionen Euro in den intelligenten 
Netzausbau und Netzbetrieb investiert.“ 

zur Klimaverbesserung dargestellt sein. 
Unter Beteiligung vieler Fachleute in der 
Kreisverwaltung und in enger Zusammen-
arbeit mit der RWE Deutschland AG und 
der tetraeder.solar gmbh aus Dortmund 
hat der Kreis Mettmann in den vergange-
nen Monaten daher ein entsprechendes 
„Solarpotenzialkataster für den Kreis Mett-
mann“ entwickelt. Am Montag, 22. Juli 
2013, gab Landrat Thomas Hendele den 
Startschuss für den Internetauftritt. Land-
rat Thomas Hendele: „Die sogenannte 
Energiewende ist eines der zurzeit bestim-
menden Themen. Energieerzeugung und 
Energieeinsparungen auf lokaler Ebene 
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Der 
Kreis Mettmann bietet weder im Bereich 
Windenergie noch im Bereich Wasseren-
ergie besondere geographische Vorteile. 
Allerdings können vorhandene Dachflä-
chen mit entsprechender technischer Aus-
stattung als interessante Alternative zur 
Energie- und Wärmegewinnung genutzt 
werden.“
Über 60 Prozent des Häuserbestandes im 
Kreis Mettmann sind vor 1978 gebaut 
worden. Vor dem Hintergrund anstehen-
der Sanierungen bietet das Solarpotenzial-
kataster Hauseigentümern eine wertvolle 
Orientierungshilfe. Dank des durchdach-
ten Konzeptes der tetraeder.solar gmbh 
geht das Kataster des Kreises Mettmann 
dabei weit über die marktüblichen Kata-

Medien-Spektrum: Aktuelle Pressemitteilungen
In keinem anderen Bundes-
land derart schwierige 
Finanzlage der Kommunen

Presseerklärung vom 15. August 2013

Gemeinsame Forderungen der kommu-
nalen Spitzenverbände an die Kandida-
ten in NRW zur Bundestagswahl
Die drei kommunalen Spitzenverbände in 
Nordrhein-Westfalen rufen die Kandida-
tinnen und Kandidaten zur Bundestags-
wahl in NRW auf, zentrale kommunale 
Forderungen aufzugreifen. „Wir appel-
lieren an die Frauen und Männer, die 
NRW im nächsten Deutschen Bundestag 
vertreten wollen, die besondere Situation 
der Kommunen in unserem Land bei ihrer 
Arbeit verstärkt in den Blick zu nehmen“, 
erklärten die Präsidenten der kommuna-
len Spitzenverbände, Oberbürgermeister 
Norbert Bude (Städtetag NRW), Landrat 
Thomas Hendele (Landkreistag NRW) 
und Bürgermeister Roland Schäfer (Städ-
te- und Gemeindebund NRW).
Hintergrund des Aufrufs ist, dass trotz 
durchaus beachtlicher Einnahmen ange-

sichts der derzeit herrschenden guten 
Konjunkturlage die Finanzsituation gera-
de in vielen Kommunen in NRW nach wie 
vor kritisch ist: „Die Hälfte aller kom-
munalen Kassenkredite bundesweit –  
24 von derzeit 48 Milliarden Euro – müs-
sen Kommunen aus Nordrhein-Westfa-
len aufnehmen. Hauptlast sind die Aus-
gaben der Kommunen für soziale Lei-
stungen. In keinem anderen Bundesland 
sind die Städte, Kreise und Gemeinden 
von der strukturellen Unterfinanzierung 
derart betroffen. Dies droht den Wirt-
schaftsstandort Deutschland nachhaltig 
zu schädigen. Dringender Handlungs-
bedarf besteht besonders bei der kom-
munalen Infrastruktur“, so die Präsiden-
ten der kommunalen Spitzenverbände in 
NRW.
Städtetag NRW, Landkreistag NRW und 
Städte- und Gemeindebund NRW halten 
daher aus Sicht der Kommunen in NRW 
folgende Maßnahmen für vorrangig, 
die nach der Bundestagswahl in Angriff 
genommen werden müssen:
–  Die kommunalen Spitzenverbände 

fordern ein Bundesleistungsgesetz, 

mit dem in Zukunft die Finanzierung 
der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung geregelt werden 
soll – eine Forderung, die im Einklang 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den auf Bundesebene erhoben wird. 
Elementar hierbei sind zum einen die 
dauerhafte Entlastung der Kommunen 
und zum anderen die Beibehaltung der 
kommunalen Steuerung und Ausfüh-
rungsverantwortung.

–  Aus Sicht der Kommunen ist ein Infra-
strukturprogramm des Bundes und des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Sanie-
rung und Modernisierung der kommu-
nalen Infrastruktur in NRW notwendig. 
Dies betrifft unter anderem Straßen, 
Breitbandversorgung und öffentliche 
Gebäude. Berücksichtigt werden soll-
te bei einem solchen Programm die 
demografische Entwicklung.

Die kommunalen Spitzenverbände for-
dern die Kandidatinnen und Kandida-
ten zur Bundestagswahl auf, sich für die 
Umsetzung der aus Sicht der Kommunen 
erforderlichen Schritte und Maßnahmen 
einzusetzen.
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Brüssel waren unter anderem die Wisent 
Welt Wittgenstein, die Südwestfälische 
Akademie für den Mittelstand, die Spee-
ding Scientists der Universität Siegen 
sowie Unternehmen wie Mennekes Elek-
trotechnik und die Warsteiner Brauerei 
als Partner mit an Bord. Der Auftritt in 
Brüssel fand im Rahmen des Präsentati-
onsjahres der REGIONALE 2013 statt. Bis 
September 2014 sind noch mehr als 100 
Veranstaltungen, vor allem in Südwest-
falen, geplant.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8/Juli-August 2013  13.60.10

Auszeichnung für den  
Oberbergischen Kreis   

Als eines von landesweit 25 Projekten 
ist der Neubau des Technikerhauses am 
Berufskolleg Oberberg in Wipperfürth 
ausgezeichnet worden. Der Preis wird 
für beispielhafte Schulbauten vergeben. 
Die Auszeichnung hat das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, in Zusammenar-
beit mit der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen zum nunmehr zweiten 
Mal ausgelobt. Ziel des Preises ist es, 
die Bedeutung der Architekturqualität 
von Schulbauten herauszustellen und 
ihren positiven Einfluss auf die pädago-
gische Arbeit in der Schule zu betonen. 
Das Architekturbüro Oxen und Partner in 

Allgemeines

Ein Stück Südwestfalen  
in Brüssel 

Gemeinsam mit Südwestfalen-Botschaf-
ter Bodo Zapp stellte Landrat Thomas 
Gemke vom Märkischen Kreis Südwestfa-
len auf dem Sommerfest der NRW-Lan-
desvertretung in Brüssel vor. Ein komplet-
ter Straßenabschnitt der „Rue Montoyer" 
stand ganz im Zeichen der Region. „Die 

Veranstaltung war in meinen Augen ein 
voller Erfolg", stellte Landrat Thomas 
Gemke im Anschluss an seine Präsentati-
on fest. Auch Dirk Glaser, Geschäftsfüh-
rer der Südwestfalen Agentur, freute sich 
über die gute Resonanz. „Wir konnten in 
Brüssel nicht nur die Projekte der Regio-
nale 2013 und die Kampagne ,Alles echt' 
vorstellen. Dank der vielen Partner, die 
mit dabei waren, haben wir auch zeigen 
können, wie vielfältig, facettenreich und 
stark Südwestfalen ist", bemerkte er. In 

Landkreistag fordert  
Solidarität in der kommu-
nalen Familie: NRW-Kreise 
erwägen Kündigung der 
Abrede zur Einheitslasten-
abrechnung

Presseerklärung vom 16. August 2013

Der Landkreistag NRW (LKT NRW) 
schlägt Alarm: Im Juni 2013 hatten sich 
die drei kommunalen Spitzenverbände 
des Landes nach jahrelangen Verhand-
lungen mit der NRW-Landesregierung 
auf die Verteilung der Kosten der Deut-
schen Einheit geeinigt.
Zum einen wurde eine Abrede über die 
künftige Lastenverteilung getroffen und 
zum anderen zahlt das Land NRW den 
Kommunen insgesamt über 400 Millio-
nen Euro für die Jahre 2007 bis 2011. 
Allerdings: Die kommunalen Umlagever-
bände, die Kreise und die beiden Land-
schaftsverbände müssen dem Land für 

diesen Zeitraum zusammen 130 Millionen 
Euro zahlen.
Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Klein: 
„Uns war bekannt, dass wir aufgrund der 
Umlagefinanzierung der Kreise und der 
Landschaftsverbände noch Zahlungen an 
das Land zu leisten hatten. Wie sich aber 
inzwischen herausgestellt hat, beträgt die 
Höhe dieser Zahlungen etwa das Doppel-
te zu dem von uns Erwarteten."
Der LKT NRW habe der Vereinbarung 
mit dem Land im Vertrauen darauf zuge-
stimmt, dass sich die Schwesterverbände 
ebenfalls solidarisch zeigten. Von den 400 
Millionen Euro, die besonders steuerstar-
ke Kommunen noch in diesem Jahr erhal-
ten sollen, müssten 130 Millionen an die 
Umlageverbände weitergeleitet werden.
Dies erfordere eine Regelung des Lan-
des, nach der eine Umlagewirksamkeit 
und eine Aufwandswirksamkeit für das 
Jahr 2014 festgeschrieben werde. Genau 
dies lehnten die beiden gemeindlichen 
Verbände, Städtetag und Städte- und 

Gemeindebund, aber ab. Damit sei für 
den LKT NRW der Wegfall der Geschäfts-
grundlage für die Einigung vom Juni 2013 
gegeben.
Dr. Martin Klein unterstreicht: „Wir rufen 
das Land auf, für den zurückliegenden 
Abrechnungszeitraum bis 2011 eine 
faire gesetzliche Regelung im Zuge des 
Gesetzentwurfs zum sogenannten Ein-
heitslastenabrechnungsgesetz zu treffen. 
Diese muss den Interessen der gesamten 
kommunalen Familie gerecht werden und 
darf keine einseitigen Belastungen für die 
Kreise und Landschaftsverbände schaf-
fen!"
Sollte eine solche Regelung nicht zustan-
de kommen, sehe sich der LKT NRW 
veranlasst, die seinerzeit in solidarischer 
Haltung zu den Städten und Gemeinden 
gegebene Zustimmung zur Vereinbarung 
mit dem Land zu widerrufen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  00.10.03.2

Kurznachrichten

Südwestfalenbeauftragter Bodo Zapp und Landrat Thomas Gemke präsentierten Süd-
westfalen in Brüssel.
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keitsarbeit. Alle Beschäftigten und Aus-
bildungskräfte erhalten ein persönliches 
Exemplar mit vielen Tipps auch für den 
privaten Umgang mit den neuen Medien. 
Zusätzlich sind auch interne Mitarbeiter-
schulungen geplant. 
Im Rahmen des gegenseitigen Erfah-
rungsaustauschs können interessierte 
Kreise kostenlos Belegexemplare bei der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Rhein-Kreises Neuss unter der Rufnum-
mer 02131/928-1300, per Mail unter 
presse@rhein-kreis-neuss.de, anfordern.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  13.60.10

Der Kreis Soest auf  
148 Seiten zusammengefasst   

Wer mehr über den Kreis Soest erfah-
ren möchte, der kann auf den neuen 
Text-Bild-Band „Deutsche Landkreise 
im Portrait – Kreis Soest" zurückgreifen. 
Gemeinsam mit dem Verlag Kommunika-
tion & Wirtschaft GmbH aus Oldenburg 
hat die Kreisverwaltung das 148 Seiten 
umfassende Buch herausgegeben, und 
das bereits zum vierten Mal. 28 namhaf-
te Autoren aus der Region stellen den 
Kreis in vier übergeordneten Themen-
blöcken vor. Ein Kreis mit Geschichte und 
Zukunft, Potenzialen, Verantwortung 
sowie Lebensqualität. Darüber hinaus 
präsentieren zahlreiche Unternehmen 
der Region in einem Unternehmenspor-
trait ihr Profil. „Der Kreis Soest ist Wirt-

oder disziplinar-
rechtliche Folgen 
für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbei-
ter haben können. 
Dürfen während 
der Arbeitszeit 
Soziale Netzwerke 
genutzt werden? 
Kann ich selbst 
einen dienstlichen 
Account für meine 
Abteilung oder 
Einrichtung anle-
gen? Welche Fall-
stricke lauern in 
Sozialen Netzwer-
ken bei privaten 
Äußerungen über 
den Arbeitgeber?
Antworten auf 
diese und wei-
tere Fragen gibt 
der Rhein-Kreis 

Neuss jetzt in einer kleinen Broschüre 
im praktischen Pocket-Format. „Es geht 
nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger 
nur Verbote auszusprechen. Wir wol-
len vielmehr mit unseren Social Media-
Richtlinien die Medienkompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Sozialen Medien stärken und sie vor 
möglichen dienstrechtlichen Problemen 
schützen", sagt Harald Vieten, E-Govern-
ment-Beauftragter der Kreisverwaltung 
und Leiter der Presse- und Öffentlich-

Köln hat dabei das Technikerhaus reali-
siert. „Wir sind stolz, dass unsere Bemü-
hungen um diesen besonderen Schulbau 
auch überregional Anerkennung finden. 
Der Neubau des Technikerhauses hat 
Vorbildcharakter für andere Schulen", 
freute sich Landrat Hagen Jobi. Das 
Technikerhaus zeichnet sich durch seine 
besondere Fassade aus. Als dominieren-
des Material wurde die heimische Grau-
wacke verarbeitet. Dieser für die Region 
typische Stein wird hier in Quadern abge-
baut. Die Bohr- und Bearbeitungsspuren 
auf der Fassade sind sichtbar erhalten 
geblieben. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 7-8/Juli-August 2013  13.60.10

Social Media-Richtlinien: 
Rhein-Kreis Neuss veröffent-
licht Social-Media-Richtlinien   
Virtuelle Gemeinschaften in Sozialen 
Netzwerken gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. Auch der Rhein-Kreis Neuss 
beschäftigt sich mit den Chancen und 
Risiken der Sozialen Medien. "Wie kri-
tisch auch einige Entwicklungen im Inter-
net sein mögen, das Web 2.0 ist eine 
Realität, der wir uns auch als Verwaltung 
stellen müssen", betont Landrat Hans-
Jürgen Petrauschke. So erprobt die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit mit einigen 
Pilotprojekten (Facebook, Twitter, You-
Tube), wie sie das Web 2.0 für die Kom-
munikation des Kreises nutzen kann. 
Durch die immer stärkere Verstrickung 
von Privat- und Berufsleben in der vir-
tuellen Gesellschaft entstehen aber auch 
Konfliktpotentiale, die ernsthafte arbeits- 

Landrätin Eva Irrgang (M.), Dr. Christa Hülsebus-Wagner (l.), Geschäftsführerin Kommu-
nikation und Wirtschaft GmbH, und Öffentlichkeitsreferentin Franca Großevollmer (r.) 
stellten während der Sommerpressekonferenz der Landrätin den druckfrischen Text-Bild-
Band „Deutsche Landkreise im Portrait – Kreis Soest" vor.  

Foto: Wilhelm Müschenborn / Pressestelle Kreis Soest

Das Technikerhaus am Berufskolleg Oberberg in Wipperfürth fällt 
architektonisch auf.  Foto: Stefan Schilling
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Einwohnern heute 
der zweitgröß-
te Kreis in ganz 
Deutschland. 
Auch die Wirt-
schaftssituation 
wird zahlenmäßig 
beleuchtet. Von 
Informationen 
über umsatzsteu-
erpflichtige Unter-
nehmen über 
Gewerbeanmel-
dungen der letz-
ten zehn Jahre bis 
hin zu sozialver-
sicherungspflich-
tig beschäftigten 
Arbeitnehmern ist 
alles Wissenswer-
te aufgelistet und 
nach Betriebsspar-
ten unterteilt. Für 
politisch Interes-

sierte bietet die Broschüre darüber hinaus 
einen Überblick über die Zusammenset-
zung des Kreistages im Rhein-Sieg-Kreis. 
Zahlen und Fakten zum Bildungswesen, 
zu Jugendhilfeeinrichtungen sowie zum 
Gesundheitswesen im Rhein-Sieg-Kreis 
runden das vielfältige Informationsange-
bot ab. „Zahlen und Fakten ... auf einen 
Blick 2013“ ist kostenlos erhältlich am 
Infostand im Siegburger Kreishaus sowie 
in der Nebenstelle der Kreisverwaltung 
in Rheinbach. Die Broschüre kann aber 
auch telefonisch bei Herbert Schoofs vom 
Referat Wirtschaftsförderung des Rhein-
Sieg-Kreises, Telefon 02241/13-2326, 
angefordert werden. Als pdf–Datei ist 
sie auf der Internetseite des Rhein-Sieg-
Kreises unter www.rhein-sieg-kreis.de im 
Bereich „Wirtschaft – Daten & Fakten“ 
herunter zu laden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  13.60.10

Bericht und 4. Fortschreibung 
des Frauenförderplans für die 
Kreisverwaltung Warendorf    
Der Kreis Warendorf will dazu beitragen, 
das im Grundgesetz verankerte Gleich-
behandlungs- und Gleichstellungsgebot 
von Frauen und Männern zu verwirk-
lichen. Dazu hat er die 4. Fortschreibung 
des Frauenförderplans vorgelegt. Der 
Bericht wertet die Beschäftigtensituation 
von Frauen und Männern in der Kreisver-
waltung aus, informiert über das Errei-
chen von quantitativen und qualitativen 
Zielen und formuliert neue Zielsetzungen 
für den Zeitraum 2013 bis 2015. Der För-
derplan hat zum Ziel, die gesetzlichen 

Zusammenstellung attraktiver Fotos und 
vielseitiger Texte. Es stellt dar, was den 
Kreis auszeichnet. Dazu gehören sowohl 
die Details über Landschaft und Natur, 
die Freizeitangebote und den Kulturraum 
über Wirtschaftsdaten und Wirtschafts-
schwerpunkte bis hin zu den Entwick-
lungen der Hochschule und anderen Bil-
dungsbereichen. Der neue Bildband kann 
zum Preis von 19,80 Euro im Buchhandel 
erworben werden. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  13.60.10

Wissenswertes und  
Informatives auf einen Blick    

Auch für das Jahr 2013 gibt es wieder 
„Zahlen und Fakten ... auf einen Blick 
2013“, die handliche Broschüre mit allem 
Wissens- und Lesenswerten, was der 
Rhein-Sieg-Kreis statistisch zu bieten hat. 
Mit der Broschüre haben Interessierte ein 
Lesewerk im Taschenformat, das einen 
umfangreichen, bis auf die Gemeinde-
ebene gehenden, Überblick über die 
aktuelle Situation im Rhein-Sieg-Kreis 
bietet. Zahlenliebhaber kommen voll und 
ganz auf ihre Kosten. So erfahren sie zum 
Beispiel, dass die Länge der Kreisgrenze 
insgesamt 328,1 Kilometer beträgt. Wer 
sich weniger für geografische Daten und 
dafür mehr für die Demografie interes-
siert, findet eine aufschlussreiche Auf-
listung der Bevölkerungsentwicklung mit 
den neuen Bevölkerungsergebnissen des 
Zensus 2011. Demnach konnte der Kreis 
seit dem Jahr 1970 einen Bevölkerungs-
zuwachs von etwa 200.000 Menschen 
verzeichnen und ist mit über 580.000 

schaftsstandort für viele große und kleine 
Unternehmen. Ich freue mich über die 
große Beteiligung an diesem Buch, das 
einen umfassenden Überblick über unse-
ren wunderschönen Kreis Soest abgibt, 
der vielfältig wie kein anderer ist", sagt 
Landrätin Eva Irrgang. Die 14 Städte und 
Gemeinden des Kreises, der Wirtschafts-
standort und die Infrastruktur im Hinblick 
auf Bildung, Gesundheit, Pflege und Ver-
kehr werden abgebildet. Die Bau- und 
Kunstdenkmäler, wie die mittelalterlichen 
Kirchen, die Gärten, die Feste sowie das 
Essen und Trinken in der Region neh-
men die Autoren unter anderem unter 
die Lupe. Die Textbeiträge sind dabei mit 
ausdrucksstarken Fotos illustriert. Das 
Buch schaut auch mit einem Beitrag zu 
Südwestfalen über den Tellerrand und 
versäumt es nicht, mit einem anderen 
Beitrag die Dörfer im Kreis Soest in den 
Blick zu nehmen. Immerhin zählt der Kreis 
Soest 160 kleinere und größere Dörfer bis 
3.000 Einwohner. Interessierte können 
das Buch im Buchhandel für 19,80 Euro 
erwerben.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  13.60.10

Eine Reise  
durch den Kreis Kleve    

Unter dem Titel „Deutsche Landkreise 
im Portrait – Kreis Kleve“ liegt jetzt der 
neue Bildband über den Kreis Kleve vor. 
Gemeinsam mit dem Oldenburger Ver-
lag Kommunikation & Wirtschaft hat die 
Kreisverwaltung das Buch zum vierten 
Mal publiziert. Auf 120 Seiten nimmt der 
Bildband die Leser mit auf eine interes-
sante Reise durch den Kreis. Faszinieren-
de Natur, weitreichende Geschichte und 
spannende Kulturangebote zeichnen den 
Kreis Kleve ebenso aus wie die mittelstän-
disch geprägte Wirtschaft, die ertragrei-
che Landwirtschaft und das zukunfts-
sichere Bildungsangebot. Das neue Buch 
beschreibt diese Themenbereiche in 23 
Beiträgen. Die Darstellung dieser einzel-
nen Facetten lag in der Hand kompeten-
ter Autoren aus Wirtschaft, Bildung, Kul-
tur und Verwaltung. „Mein Dank gilt den 
engagierten Autoren, die den Bildband 
zu dem gemacht haben, was er nun ist: 
Ein attraktives Dokument über den Kreis 
Kleve im Jahr 2013, ein interessantes 
Geschenk für Firmenkunden, Neubür-
ger und auch hier schon lange lebende 
Bürger. Denn zu entdecken gibt es auch 
für die, deren Heimat der Kreis Kleve ist, 
noch eine ganze Menge“, bemerkt Land-
rat Wolfgang Spreen. Das Portrait über 
den Kreis Kleve mit seinen 16 Städten und 
Gemeinden besticht durch die gelungene 

Dr. Christa Hülsebus-Wagner, Geschäftsführerin des Verlags Kom-
munikation & WIrtschaft aus Oldenburg, und Landrat Wolfgang 
Spreen stellten gemeinsam den neuen Bildband über den Kreis 
Kleve vor.
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1,6 Millionen Ausländer 
leben in Nordrhein-Westfalen     

9,2 Prozent der insgesamt 17,5 Millio-
nen Einwohner in Nordrhein-Westfalen 
hatten am 9. Mai 2011 keine deutsche 
Staatsbürgerschaft. Anhand der Ergeb-
nisse des Zensus 2011 lebten am Zensus-
stichtag 1,6 Millionen Ausländer an Rhein 
und Ruhr. Bei Betrachtung des Ausländer-
anteils belegt Nordrhein-Westfalen nach 
Hamburg (12,4 Prozent), Berlin (11,3 
Prozent), Hessen (11,1 Prozent), Baden-
Württemberg (10,8 Prozent) und Bremen 
(10,8 Prozent) den sechsten Platz. Bisher 
waren die Statistiker – nach den auf Basis 
der Volkszählung 1987 fortgeschriebe-
nen Bevölkerungszahlen – davon aus-
gegangen, dass in Nordrhein-Westfalen 
1,9 Millionen Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit leben. 
Die nunmehr im Rahmen des Zensus 
2011 festgestellte Ausländerzahl ist um 
27,5 Prozent höher als bei der Volks-
zählung 1987. Der Ausländeranteil ist 
von 7,5 auf 9,2 Prozent gestiegen. In 
357 von 396 Städten und Gemeinden in 
NRW ist die Zahl der Personen, die kei-
nen deutschen Pass besitzen, gegenüber 
der Volkszählung 1987 gestiegen. In der 
Gemeinde Legden (Kreis Borken) ist die 
Ausländerzahl sechs Mal, in Hopsten 
(Kreis Steinfurt), Schöppingen (Kreis Bor-
ken) und Kranenburg (Kreis 
Kleve) fünf Mal so hoch wie 1987. Im 
Ruhrgebiet lebten laut Zensus 2011 mit 
fast 500.000 Ausländern 24,3 Prozent 
mehr als 1987. Die höchsten Ausländer-
anteile hatten im Mai 2011 die grenzna-
hen Gemeinden Selfkant im Kreis Heins-
berg (33,6 Prozent) sowie Kranenburg 
(28,9 Prozent) und Emmerich im Kreis 
Kleve (18,5 Prozent). Auf den Plätzen 
vier bis sechs folgen die Städte Werdohl 
im Märkischen Kreis (17,7 Prozent), Köln 
(16,4 Prozent) und Düsseldorf (16,2 Pro-
zent). Im Ruhrgebiet lag der Ausländer-
anteil bei 9,9 Prozent. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 20133  13.60.10

GVV-Kommunal präsentiert 
positives Geschäftsergebnis    

Die GVV-Kommunalversicherung VVaG 
hat trotz anhaltender Finanzmarktkrise 
ein positives Geschäftsergebnis erzielt. 
Auf der diesjährigen ordentlichen Mit-
gliederversammlung am 26. Juni im 
Wiesbadener Kurhaus konnten Vorstand 
und Aufsichtsrat den Mitgliedern einen 
Jahresüberschuss von 17,2 Millionen Euro 
und Beitragsrückerstattungen in Höhe 
von 1,7 Millionen Euro präsentieren. 

Den Knastladen selbst gibt es schon seit 
August 2008. Er bietet Artikel zum Kauf 
an, die von Inhaftierten in den Justizvoll-
zugsanstalten hergestellt werden. Viele 
von ihnen lernen so überhaupt erst einen 
geregelten Tagesablauf mit regelmäßiger 
Arbeit kennen. Sie erlernen in der Haft 
einen Beruf, um später ihren Lebensun-
terhalt verdienen zu können. So leistet 
der „Knastladen“ einen wichtigen Beitrag 
zur Resozialisierung. Und wer vom NRW-
Shop aus auch mal in den „Knastladen“ 
surft und einen Artikel kauft, kann ein 
Schnäppchen machen und zugleich den 
Resozialisierungsansatz unterstützen. 
Rund 900 Artikel stehen zur Auswahl, 
von „A“ wie Adventsdekoration bis „Z“ 
wie Zettelkasten.
Der NRW-Shop ist online erreichbar 
unter www.knastladen.de/NRW-Shop. 
Die Devise lautet: Nordrhein-westfälische 
Produkte kaufen und dabei Gutes tun.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9/September 2013  13.60.10

Mehr Einwohner  
in Nordrhein-Westfalen    

Die Einwohnerzahl ist in Nordrhein-West-
falen um 9.391 Personen angestiegen 
und lag Ende 2012 bei 17.554 329. Nach 
Informationen des Statistischen Landes-
amtes basieren diese Ergebnisse auf der 
Fortschreibung des Zensus 2011. 
Das Wachstum im bevölkerungsreichsten 
Bundesland im Jahr 2012 resultierte aus 
einem positiven Saldo bei den Wande-
rungsbewegungen: Das bedeutet, dass 
etwa 57.400 Personen mehr nach Nord-
rhein-Westfalen gezogen sind als im sel-
ben Zeitraum das Land verließen. Bei der 
sogenannten natürlichen Bevölkerungs-
bewegung war die Bilanz negativ: Im Jahr 
2012 starben mehr Menschen (193.661) 
als Kinder geboren wurden (145.696). Da 
der „Wanderungsgewinn” höher als der 
„Sterbefallüberschuss” war (−47.965), ist 
die Einwohnerzahl im Verlauf des Jahres 
2012 angestiegen. 
Größte Stadt in Nordrhein-Westfalen 
und viertgrößte Stadt Deutschlands ist 
Köln (1.024.373 Einwohner). Auf den 
weiteren Plätzen folgen Düsseldorf 
(593.682), Dortmund (572.087) und 
Essen (566.862). Kleinste Gemeinde im 
Lande ist nach wie vor Dahlem (Kreis Eus-
kirchen) mit 4.163 Einwohnern.

EILDIENST LKT NRW
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Anforderungen nach Gleichbehandlung 
und Gleichstellung in der Kreisverwal-
tung Warendorf zu erfüllen und die vor-
handenen Strukturen so zu verändern, 
dass Frauen in allen Bereichen, Berufen 
und Funktionen gleichberechtigt vertre-
ten sind. Männer und Frauen sollen die 
Möglichkeit haben, familiären Aufgaben 
ohne berufliche Nachteile nachgehen zu 
können.
In den nächsten Jahren will die Kreisver-
waltung insbesondere weiter an der bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
arbeiten, zum Beispiel durch die Flexibili-
sierung von Arbeitszeit und Arbeitsort der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 
Augenmerk soll in Zukunft jedoch nicht 
ausschließlich auf dem Thema „Kinder“, 
sondern auch auf dem Thema „Pflege“ 
liegen. Dazu werden Maßnahmen vorge-
stellt, die beitragen sollen, die gesetzten 
Ziele zu erreichen. 
 

EILDIENST LKT NRW
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NRW-Shop für städtische Ein-
richtungen: NRW-Produkte 
kaufen und dabei Gutes tun    
Die Menschen in Nordrhein-Westfalen 
sind heimatverbunden. Damit sie das 
auch zeigen können, gibt es viele Ange-
bote im NRW-Shop. Da ist zum Beispiel 
das bunte Wimmelbuch, mit dem klei-
ne und  große Kinder Land und Leute 
entdecken können. Der Aufkleber an 
der Heckscheibe zeigt jedem: Hier fährt 
jemand, der stolz auf sein Land ist. Der 
NRW-Pin am Revers sieht ebenfalls gut 
aus. BIO-Gummibärchen in den Landes-
farben sind bestens geeignet, um Freun-
de zu überraschen. Alles das und vieles 
mehr gibt es im NRW-Shop. Und der 
wartet jetzt mit einem ganz besonderen 
Angebot für Städte und Gemeinden auf: 
Städtische Einrichtungen, wie Kindergär-
ten oder Schulen, erhalten beim Einkauf 
im NRW-Shop zehn bis 20 Prozent Nach-
lass.
Justizminister Thomas Kutschaty und 
Regierungssprecher Thomas Breustedt 
hatten im November 2012 den Start-
schuss für den neuen NRW-Shop gege-
ben. Dabei handelt es sich um eine 
Kooperation der NRW-Staatskanzlei mit 
dem Online-Shop „Knastladen“ (www.
knastladen.de). Mit dem NRW-Shop 
hat die Staatskanzlei auf die wachsen-
de Nachfrage nach Produkten aus und 
über Nordrhein-Westfalen reagiert. Das 
Sortiment wird ständig überarbeitet und 
erweitert. Für dieses Sortiment des NRW-
Shops gilt das aktuelle Angebot an die 
Städte und Gemeinden. 
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Die hier Ergebnisse basieren auf vorläu-
figen Berechnungen des Arbeitskreises 
„Erwerbstätigenrechnung des Bundes 
und der Länder”. In die Erwerbstätigen-
rechnung einbezogen sind, neben den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten, auch Beamte, marginal Beschäftigte 
sowie Selbstständige und mithelfende 
Familienangehörige.
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Mehr erwerbstätige Mütter   

Im Jahr 2012 gingen 61,5 Prozent der 
nordrhein-westfälischen Mütter einer 
Erwerbstätigkeit nach. Damit ist die 
Erwerbstätigenquote der Mütter damit 
gegenüber 2007 um 3,3 Prozentpunkte 
angestiegen. Die Erwerbstätigenquote 
der Frauen ohne minderjährige Kinder 
lag 2012 bei 62,9 Prozent. Verglichen 
mit dem Jahr 2007 ist dies ein Anstieg 
von 3,9 Prozentpunkten. Die Erwerbs-
tätigenquote der Mütter steigt mit dem 
zunehmenden Alter des jüngsten Kindes 
an. 2012 waren 29,3 Prozent der Mütter 
mit unter dreijährigen Kindern erwerbstä-
tig. Ist das jüngste Kind im Kindergarten-
alter (drei bis unter sechs Jahre), steigt die 
Erwerbstätigenquote um gut 30 Prozent-
punkte (59,9 Prozent). 69,5 Prozent der 
Mütter mit Kindern im Grundschulalter 
(sechs bis unter zehn Jahre) und etwa drei 
Viertel der Mütter von Kindern, die eine 
weiterführende Schule besuchen (zehn 
Jahre und älter), sind erwerbstätig.
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Mehr Empfänger  
von Grundsicherung    

Ende 2012 erhielten in Nordrhein-West-
falen 231.683 Menschen Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung. Das waren nahezu 17.300 
Personen (8,1 Prozent) mehr als im Jahr 
2011. Damit bezogen 1,6 Prozent der 
Bevölkerung ab 18 Jahren diese Sozial-
leistung. 46 Prozent (105. 600 Personen) 
der Empfänger waren 18 bis 64 Jahre 
alt. Sie erhielten Leistungen der Grund-
sicherung aufgrund einer dauerhaften 
Erwerbsminderung. Aller Voraussicht 
nach werden diese Personen dem allge-
meinen Arbeitsmarkt auch künftig nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 54 Prozent 
(126.100 Personen) der Leistungsemp-
fänger waren 65 Jahre und älter. 130.700 
Leistungsbezieher (56,4 Prozent) waren 
Frauen. Bei den über 65-Jährigen war der 
Frauenanteil mit 65,6 Prozent (82.700 

Westfalen erzeugten Fischmenge wurde 
im Regierungsbezirk Arnsberg produziert. 
Hochburg der Speisefischzucht ist dabei 
der Kreis Olpe, in dem 32 Betriebe mit 
rund 369.300 Kilogramm über ein Vier-
tel (27,4 Prozent) der gesamten in NRW 
produzierten Fischmenge erbrachten. Im 
Regierungsbezirk Köln wurden 31,1 Pro-
zent und im Regierungsbezirk Detmold 
17,6 Prozent der Fischmenge erzeugt. In 
den Regierungsbezirken Düsseldorf (8,3 
Prozent) und Münster (5,9 Prozent) spiel-
te die Speisefischzucht eine eher unterge-
ordnete Rolle.
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Arbeit und Soziales
Zahl der Erwerbstätigen in  
18 kreisfreien Städten und  
29 Kreisen NRWs gestiegen 

Die Zahl der Erwerbstätigen in Nord-
rhein-Westfalen war im Jahr 2011 mit 
mehr als 8,8 Millionen um 1,5 Prozent 
höher als ein Jahr zuvor. Gemäß Anga-
ben des Statistischen Landesamtes stieg 
die Erwerbstätigenzahl in 47 der 53 kreis-
freien Städte und Kreise des Landes. Die 
höchsten Beschäftigungszahlen wiesen 
Köln mit knapp 690.000 Erwerbstätigen 
(+16 900 gegenüber 2010), Düsseldorf 
mit 501.500 (+10 100) und Essen mit 
317.700 (+1 100) auf. Die niedrigsten 
Erwerbstätigenzahlen meldeten Bottrop 
(47 800), Remscheid (58 700) und der 
Kreis Höxter (60 900).
Der Kreis Unna verzeichnete die höchsten 
Steigerungsraten bei den Erwerbstätigen-
zahlen in der Gesamtwirtschaft (+4,8 Pro-
zent) und im Dienstleistungsbereich (+5,8 
Prozent). Im Produzierenden Gewerbe 
wies Oberhausen den höchsten pro-
zentualen Zuwachs auf (+7,0 Prozent). 
Solingen war am stärksten vom Beschäf-
tigungsrückgang in der Gesamtwirtschaft 
(−1,3 Prozent) und im Produzierenden 
Gewerbe (−6,8 Prozent) betroffen. Den 
höchsten Rückgang im Dienstleistungs-
bereich verzeichnete die Stadt Herne 
(−0,7 Prozent).
Im Jahr 2011 lag die Zahl der marginal 
Beschäftigten (hauptsächlich geringfü-
gig Beschäftigte und Ein-Euro-Jobs) bei 
1.455.700, und damit um 1,2 Prozent 
niedriger als ein Jahr zuvor. Rückläufig 
waren hier die Ergebnisse in 23 Kreisen 
und 18 kreisfreien Städten. Der höchste 
prozentuale Rückgang wurde in Duisburg 
mit 5,3 Prozent beobachtet. Der Kreis 
Unna verzeichnete mit 7,2 Prozent die 
höchste Steigerungsrate.

Rund 300 Mitglieder und Gäste verfolg-
ten die diesjährige Mitgliederversamm-
lung der GVV-Kommunalversicherung 
unter Leitung des Aufsichtsratsvorsit-
zenden Bürgermeister Dr. Uwe Friedl im 
Wiesbadener Kurhaus. Vorstandsvorsit-
zender Wolfgang Schwade führte in das 
Jahresergebnis mit einem Rückblick auf 
die Entwicklung der Finanzmarktkrise ein. 
Die deutsche Wirtschaft konnte sich in 
diesem schwierigen Umfeld weitestge-
hend behaupten, was sich auch in dem 
Geschäftsergebnis von GVV-Kommunal 
widergespiegelt hat: "Mit 17,2 Millionen 
Euro Jahresüberschuss wurde ein äußerst  
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht", 
fasste Schwade zusammen, "das trotz 
der weiterhin anhaltenden Schadenbela-
stungen im Bereich der Sparkassen und 
kommunalen Sachversicherung nochmals 
gegenüber den Vorjahren gesteigert wer-
den konnte."
Veränderungen im Aufsichtsrat
Auf Vorschlag der kommunalen Spitzen-
verbände und des Verbandes kommuna-
ler Unternehmen wurden drei neue Mit-
glieder in den Aufsichtsrat gewählt. Die 
Geschäftsführerin der Energieversorgung 
Beckum, Dr. Marion Kapsa, der Landrat 
des Werra-Meißner-Kreises, Stefan Reuß, 
und der Oberbürgermeister der Stadt 
Homburg, Karlheinz Schöner, vertreten 
nunmehr neu die Interessen der Mitglie-
der im Aufsichtsrat der GVV-Kommunal-
versicherung. Zehn Mitglieder des Auf-
sichtsrates wurden einstimmig durch die 
Mitgliederversammlung wieder gewählt. 
Die Kreise Nordrhein-Westfalens werden 
im Aufsichtsrat weiter von Landrat Wolf-
gang Spreen, Kreis Kleve, vertreten. 
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Kreis Olpe ist die Hochburg 
der Speisefischzucht    

In den 293 nordrhein-westfälischen 
Aquakulturbetrieben wurden im Jahr 
2012 über 1,3 Millionen Kilogramm Spei-
sefisch erzeugt. Das waren 10,8 Prozent 
weniger als im Jahr 2011, wo 1,5 Millio-
nen Kilogramm produziert worden. Rund 
93 Prozent (1,25 Millionen Kilogramm) 
der gesamten Produktionsmenge wurden 
2012 in 37 Betrieben mit einer Jahrespro-
duktion von mehr als 5.000 Kilogramm 
Fisch erzeugt. Nahezu 1,22 Millionen 
Kilogramm (90 Prozent) der 2012 erzeug-
ten Menge stammen aus der Zucht von 
Regenbogenforellen einschließlich Lachs-
forellen. 56.150 Kilogramm waren Bach-
forellen, 20.100 Kilogramm entfielen auf 
Karpfen und 16.400 Kilogramm auf Bach-
saiblinge. 37,1 Prozent der in Nordrhein-
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zent mehr als im Jahr 2011 (80 829). 
Im Vergleich zu 2000 wurden im ver-
gangenen Jahr 16 Prozent weniger Ehen 
geschlossen (damals: 97.508); gegenüber 
1990 verringerte sich die Zahl sogar um 
etwa 29 Prozent (damals: 114.422). 
Das Datum 12.12.12 wurde mit 2.539 
Trauungen in NRW etwas häufiger als 
Hochzeitstag gewählt als der 11.11.11, 
an dem 2.480 Ehen geschlossen wurden. 
Die bisherigen Rekordtage waren der 
08.08.88 und der 09.09.99 mit jeweils 
etwa 4.000 standesamtlichen Trauungen.
Nahezu 74 Prozent der im Jahr 2012 
standesamtlich getrauten Frauen und 
73 Prozent der Männer waren vor der 
Eheschließung ledig, 25 Prozent waren 
geschieden und gut ein Prozent der Frau-
en sowie knapp zwei Prozent der Männer 
waren verwitwet. Das Alter der Eheschlie-
ßenden, die 2012 zum ersten Mal heira-
teten, lag bei Frauen im Durchschnitt bei 
30,2 und bei Männern bei 32,9 Jahren. 
Gegenüber dem Jahr 2000 hat sich das 
Heiratsalter bei der ersten Eheschließung 
damit sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern um 1,9 Jahre erhöht. 
Bei gut 84 Prozent der Trauungen besa-
ßen beide Eheleute die deutsche Staats-
angehörigkeit. In 2,8 Prozent der Fälle 
wurden Ehen geschlossen, bei denen 
weder der Mann noch die Frau Deutsche 
waren. Deutsche Männer, die eine aus-
ländische Partnerin heirateten, wählten 
am häufigsten eine türkische Frau, wie 
auch deutsche Frauen bei binationalen 
Eheschließungen am häufigsten einem 
Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit 
das Jawort gaben. 
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Neue Handreichung zu den 
Grundlagen zur Qualitätsent-
wicklung der Pflegekinder-
hilfe      
Die kommunalen Spitzenverbände und 
die beiden Landschaftsverbände haben 
im Juli 2013 unter Hinweis auf die Vor-
gaben des Bundeskinderschutzgesetzes 
die Grundlagen zur Qualitätsentwicklung 
der Pflegekinderhilfe gemäß § 33 SGB 
VIII in einer gemeinsamen Handreichung 
zusammengefasst, die sich primär an 
die Jugendämter in NRW richtet. In der 
12-köpfigen Redaktionsgruppe haben 
neben den beiden Landesjugendämtern 
Vertreterinnen und Vertreter von Jugend-
ämtern mitgewirkt. In kompakter Form 
werden gegliedert in sieben Teilaspekte 
die Grundlagen der Qualitätsentwicklung 
für diesen Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung dargestellt, der in NRW mit insge-

Bauen und Planen
Immobilienpreise steigen  
Immobilien in Nordrhein-Westfalen sind 
begehrt. Das lebhafte Interesse führ-
te 2012 zu steigenden Preisen. Für Ein- 
und Zweifamilienhäuser erhöhten sich 
die Preise im Schnitt um drei Prozent, in 
einzelnen Regionen wie dem Münster-
land um bis zu fünf Prozent. Unbebaute 
Baugrundstücke für Ein- und Zweifamili-
enhäuser wurden landesweit um ein Pro-
zent teurer. Die Preise für Wohnungs-
eigentum zogen um bis zu drei Prozent 
an. Das ist in diesem Marktsegment der 
höchste Preisanstieg seit 15 Jahren. Dem 
aktuellen Grundstücksmarktbericht liegen 
alle Grundstücksgeschäfte des letzten 
Jahres zugrunde. Das Jahr 2012 zeich-
net sich durch einen insgesamt stabilen 
Geldumsatz aus. Die Anzahl an Grund-
stücksverkäufen nahm leicht ab. Damit 
verknüpft sind steigende Preise in ver-
schiedenen Teilmärkten. Landesweit wur-
den 47.645 Ein- und Zweifamilienhäuser 
(minus 4 Prozent) mit einem Geldumsatz 
von 9,64 Milliarden Euro (minus 2 Pro-
zent) veräußert. Über Wohnungseigen-
tum wurden 53.029 (minus ein Prozent) 
Kaufverträge mit einem Umsatz von 7,01 
Milliarden Euro (plus 5 Prozent) geschlos-
sen. Die stärkste Entwicklung zeigen 
Mehrfamilienhäuser. Zwar nimmt die 
Zahl der verkauften Mehrfamilienhäuser 
um vier Prozent ab, es ergibt sich aber 
ein Umsatzplus von 20 Prozent. Aller-
dings fast ausschließlich in Düsseldorf. 
Das landesweite Umsatzplus beträgt zwei 
Prozent, wenn man den Düsseldorfer 
Markt nicht berücksichtigt. Gewerbe- 
und Industrieobjekte zeigen im Berichts-
jahr eine rückläufige Entwicklung. Insge-
samt wurden im Vergleich zum Vorjahr 
14 Prozent weniger Objekte verkauft bei 
einem Umsatzminus von 19 Prozent. Die 
landesweiten Preisentwicklungen sind ein 
Indikator für eine bisher ungebrochene 
Nachfrage an Wohnimmobilien. 
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Familie, Kinder 
und Jugend
1,2 Prozent mehr  
Eheschließungen  
in Nordrhein-Westfalen       
Im Jahr 2012 wurden in den nordrhein-
westfälischen Standesämtern 81.759 
Ehen geschlossen. Wie das Statistische 
Landesamt mitteilt, waren das 1,2 Pro-

Frauen) noch höher. 39.500 der Hilfe-
empfänger, das entspricht 17,1 Prozent, 
hatten eine ausländische Staatsbürger-
schaft. Mit 47.000 Personen war etwa 
jeder fünfte Empfänger in einer stationä-
ren Einrichtung untergebracht wie zum 
Beispiel in Pflege- oder Altenheimen. 
184.000 Personen (80 Prozent) lebten 
außerhalb solcher Einrichtungen. Bei 
den Kreisen kletterten die Zahlen bis auf 
wenige Ausnahmen kontinuierlich nach 
oben. So verzeichnete der Rhein-Erft-
Kreis eine Steigerung von 19,8 Prozent 
(2011: 3386 Personen, 2012: 4057 Per-
sonen). Beim Rhein-Sieg-Kreis stieg die 
Zahl der Hilfeempfänger innerhalb eines 
Jahres von 3902 auf 4385 Personen. Das 
entspricht einem Plus von 12,4 Prozent. 
Im Kreis Viersen erhöhte sich die Perso-
nenzahl von 2169 auf 2333, ein Plus von 
7,6 Prozent. Im Kreis Warendorf dagegen 
gab es einen Rückgang von 2232 auf 
1991 Empfänger (Minus 10,8 Prozent). 
Auch der Kreis Olpe verbuchte ein Minus. 
Es lag bei 4,6 Prozent. Die Zahl der Perso-
nen fiel von 1027 auf 980.
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Mehr Menschen  
benötigen Hilfe  
zum Lebensunterhalt
Ende 2012 bezogen in Nordrhein-West-
falen 87.470 Personen Sozialhilfe in Form 
von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem 3. Kapitel, Zwölftes Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB XII). Das waren 5,8 
Prozent mehr Empfänger als Ende 2011, 
wo die Zahl bei 82.654 Personen lag. Bei 
den Empfängern handelte es sich über-
wiegend um Deutsche (92,2 Prozent). 
Mehr als zwei Drittel (66,9 Prozent) 
der Empfänger von laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt lebte in Einrichtungen 
wie zum Beispiel in Wohn- oder Pfle-
geheimen. 49,5 Prozent der Empfänger 
waren Frauen. 
Anspruch auf laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt haben beispielsweise Erwerbs-
unfähige auf Zeit, Vorruheständler 
mit niedriger Rente sowie längerfristig 
Erkrankte. Dauerhaft voll erwerbsgemin-
derten Frauen und Männern von 18 bis 
unter 65 Jahren sowie älteren Menschen 
ab 65 Jahren stehen bei Bedürftigkeit hin-
gegen Grundsicherungsleistungen nach 
dem 4. Kapitel SGB XII zu. Beide Lei-
stungsarten sollen den Grundbedarf vor 
allem an Nahrung, Kleidung, Unterkunft 
und Heizung decken.
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wortet, eine Kindeswohlgefährdung 
jedoch nicht ausgeschlossen werden 
kann. In 8.672 Fällen wurde zwar keine 
Kindeswohlgefährdung, jedoch ein Hilfe-
bedarf festgestellt. Bei 10.581 Verdachts-
fällen zeigte sich, dass weder eine Kin-
deswohlgefährdung noch ein Hilfebedarf 
besteht. 25,8 Prozent der Fälle der Kinder 
mit einer akuten Kindeswohlgefährdung 
war noch keine drei Jahre alt. 17 Prozent 
war drei bis fünf, 19,5 Prozent sechs bis 
neun und 37,6 Prozent zehn bis 17 Jahre 
alt. Am häufigsten, nämlich 6.169 Mal, 
wurde das Jugendamt von Verwand-
ten, Bekannten oder Nachbarn des Kin-
des oder Jugendlichen auf eine mögliche 
Kindeswohlgefährdung hingewiesen. In 
5.498 Fällen waren die Polizei, Gerichte 
oder Staatsanwaltschaften Initiator für 
eine Gefährdungseinschätzung. In der 
Städteregion Aachen kam es  823 Mal 
zu einem Verdacht auf Gefährdung des 
Kindeswohl, im Kreis Düren 385 Mal, im 
Kreis Heinsberg 218 Mal, im Rhein Sieg 
Kreis 885 Mal, im Kreis Recklingshausen 
1277 Mal und im Kreis Warendorf 198 
Mal.  
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Gesundheit
Leben mit Demenz – Hand-
lungsansätze und Perspek-
tiven des Rhein-Erft-Kreises 

Unter dem Titel „Leben mit Demenz – 
Handlungsansätze und Perspektiven des 
Rhein-Erft-Kreises“ hat der Kreis eine 
Broschüre erstellt, in welcher der Aufbau 
von Versorgungsstrukturen im Kreisge-
biet seit dem Jahr 2006 chronologisch 
dargestellt werden. Mit einer Auftakt-
veranstaltung im Jahr 2006 hatte der 
Kreis die Initiative zum lückenlosen Auf-
bau notwendiger Versorgungsstrukturen 
gestartet. Der Leser erhält mit der Bro-
schüre eine chronologische Darstellung 
der im Rhein-Erft-Kreis bereits vorhande-
nen Angebote und Möglichkeiten, die auf 
politischen Vorgaben basieren. In naher 
Zukunft umsetzbare neue Projekte wer-
den ebenfalls thematisiert.
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Säuglingssterblichkeit 2012 
um 9,7 Prozent gesunken         

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2012 
insgesamt 552 Säuglinge gestorben; das 
waren 59 (−9,7 Prozent) weniger als im 

Betreuungsquoten der unter Dreijährigen 
zwischen 13 Prozent (Duisburg und Wup-
pertal) und 27,6 Prozent (Düsseldorf). 
Innerhalb der Altersgruppe der unter 
Dreijährigen fällt die Betreuungsquote 
unterschiedlich aus. 1,8 Prozent der Kin-
der unter einem Jahr, 17 Prozent der Ein-
jährigen und 40,2 Prozent der Zweijähri-
gen werden außerfamiliär betreut. 60.624 
betreute Kinder unter drei Jahren gingen 
im März 2013 in eine Kindertageseinrich-
tung, die übrigen 26.561 Kinder wurden 
von Tagesmüttern oder Tagesvätern 
betreut. Die Betreuungsquoten der drei- 
bis sechsjährigen Kinder liegen in den 
verschiedenen Kreisen des Landes NRW 
dicht beieinander. Im Kreis Kleve liegt 
sie bei 94,7 Prozent, im Kreis Mettmann 
bei 94,5 Prozent, im Rhein-Kreis-Neuss, 
Kreis Viersen, Kreis Soest und dem Hoch-
sauerlandkreis bei 94,8 Prozent, im Kreis 
Düren bei 93,7 Prozent, im Kreis Euskir-
chen bei 93,3 Prozent, im Kreis Coesfeld 
bei 96,9 Prozent sowie im Kreis Steinfurt 
bei 94,2 Prozent. Bei den Zweijährigen 
variieren die Zahlen zwischen 28,9 Pro-
zent (Kreis Euskirchen) und 51,1 Prozent 
(Kreis Coesfeld). Bei den Einjährigen liegt 
die Spanne zwischen 7,8 Prozent (Ober-
bergischer Kreis) und 20,4 Prozent (Kreis 
Minden-Lübbecke).  
Die Betreuungsquoten bei den unter 
Einjährigen variieren zwischen 0,7 Pro-
zent (Kreis Euskirchen) und 2,3 Prozent 
(Städteregion Aachen).  Bei den vorlie-
genden Zahlen handelt es sich um eine 
rückblickende Stichtagsbetrachtung (1. 
März 2013), bei der die betreuten Kinder 
und nicht die vorhandenen Plätze ermit-
telt wurden. Die Betreuungsquoten wur-
den unter Einbeziehung des auf Basis der 
Volkszählung 1987 fortgeschriebenen 
Bevölkerungsstandes zum 31. Dezember 
2012 berechnet. Bevölkerungszahlen auf 
Basis des Zensus 2011 stehen für diesen 
Zeitpunkt noch nicht nach Alter differen-
ziert zur Verfügung.   
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Wenn mögliche Gefahr  
im Verzug ist        

Im Jahr 2012 haben die Jugendämter in 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihres 
Schutzauftrags in 28.075 Fällen eine 
Einschätzung bei Verdacht auf Gefähr-
dung des Kindeswohls vorgenommen. 
In 3.919 Fällen wurde eine akute und in 
4.903 Fällen eine latente Gefährdung des 
Kindeswohls festgestellt. Um eine laten-
te Gefährdung handelt es sich, wenn die 
Frage, ob gegenwärtig tatsächlich eine 
Gefahr besteht, nicht eindeutig beant-

samt 21.000 Kindern und Jugendlichen 
von erheblicher Bedeutung ist und quan-
titativ nur geringfügig hinter den statio-
nären Angeboten der Erziehungshilfe mit 
rund 25.000 Kindern und Jugendlichen 
zurückbleibt.
Die erarbeiteten Grundlagen sind im 
Internet unter http://www.lvr.de/media/
wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/
dokumente_94/hilfen_zur_erzihung_1/
beratungsangebote_der_erziehungshilfe/
pflegekinderdienst/Qualitaetsentwick-
lung_im_Pflegekinderdienst.pdf zu  
finden.
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Zahl der Adoptionen  
bleibt nahezu konstant     

Im vergangenen Jahr wurden in Nord-
rhein-Westfalen 916 Kinder und Jugend-
liche adoptiert. 495 davon waren Jungen 
und 421 Mädchen. Damit wurden 13 
Kinder und Jugendliche weniger adoptiert 
als im Jahr 2011. 29,1 Prozent der adop-
tierten Kinder waren unter drei Jahren 
und 41,3 Prozent waren zwischen drei 
und elf Jahren. 59,7 Prozent aller Adop-
tionen erfolgte durch Stiefeltern, also die 
neuen Partner des leiblichen Elternteils. 
32 Kinder wurden durch Verwandte und 
337 Kinder durch nicht verwandte Per-
sonen angenommen. Ende 2012 waren 
in Nordrhein-Westfalen 305 Mädchen 
und Jungen zur Adoption vorgemerkt. 
Ihnen gegenüber standen 1.736 bei den 
Adoptionsvermittlungsstellen gemeldete 
Bewerber, die ein Kind adoptieren woll-
ten. Ende 2012 befanden sich 589 junge 
Menschen in der sogenannten Adopti-
onspflege, die den zukünftigen Eltern und 
dem Kind die Möglichkeit einer gegen-
seitigen Probephase bietet.
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Mehr U3  
in Kindertagesbetreuung      

Anfang März 2013 wurde in Nordrhein-
Westfalen für 87.185 Kinder unter drei 
Jahren ein Angebot der Kindertagesbe-
treuung in Anspruch genommen. Das 
sind 10,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor 
(1. März 2012: 79.118 Kinder). Unter 
dem Begriff Kindertagesbetreuung ist die 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen 
und in öffentlich geförderter Tagespflege 
zusammengefasst. Der Anteil der betreu-
ten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder 
unter drei Jahren lag Anfang März 2013 
bei 19,9 Prozent. Regional variierten die 
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den des Landes. Die niedrigsten Sterbe-
raten im Land ermittelten die Statistiker 
mit jeweils 5,5 für Heek und Waldfeucht.
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Schule und 
Weiterbildung
Zwei Drittel der Viertklässler 
wechselten im Sommer 2012 
zum Gymnasium oder zur 
Realschule       
In Nordrhein-Westfalen wechselten zu 
Beginn des jetzt zu Ende gegangenen 
Schuljahres (2012) 157 521 Schüler/-
innen nach dem vierten Jahrgang der 
Grundschule auf eine weiterführende 
Schule. Laut Angaben des Statistischen 
Landesamtes waren das 5,8 Prozent 
weniger Schüler als im Sommer 2011 (167 
151) und 19,1 Prozent weniger als zwölf 
Jahre zuvor (2000: 194 699). 1,6 Prozent 
der Viertklässler wechselten zu Beginn 
des Schuljahres 2012 von der Grundschu-
le zum Gymnasium, im Jahr 2011 waren 
es 40,9 Prozent gewesen. Die Realschule 
wählten im letzten Sommer 25,2 Prozent 
der Übergänger (2011: 28,5 Prozent), die 
Gesamtschule 21,5 Prozent (2011: 19,1 
Prozent) und die Hauptschule 8,0 Prozent 
(2011: 10,3 Prozent). 
Gegenüber dem Vorjahr war die Zahl 
der Übergänge in Realschulen (−3,3 Pro-
zentpunkte) und Hauptschulen (−2,3 
Prozentpunkte) rückläufig, während die 
Gesamtschulen einen Zuwachs (+2,4 Pro-
zentpunkte) verzeichneten. 1 047 Kinder 
(0,7 Prozent) wechselten zu Gemein-
schaftsschulen und 4 189 Kinder (2,7 
Prozent) wechselten auf die im Jahr 2012 
neu an den Start gegangenen Sekundar-
schulen.
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Die Gesamtschulen  
verzeichnen ein Plus          
In Nordrhein-Westfalen wechselten zu 
Beginn des jetzt zu Ende gegangenen 
Schuljahres (2012) 157. 521 Schüler nach 
dem vierten Jahrgang der Grundschu-
le auf eine weiterführende Schule. Das 
waren 5,8 Prozent weniger Schüler als im 
Sommer 2011 (167.151 Schüler) und 19,1 
Prozent weniger als zwölf Jahre zuvor 
(2000: 194.699 Schüler).  41,6 Prozent 
der Viertklässler wechselten zu Beginn 
des Schuljahres 2012 von der Grundschu-

Krebserkrankungen der Verdauungsor-
gane ursächlich, bei 23,6 Prozent Krebs-
erkrankungen der Atmungsorgane und 
bei 10,6 Prozent Krebserkrankungen der 
Genitalorgane. Es starben fast doppelt so 
viele Männer an Krebserkrankungen der 
Atmungsorgane wie Frauen. Die Gesamt-
zahl der an Krebserkrankungen Verstor-
benen war im vergangenen Jahr um 0,6 
Prozent geringer als 2011. Dritthäufigste 
Todesursache waren mit 16.398 Perso-
nen beziehungsweise 8,5 Prozent Krank-
heiten des Atmungssystems (ohne Neu-
bildungen), gefolgt von Krankheiten des 
Verdauungssystems. Hier lag die Zahl bei 
8.716 Personen bzw. 4,5 Prozent.
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2,5 Prozent  
mehr Verstorbene         

Im vergangenen Jahr starben in Nord-
rhein-Westfalen 193.707 Menschen. Das 
waren 2,5 Prozent mehr als 2011, als die 
Zahl bei 188.944 Personen lag. NRW 
verzeichnete zuletzt im Jahr 1996 mehr 
Sterbefälle. Damals waren es 194.548 
Menschen. 101.059 der Gestorbenen 
waren Frauen.  Das Durchschnittsalter 
der verstorbenen Menschen lag 2012 
bei 77,7 Jahren und war damit um 2,3 
Jahre höher als im Jahr 2000. Frauen 
wurden 2012 durchschnittlich 80,9 Jahre 
– und damit 6,7 Jahre älter als Männer. 
Der geschlechtsspezifische Unterschied 
ist jedoch seit dem Jahr 2000 geringer 
geworden. Damals lag das Durchschnitts-
alter bei verstorbenen Frauen bei 79,3 
und Männer wurden durchschnittlich 
70,9 Jahre alt. 
Der Grund für die Annäherung des 
Durchschnittswertes beim Sterbealter ist, 
dass sich insbesondere das Sterbealter der 
Männer in den letzten zwölf Jahren um 
3,3 Jahre erhöht hat, während der Anstieg 
bei den Frauen im selben Zeitraum bei 1,6 
Jahren lag.  Der Kreis Münster verzeich-
nete im vergangenen Jahr mit 79 Jahren 
das höchste durchschnittliche Sterbeal-
ter.  Von den 31 kreisfreien Städten, den 
22 Kreisen und der Städteregion Aachen 
wiesen die Kreise Gütersloh (Plus 13,9 
Prozent) und Heinsberg (Plus 9,2 Pro-
zent) die höchsten Anstiege bei der Zahl 
der Sterbefälle im Vergleich zum Vorjahr 
auf. Die höchsten Rückgänge gab es im 
Kreis Lippe (Minus 3,4 Prozent) und im 
Hochsauerlandkreis (Minus 2,7 Prozent). 
Bezogen auf die Bevölkerungszahl hatten 
Bad Sassendorf mit 16,8 und Nachrodt-
Wiblingwerde mit 15,2 Sterbefällen je 1 
000 Einwohnern die höchsten Mortali-
tätsraten aller 396 Städte und Gemein-

Vorjahr. Laut Angaben des Statistischen 
Landesamtes sank dabei die Zahl der im 
ersten Lebensjahr gestorbenen Mädchen 
um 25 auf 250. Bei den Jungen gab es 
2012 mit 302 Todesfällen 34 weniger 
als 2011. Die Säuglingssterblichkeit ist 
die Quote der vor Vollendung des ersten 
Lebensjahres gestorbenen Kinder bezo-
gen auf je 1.000 Lebendgeborene. Diese 
lag 2012 in Nordrhein-Westfalen insge-
samt bei 3,8. Bei Mädchen betrug die 
Säuglingssterblichkeit 3,5 (2011: 3,9) 
und bei Jungen 4,1 (2011: 4,6). 
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Lungen- und Bronchialkrebs 
auf Vormarsch         

2011 starben in Nordrhein-Westfalen ins-
gesamt 11.545 Personen an Lungen- und 
Bronchialkrebs. Das waren 2,1 Prozent 
mehr als ein Jahr zuvor. Im Jahr 2010 
lag die Zahl nämlich bei 11.308 Ver-
storbenen. Ein Drittel der infolge einer 
Lungen- und Bronchialkrebserkrankung 
Verstorbenen war weiblich. Lungen- und 
Bronchialkrebserkrankungen waren im 
Jahr 2011 mit einem Anteil von 6,1 Pro-
zent an allen Sterbefällen die zweithäu-
figste Todesursache in Nordrhein-West-
falen. Die häufigste Todesursache waren 
chronische ischämische Herzkrankheiten 
mit einem Anteil von 6,3 Prozent. Das 
durchschnittliche Lebensalter der an 
Lungen- und Bronchialkrebs Verstorbe-
nen war dabei mit 70 Jahren um sieben 
Jahre niedriger als das Durchschnittsalter 
der Verstorbenen insgesamt. Laut dem 
Deutschen Krebsforschungszentrum stellt 
der Zigarettenkonsum heute in den Indu-
strieländern das bedeutendste einzelne 
Gesundheitsrisiko und die führende Ursa-
che frühzeitiger Sterblichkeit dar. 
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Kreislauferkrankungen sind 
die häufigste Todesursache         

Im Jahr 2012 verstarben in Nordrhein-
Westfalen 193.707 Menschen und damit 
rund 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 
Krankheiten des Kreislaufsystems waren 
mit 37,4 Prozent (72.358 Verstorbene) 
auch 2012 die mit Abstand häufigste 
Todesursache. 40,9 Prozent der Frauen 
und 33,5 Prozent der Männer starben 
an den Folgen einer Kreislauferkrankung. 
Zweithäufigste Todesursache waren mit 
einem Anteil von 26,5 Prozent bösarti-
ge Neubildungen (51.267 Verstorbene). 
Bei 30,3 Prozent dieser Todesfälle waren 
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Personen arbeiteten in der Verwaltung, 
den Bibliotheken, im technischen Dienst 
der Hochschulen oder als Pflegeperso-
nal an den Hochschulkliniken. Binnen 
Jahresfrist erhöhte sich die Zahl des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Perso-
nals um 5,5 Prozent. Die Zahl des Ver-
waltungspersonals stieg zwischen 2011 
und 2012 um 1,6 Prozent. 38,2 Prozent 
des haupt- und nebenberuflichen Per-
sonals in Wissenschaft und Kunst waren 
Frauen. Der Frauenanteil war damit um 
3,3 Prozentpunkte höher als Ende 2005 
(damals: 34,9 Prozent). In den einzel-
nen Personalgruppen unterscheiden sich 
die Frauenquoten nach wie vor. Bei der 
mit 33.900 Beschäftigten größten Perso-
nalgruppe, den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeitern, betrug im 
Jahr 2012 der Frauenanteil 40,3 Prozent, 
bei den 8.700 Professoren hingegen 20,7 
Prozent. Die Frauenquote bei der Pro-
fessorenschaft ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich angestiegen. Im Vergleich 
zu 2005 ist sie um 6,6 Prozentpunkte 
angestiegen (damals: 14,1 Prozent). Ins-
gesamt 46.000 Beschäftigte waren an 
den Hochschulen hauptberuflich tätig. 
Das entspricht einem Plus von 3,6 Pro-
zent gegenüber dem Jahr 2011. Die Zahl 
der befristeten Beschäftigten lag dabei 
bei 33.000 Personen und damit um vier 
Prozent höher als ein Jahr zuvor. 13.100 
Beschäftigte hatten unbefristete Arbeits-
verträge. Das waren 2,8 Prozent mehr als 
ein Jahr zuvor.
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Umwelt
Umweltschutzinvestitionen 
auf hohem Niveau

Die Betriebe der nordrhein-westfäli-
schen Industrie (Produzierendes Gewer-
be ohne Baugewerbe) investierten nach 
jetzt vorliegenden Ergebnissen im Jahr 
2011 mehr als 1,4 Milliarden Euro in den 
Umweltschutz. Laut Auskunft des Sta-
tistischen Landesamtes waren das 49,5 
Prozent mehr als im Jahr 2010 (951 Mil-
lionen Euro). Ursächlich für den Anstieg 
waren vor allem Großinvestitionen in 
den Gewässer- und Klimaschutz. Die 
Umweltschutzinvestitionen hatten einen 
Anteil von 10,4 Prozent an den Gesam-
tinvestitionen (13,6 Milliarden Euro) der 
Betriebe.
Der Großteil der Investitionen entfiel 
2011 auf Maßnahmen für den Klima-
schutz (39,0 Prozent), den Gewässer-
schutz (32,2 Prozent), die Luftreinhaltung 

den insgesamt 4,9 Prozent mehr Perso-
nen gefördert als im Vorjahr. 143.500 der 
BAföG-Empfänger waren Studierende, 69 
800 waren Schüler. 
Die Zahl der geförderten Studierenden 
nahm um 7,5 Prozent zu, während sich 
die Zahl der geförderten Schüler gegen-
über dem Jahr 2011 um 0,2 Prozent ver-
ringerte. Der durchschnittliche monat-
liche Förderbetrag belief sich im Jahr 2012 
auf 424 Euro und lag damit um eine Euro 
unter dem Betrag des Vorjahres. Studie-
rende wurden mit durchschnittlich 444 
Euro, Schüler mit 380 Euro unterstützt. 
Während die Studierenden über Darlehen 
und Zuschüsse gefördert wurden, erfolg-
te die Mittelzuweisung bei Schülern aus-
schließlich über Zuschüsse. Der finanzielle 
Aufwand der BAföG-Leistungen stieg in 
NRW auf insgesamt 696 Millionen Euro 
an und lag damit um sechs Prozent über 
dem Vorjahresniveau. 
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Mehr  
Hochschulabsolventen       

Im Prüfungsjahr 2012 haben an den 
nordrhein-westfälischen Hochschulen 
84.954 Studierende erfolgreich ihr Hoch-
schulstudium abgeschlossen. Damit stieg 
die Zahl der Absolventen im Vergleich 
zum Prüfungsjahr 2011 um 4,4 Prozent 
und erreichte damit erneut einen histo-
rischen Höchststand. Im Prüfungsjahr 
2012 waren 50,4 Prozent der erfolgrei-
chen Prüflinge männlich. Zuletzt bildeten 
männliche Absolventen mit einem Anteil 
von 50,1 Prozent im Prüfungsjahr 2005 
die Mehrheit. Insgesamt wurden 39.999 
Bachelor- und 14.178 Masterabschlüsse 
erworben. Das waren 24,1 Prozent mehr 
als im Vorjahr. 63,8 Prozent aller abge-
legten Prüfungen 2012 führten zu einem 
Bachelor- oder Masterabschluss. 14.690 
Studierende erreichten ein Diplom und 
weitere 16.087 einen anderen Hoch-
schulabschluss.
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Das Personal an  
NRW-Hochschulen steigt      

In Nordrhein-Westfalen waren Ende 
2012 an den 72 Hochschulen und Hoch-
schulkliniken 121.700 Personen (ohne 
studentische Hilfskräfte) beschäftigt. 
Das waren 3,7 Prozent mehr als ein Jahr 
zuvor. Mehr als die Hälfte des Personals, 
nämlich 66.300 Mitarbeiter, war wissen-
schaftlich oder künstlerisch tätig. 55.400 

le zum Gymnasium. Im Jahr 2011 waren 
es 40,9 Prozent gewesen. Die Realschule 
wählten im letzten Sommer 25,2 Prozent 
der Übergänger (2011: 28,5 Prozent), die 
Gesamtschule 21,5 Prozent (2011: 19,1 
Prozent) und die Hauptschule acht Pro-
zent (2011: 10,3 Prozent). Gegenüber 
dem Vorjahr war die Zahl der Übergänge 
in Realschulen (Minus 3,3 Prozentpunkte) 
und Hauptschulen (Minus 2,3 Prozent-
punkte) rückläufig, während die Gesamt-
schulen einen Zuwachs (Plus 2,4 Pro-
zentpunkte) verzeichneten. 1.047 Kinder  
(0,7 Prozent) wechselten zu Gemein-
schaftsschulen und 4.189 Kinder (2,7 
Prozent) wechselten auf die im Jahr 2012 
neu an den Start gegangenen Sekundar-
schulen. 
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Münster hat in Sachen Abitur 
die Nase vorn     

30,4 Prozent der nordrhein-westfälischen 
Bevölkerung ab 15 Jahren haben einen 
Hochschul- oder Fachhochschulreife. 
Damit war der Anteil in NRW höher als 
im Durchschnitt des gesamten Bundesge-
bietes, wo er bei 28,3 Prozent lag. Von 
den Flächenländern wies nur Hessen mit 
31,6 Prozent einen höheren Wert auf. 
Nordrhein-Westfalen hatte mit 8,7 Pro-
zent aber auch den höchsten Anteil von 
Personen ohne Schulabschluss.  Mün-
ster (55,1 Prozent), Bonn (53,8 Prozent) 
und Aachen (49,9 Prozent) wiesen die 
höchsten Anteile der Bevölkerung mit 
Hochschul- oder Fachhochschulreife auf. 
Den geringsten Anteil der Bevölkerung 
mit Hochschul- bzw. Fachhochschulrei-
fe wiesen Espelkamp mit 14,2 Prozent 
und Stemwede, beide im Kreis Minden-
Lübbecke, mit 15,7 Prozent auf. Im Ruhr-
gebiet hatten 27,5 Prozent Abitur oder 
Fachabitur. 
Den niedrigsten Anteil von Personen 
ohne Schulabschluss ermittelten die Sta-
tistiker mit jeweils 3,8 Prozent für Kerken 
(Kreis Kleve) und Hünxe (Kreis Wesel). 
Die höchsten Anteile der Bevölkerungs-
gruppe ohne Schulabschluss hatten 
Espelkamp (14,0 Prozent) und Werdohl 
im Märkischen Kreis (13,9 Prozent). 
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Mehr BAföG-Empfänger      

213.300 Schüler und Studierende bezo-
gen 2012 in Nordrhein-Westfalen eine 
Förderung nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG). Damit wur-
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Verbraucher
Eine Website  
für Nachhaltigkeit  

„Immer mehr Verbraucher wollen sich 
nachhaltig ernähren und achten daher 
auf ihr Konsumverhalten. Dies unter-
stützen wir und zeigen ihnen jetzt mit 
der neuen Internetseite verschiedenste 
Möglichkeiten auf, wie das eigene Kon-
sumverhalten schon mit kleinen Verän-
derungen nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Die Website ist eine tolle Unter-
stützung, damit jeder Interessent viele 
neuen Ideen sammeln kann“, sagt Peter 
Knitsch, Staatssekretär im NRW-Ver-
braucherschutzministerium. Er bezieht 
sich damit auf die frisch an den Start 
gegangene Website mit dem Titel „Ich 
bin´s – nachhaltig in NRW“. Warum 
Fairtrade kaufen? Ist Bio gesünder? Wie 
bewege ich mich klimaschonend fort? 
Welche Vorteile bieten regional erzeugte 
Lebensmittel und wie bewahre ich diese 
am besten auf? Antworten und Tipps  
zu diesen und ähnlichen Fragen gibt die 
vom NRW-Verbraucherschutzministe-
rium geförderte Website www.ichbins-
nrw.de. Direkt auf der Startseite lädt ein 
virtuelles Haus die Besucher zu einem 
Rundgang ein. 
Im Haus befinden sich dabei unterschied-
liche Gegenstände, hinter denen sich 16 
Themen rund um einen nachhaltigen 
Lebensstil verbergen. Auf den Untersei-
ten stehen den Verbrauchern Anbieter, 
Adressen oder nützliche Internetseiten 
zur Verfügung, um sich umfassend über 
das jeweilige Thema zu informieren. Die 
Themen reichen von Bio-Lebensmit-
tel über Recycling bis hin zu Fairtrade. 
Egal, ob Bürger klimaschonend verreisen 
möchten oder leckere regionale Rezepte 
suchen, es gibt für alle Themenbereiche 
wertvolle Tipps. 
Ein weiteres Highlight ist die integrierte 
Karte, über die Nutzer ganz spezifisch 
suchen können, welche nachhaltigen 
Angebote es in Nordrhein-Westfalen und 
direkt in der Nähe gibt. So werden Ver-
braucher auf Biobäckereien oder interes-
sante Aktionen in ihrem näheren Umfeld 
aufmerksam gemacht. Regelmäßige 
News zu neuen Aktionen oder für NRW 
relevante Themen runden das Angebot 
ab. Ergänzend zu der Website werden 
thematisch gegliederte Workshops ver-
anstaltet, um Akteure aus NRW zu spe-
zifischen Themen besser miteinander zu 
vernetzen und die Zusammenarbeit zu 
fördern.
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sowie die Pflicht für Sachkundige, sich 
regelmäßig innerhalb von Dreijahreszeit-
räumen auf einer anerkannten Fortbil-
dung über die Entwicklung im Pflanzen-
schutz fortzubilden.
Zum Nachweis der Pflanzenschutzsach-
kunde reicht künftig nicht mehr nur der 
Nachweis einer abgeschlossenen Ausbil-
dung, eines abgeschlossenen Studiums 
oder einer bestandenen Sachkundeprü-
fung. Daher benötigen Personen, die
•	 	Pflanzenschutzmittel	 

beruflich anwenden
•	 zum	Pflanzenschutz	beraten
•	 	andere	nichtsachkundige	Personen	

anleiten oder beaufsichtigen
•	 	Pflanzenschutzmittel	in	Verkehr	 

bringen – auch über Internet
den neuen Nachweis.  Pflanzenschutz-
mittel, die für berufliche Anwender zuge-
lassen sind, dürfen vom Handel ab dem 
26. November 2015 nur gegen Vorlage 
des neuen Sachkundenachweises abge-
ben werden. 
Anträge auf Ausstellung des neuen Nach-
weises können sind beim Pflanzenschutz-
dienst der Landwirtschaftskammer zu 
beantragen. Die Antragsformulare und 
weitere Informationen sind im Internet 
verfügbar unter http://www.landwirt-
schaftskammer.de/landwirtschaft/pflan-
zenschutz/sachkunde/index.htm. 
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Schönheiten  
der Wupperaue       

Die Biologische Station Oberberg ruft zu 
einem Fotowettbewerb im Rahmen des 
Projekts „WupperVielfalt – Naturerleb-
nis im oberen Tal der Wupper“ auf. Alle 
Natur- und Fotografiebegeisterten sollen 
sich auf die Spur der Besonderheiten der 
Wupper machen und diese mit der Kame-
ra einfangen. Aufnahmen der Tier- und 
Pflanzenwelt als auch der Natur- und 
Kulturlandschaft sind gefragt. Dazu kann 
ein jeder auch Fotos machen, wie er oder 
sie die Wupper erlebt und nutzt. Es kön-
nen bis zu fünf Fotos mit einem kleinen 
Erläuterungstext eingesandt werden. Der 
Einsendeschluss ist der 30. November 
2013. Die schönsten Fotos werden von 
einer Jury ausgewählt, prämiert und in 
der Wasserquintett Basisstation (Wipper-
fürth) ausgestellt. 
Im Internet unter www.wuppervielfalt.
de und www.BioStationOberberg.de sind 
weitere Informationen sowie die genauen 
Teilnahmebedingungen zu finden.
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(14,7 Prozent) und auf die Abfallentsor-
gung (10,6 Prozent). Die restlichen Auf-
wendungen wurden für Naturschutz und 
Landschaftspflege (1,3 Prozent), Boden-
sanierung und Lärmbekämpfung (jeweils 
1,1 Prozent) getätigt. 
Zu den Investitionen für den Umwelt-
schutz zählen jene Investitionen, die 
eine Verringerung oder Vermeidung von 
schädlichen Emissionen in die Umwelt 
bewirken oder dazu beitragen, den Ein-
satz von Ressourcen zu reduzieren.
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Energieverbrauch sinkt       

Im Jahr 2010 lag der Endenergiever-
brauch der privaten Haushalte in NRW 
bei 8.611 Kilowattstunden (kWh) bzw. 
31 Gigajoule pro Einwohner. Dies ent-
spricht bei einer modernen, effizienten 
Waschmaschine etwa 10.000 Wasch-
gängen. Damit war der Verbrauch um 
6,1 Prozent niedriger als im Jahr 2000. 
Der Endenergieverbrauch privater Haus-
halte und Kleinverbraucher (öffentliche 
und private Dienstleistungen, Handwerk, 
Kleinindustrie, Baugewerbe, Land- und 
Forstwirtschaft und Militär) zusammen 
war 2010 mit 13.194 kWh um 6,9 Pro-
zent niedriger als 2000. Gas war in NRW 
auch 2010 der bedeutendste Energieträ-
ger: Es deckte im Jahr 2000 ganze 48,8 
Prozent des Energiebedarfs der privaten 
Haushalte und Kleinverbraucher und 
stellte auch 2010 mit 44,5 Prozent den 
größten Anteil. Erneuerbare Energien als 
Energieträger haben weiter an Bedeutung 
gewonnen. Ihr Anteil am Endenergiever-
brauch ist von 0,1 Prozent im Jahr 2000 
auf 3,4 Prozent in 2010 gestiegen. Der 
Anteil von Mineralölen ging von 22,5 
Prozent auf 19,7 Prozent zurück. Als 
Endenergieverbrauch bezeichnet man die 
Verwendung von Energieträgern, soweit 
sie unmittelbar der Erzeugung von Nutz-
energie dienen. 
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Neue Pflanzenschutz- 
Sachkundeverordnung    

Am 06.07.2013 ist die neue Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung in Kraft 
getreten. Durch die neue Verordnung 
werden Vorgaben des europäischen 
Rechts im Bereich der Pflanzenschutz-
sachkunde in Deutschland umgesetzt:
Es wird ein neuer bundeseinheitlicher 
Nachweis über die Pflanzenschutzsach-
kunde im Scheckkartenformat eingeführt 
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Winterberg, das mit 2.049 über die mei-
sten Feriendomizile aller 396 Städte und 
Gemeinden des Landes verfügt. 22,4 Pro-
zent der Wohnungen in Winterberg sind 
Ferien- und Freizeitwohnungen. Auf den 
weiteren Plätzen folgten die ebenfalls im 
Hochsauerland liegende Stadt Medeb-
ach (9,2 Prozent) sowie die beiden Eifel-
gemeinden Hellenthal (8,7 Prozent) und 
Blankenheim (acht Prozent).
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Interkommunale  
Zusammenarbeit    

Es ist vollbracht. Die offizielle Unterzeich-
nung des Konsortialvertrags zur Häfen-
kooperation hat in Wesel stattgefun-
den. Damit wurde die Grundlage für die 
zukünftige Arbeit der interkommunalen 
Hafengesellschaft DeltaPort geschaffen. 
DeltaPort entstand dabei aus der Zusam-
menlegung des Hafens Emmelsum, des 
Rhein-Lippe-Hafens und des Stadthafens 
Wesel. Neben Landrat Dr. Ansgar Müller 
setzten die Weseler Bürgermeisterin Ulri-
ke Westkamp, der Erste Beigeordnete der 
Stadt Voerde, Wilfried Limke, und Franz 
Michelbrink, Geschäftsführer der Stadt-
werke Wesel, ihre Unterschriften unter 
das für diese drei Häfen im Kreis Wesel 
zukunftsweisende Papier. Eigens zur 
Unterzeichnung war auch Wirtschafts-
minister Garrelt Duin nach Wesel gereist, 
der die interkommunale Zusammenarbeit 
lobend hervorhob.  
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Kreis Borken im Jahre 2012 gewesen, dass 
sie mit dem bundesweiten Preis „Wirt-
schaftsförderung des Jahres“ im Rahmen 
des großen Preises des Mittelstandes der 
Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet 
worden ist. 47 Wirtschaftsförderungen 
waren für den Preis nominiert, den Aus-
schlag für die Wirtschaftsförderung für 
den Kreis Borken haben letztlich mehre-
re Faktoren gegeben: Großen Eindruck 
hat auf die Jury dabei insbesondere die 
außerordentlich große regionale Akzep-
tanz der WFG gemacht. Die Leistungen 
der WFG für den Kreis Borken bezogen 
sich dabei insbesondere auf den Bereich 
der Gründungsberatung, der Betriebs-
beratung, der Innovationsberatung, der 
Standortlage, der Infrastrukturförderung 
einschließlich der Umsetzung des kreis-
weiten Leerrohrkonzeptes für die För-
derung des schnellen Breitbandausbaus 
sowie eine intensive Netzwerkarbeit. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 7-8/Juli-August 2013  80.10.03

Der Hochsauerlandkreis hat 
die meisten Ferienwohnungen     

In Nordrhein-Westfalen gibt es anhand 
der Ergebnisse des Zensus 2011 insge-
samt 36.892 Ferien- oder Freizeitwoh-
nungen. Das sind 0,4 Prozent aller 8,9 
Millionen Wohnungen in Gebäuden mit 
Wohnraum an Rhein und Ruhr. Deutsch-
landweit gab es 427.498 Freizeit- und 
Ferienwohnungen, was einen Prozent-
satz von einem Prozent ausmacht. 5.339 
aller Ferien- und Freizeitwohnungen 
Nordrhein-Westfalens befinden sich 
im Hochsauerlandkreis. Dort liegt auch 

Gourmets leben günstiger        

Die in den letzten beiden Monaten wie-
der stärker gestiegenen Verbraucherprei-
se belasten die Konsumenten hochwerti-
ger Nahrungs- und Genussmittel weniger 
stark als Käufer, die zu „Hausmannskost" 
greifen. Die in einem „Gourmet-Index" 
zusammengefassten Preise für zehn, eher 
dem gehobenen Konsumsegment zure-
chenbaren Waren blieben in den letzten 
zwölf Monaten in Nordrhein-Westfalen 
nahezu stabil. Hier wurde lediglich eine 
Steigerung um  0,5 Prozent verzeichnet. 
Für das Pendant, den „Hausmannskost-
Index", gab es hingegen mit einem Plus 
von 4,9 Prozent einen mehr als doppelt 
so hohen Anstieg wie für den Verbrau-
cherpreisindex insgesamt. Hier liegt das  
Plus bei 2,1 Prozent. Die größten Preis-
treiber im Niedrigpreissegment waren 
in den letzten zwölf Monaten neben 
Quark (Plus 13,6 Prozent) insbesonde-
re Koteletts beziehungsweise Schnitzel 
vom Schwein (Plus neun Prozent) sowie 
Tabak zum Selberdrehen (Plus 5,2 Pro-
zent). Gourmets litten am ehesten unter 
dem Preisanstieg für Olivenöl, das seit 
Juli 2012 um 13,9 Prozent teurer wurde. 
Auch die Versüßung des Lebens mit 
Sahne verteuerte sich mit einem Plus von 
12,2 Prozent überdurchschnittlich.  
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Wirtschaft- und  
Verkehr
WFG für den Kreis Borken 
stellt den Geschäftsbericht 
2012 vor – Auszeichnung 
mit dem Preis „Wirtschafts-
förderung des Jahres“       
Die Wirtschaftsförderung für den Kreis 
Borken hat ihren Geschäftsbericht für 
das Jahr 2012 vorgelegt und über die 
Aktivitäten der Wirtschaftsförderung 
umfassend informiert. Die Wirtschaft im 
Kreis Borken zeigt sich 2012 weiterhin 
wettbewerbsstark und dynamisch. Die 
örtlichen Unternehmen konnten sich im 
internationalen Wettbewerb alles in allem 
ausgezeichnet behaupten, auch wenn die 
Nachfrageschwäche in wichtigen Export-
ländern spürbar wurde. Vorteilhaft ist 
dabei insbesondere, dass die Wirtschaft 
im Westmünsterland vor allem eine breite 
Differenzierung und eine Leistungsfähig-
keit auf hohem Niveau aufwies.
Besonders bemerkenswert ist für  
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Gleich fünf Unterschriften vereint der Konsortialvertrag zur Häfenkooperation in sich.
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versammlung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe sowie der Verbandsver-
sammlungen der Zweckverbände Schie-
nen-Personen-Nahverkehr Ruhr-Lippe 
an. Er war Fraktionsvorsitzender vom 
Nahverkehr Westfalen-Lippe und der 
Kommunalen Datenverarbeitungszentra-
le Hellweg-Sauerland. Als Vertreter des 
Märkischen Kreises im Bereich kommu-
naler Wirtschaftsunternehmen brachte 
er seinen Sachverstand als Aufsichtsrats-
mitglied der Märkischen kommunalen 
Wirtschafts-GmbH und der Märkischen 
Verkehrsgesellschaft mbH ein.
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die Entwicklung des Kreises verantwort-
lich mitbestimmt und mitgeprägt hat“, 
sagte Landrat Thomas Gemke. Nahezu 
25 Jahre lang, von 1989 bis heute, war 
der Sozialdemokrat Mitglied des Kreista-
ges und zahlreicher Ausschüsse. 
Ab Oktober 1999 wurde ihm das verant-
wortungsvolle Amt des zweiten stellver-
tretenden Landrates des Märkischen Krei-
ses übertragen, das er bis zuletzt enga-
giert ausübte. Auch als Mitglied regiona-
ler und überregionaler Institutionen und 
Gremien hat der Iserlohner Sozialdemo-
krat die Interessen des Märkischen Krei-
ses mit Zielstrebigkeit, Sachverstand und 
einem Blick für das Wesentliche vertre-
ten. Vorländer gehörte der Landschafts-

Persönliches
Märkischer Kreis trauert um 
Vizelandrat Udo Vorländer

Der zweite stellvertretende Landrat des 
Märkischen Kreises, Udo Vorländer aus 
Iserlohn, ist am 12. August 2013 im Alter 
von 66 Jahren verstorben. 
Kreistag und Kreisverwaltung haben die 
Nachricht mit Bestürzung und Trauer zur 
Kenntnis genommen. „Udo Vorländer 
war eine Persönlichkeit, die sich um den 
Märkischen Kreis verdient gemacht hat. 
Sein jahrzehntelanges kommunalpoliti-
sches Engagement hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass er die Geschicke und 

Hinweise auf Veröffentlichungen

Praxis der Kommunalverwaltung Landes-
ausgabe Nordrhein-Westfalen, Heraus-
geber: Dr. Jürgen Busse, Prof. Dr. Hans-
Günter Henneke, Dr. Hubert Meyer, 
Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar 
Schwarting, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, 
Prof. Dr. Christian O. Steger, Hubert 
Stubenrauch und Johannes Winkel, 461. 
Nachlieferung, Stand: Februar 2013, Preis 
69,90 €, Kommunal- und Schul-Verlag, 
Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wies-
baden. 

Die 461. (nicht einzeln erhältliche) Nachliefe-
rung enthält:

A 6 – Kommunale Partnerschaften

D 2 NW – Gesetz über den öffentlichen  
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW)

K 31a – Waffenrecht

Brüning / Die Haftung der kommunalen 
Entscheidungsträger, 2. neu bearbeitete 
Auflage 2013, 158 Seiten, 28,80 E, ISBN 
978-3-503-14149-4, Erich Schmidt Ver-
lag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin-Tiergarten. 
Wer in der Kommune als (Wahl-)Beamter, 
Angestellter oder Gemeindevertreter Ver-
antwortung übernimmt, muss sich in einem  
Dickicht aus verschiedenen kommunalpoliti-
schen Vorstellungen und Einflusskanälen, mit-
unter komplizierten Sachgegebenheiten, knap-
pen finanziellen Ressourcen, zahlreichen recht-
lichen Vorschriften sowie differierenden und 
divergierenden persönlichen Interessen und 
individuellen Fähigkeiten zurechtfinden. Mit 
der Verantwortung geht einher, für die Folgen 
des eigenen Verhaltens im Zweifel auch haf-
ten müssen. Den verhaltensleitenden Maßstab 
dafür gibt die Rechtsordnung vor. Dieses Werk 

steckt einen Handlungsrahmen ab, der, wenn 
er überschritten wird, eine Haftung des kom-
munalen Akteurs auslöst. Auch und gerade 
Nichtjuristen erhalten eine Orientierungshilfe 
durch Erläuterungen von Themenfeldern wie
•	Amtshaftung	der	Kommune,
•		Eigenhaftung	 des	 Entscheidungsträgers	 und	

Regress,

•		Disziplinarrecht	 und	 kommunalrechtliche	
Sanktionen sowie

•	strafrechtliche	Verantwortlickeit.
Kurz: Das Buch legt die Strukturen der Haftung 
in einer ausdifferenzierten und komplexen 
Rechtsordnung offen, damit sich kommunale 
Funktionsträger darin zurechtfinden und die 
Rechtsfolgen ihres Handelns überblicken.
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